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Allgemeine Hinweise 

 

Durch die Einführung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen 

an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (Capital Requirements Regulation/ Kapitaladä-

quanzverordnung - CRR) vom 26. Juli 2013 und durch die daraufhin erfolgten Überar-

beitungen des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) sowie der Großkredit- und Mil-

lionenkreditverordnung (GroMiKV) haben sich die Rechtsgrundlagen für Groß- und 

Millionenkredite grundlegend geändert.  

 

Im Bereich der Großkreditregelungen haben die Art. 387 ff. CRR die alten Regelungen 

nach § 13 ff. KWG weitgehend abgelöst. Das Meldewesen in diesem Bereich wurde 

damit auf europäischer Ebene vereinheitlicht. In den Vorschriften der CRR sind zwi-

schenzeitlich die meisten Regelungen, die bislang in der Solvabilitätsverordnung 

(SolvV) und der GroMiKV enthalten waren, berücksichtigt worden. Ungeachtet dessen 

verbleiben einige Bereiche in der nationalen Verantwortung. Für den Großkredit sind 

dies insbesondere die Regelungen zur Beschlussfassung in § 13 KWG bzw. §§ 3 und 

4 GroMiKV, Ausnahmen von der Anwendung auf die Obergrenzen nach §§ 1 und 2 

GroMiKV sowie Regelungen zur Meldung großkreditrelevanter Stammdaten nach §§ 

8 bis 10 GroMiKV. 

Aufgrund der materiellen Zuständigkeit der European Banking Authority (EBA) für die 

europäischen Großkreditvorschriften sind in dieser Durchführungsbestimmung keine 

materiellen Aussagen zu in der CRR bzw. in den Implementing Technical Standards 

(ITS) Annex IX geregelten Inhalte enthalten. Wir verweisen diesbezüglich auf entspre-

chende Veröffentlichungen der EBA.  

 

Das Millionenkreditmeldewesen verbleibt unverändert in der nationalen Zuständigkeit 

und wurde im Rahmen des Modernisierungskonzeptes zum Millionenkreditmeldewe-

sen modifiziert. Zum 1. Januar 2019 wurde der noch ausstehende Teil der Anpassung 

des Millionenkreditmeldewesens, die Erweiterung des Kreditbegriffs, umgesetzt und in 

der Version 2.0 der Durchführungsbestimmungen entsprechend erläutert. Zeitgleich 

wurde zum Meldestichtag 31.03.2019 die Anzeige der für die Teilnahme am grenz-

überschreitenden Informationsaustausch erforderlichen Daten aufgegeben. Ab die-

sem Zeitpunkt war eine Meldung dieser Angaben nicht mehr zulässig. Gleiches gilt für 

den Kreditnehmerergänzungsschlüssel (Betragsdatenposition BA 095). Die Anpas-

sung der GroMiKV in diesen Punkten wurde zeitgerecht abgeschlossen (erläutert mit 

DFBS, Version 2.1).  

In Bezug auf die europäische AnaCredit-Statistik gilt unverändert die gemeinsame 

Sprachregelung von BMF, BaFin und Bundesbank aus dem Jahr 2016 (auf der Bun-

desbank-Homepage veröffentlicht). 
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Die Durchführungsbestimmung soll den Anzeigepflichtigen als Hilfestellung bei der Ab-

gabe der Meldungen dienen, sie kann aber nicht alle Zweifelsfragen im Zusammen-

hang mit den gesetzlichen Regelungen klären und erhebt damit keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Insoweit wird auf die Rundschreiben und Veröffentlichungen der BaFin 

und Verlautbarungen der Aufsicht verwiesen. Eventuell verbleibende Fragen zum An-

zeigeverfahren sind mit der jeweils zuständigen Hauptverwaltung oder der Zentrale 

der Deutschen Bundesbank - Evidenzzentrale - zu klären. 

Anhand der jeweiligen Kapitelüberschrift ist erkennbar, auf welchen Regelungsbereich 

sich die Darstellung bezieht. 

 

Um zukünftig eine zeitnahe und fortlaufende Aktualisierung zu ermöglichen, wird die 

Durchführungsbestimmung ausschließlich in elektronischer Form auf der Homepage 

der Deutschen Bundesbank zum Download (Pdf-Format) bereitgestellt. Anregungen 

und Rückfragen bitten wir, an die angegebene Emailadresse unter dem Stichwort 

„Durchführungsbestimmung Millionenkreditmeldewesen“ zu richten. 

 

Die Erstellung dieser Durchführungsbestimmung wird in dieser Fassung allein von der 

Deutschen Bundesbank verantwortet. Die zuletzt veröffentlichte Durchführungsbe-

stimmung der Version 2.2 (Stand 01.04.2020) ist an einigen Stellen überarbeitet wor-

den (Änderungen in roter Schrift hinterlegt). 

 

Im Zusammenspiel mit der CRR II musste auch § 12 GroMiKV angepasst werden, um 

den angestrebten Gleichlauf der Begriffsdefinitionen zum Großkredit herzustellen. 

Dies erfordert die teilweise Anpassung der Berechnung zur Ermittlung der relevanten 

Kreditbeträge (vgl. Teil I 3.3). BaFin und Bundesbank werden bei den am Meldever-

fahren nach §14 KWG beteiligten Unternehmen, die nicht der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 unterliegen, wie bspw. Versicherungen, die verzögerte Umsetzung dieser 

Anpassungen vorübergehend bis längstens zum 31.12.2021 dulden. 

 

Mit der neuen Taxonomie 3.0 im Large Exposure Reporting wurde auch die gesetzli-

che Verankerung der Stammdatenrückmeldung nach § 9 GroMiKV aufgegeben. 

Gleichwohl beabsichtigt die Deutsche Bundesbank, in einer modifizierten Form alle 

erstmals mit den Formaten STA und STAK eingereichten Großkreditnehmer / - grup-

pen als Serviceangebot bereitzustellen (vgl. Teil IV 4.2). 

 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der DFBS Version 2.3 ist die überarbeitete Gro-

MiKV noch nicht veröffentlicht. Daher stehen die dargestellten Regelungen der Version 

2.3 unter Vorbehalt. 

 

Alle wesentlichen Änderungen auf einen Blick: Teil I 3.3, Teil II 2.2, Teil III 1.26, Teil IV 

3.8, 4.2, Teil V 1.1, 1.2, 1.3. 
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Inkrafttreten 

 

Die Durchführungsbestimmung in der Version 2.3. tritt am 28. Juni 2021 in Kraft 

– zeitgleich mit der CRR II und der durch die 3. Änderungsverordnung überar-

beiteten GroMiKV. 
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Teil I Allgemeine Hinweise 

1 Anzeigepflichtige Kreditgeber für das Millionenkreditmeldewesen 

1.1 Anzeigepflichten nach § 14 KWG im Rahmen der  

Einzelinstitutsaufsicht für das Millionenkreditmeldewesen 

 

Folgende Unternehmen unterliegen der Anzeigepflicht nach § 14 KWG:  

 inländische Kreditinstitute gem. § 1 Abs. 1 KWG  

 Finanzdienstleistungsinstitute der Gruppen I und V gem. „Deutsche Bundesbank - 

Übersicht über die wichtigsten Anzeige- und Meldevorschriften für Finanzdienstleis-

tungsinstitute und Wertpapierhandelsbanken“ 

 Finanzinstitute gem. Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 CRR, die das Factoring betreiben 

 gem. § 2 Abs. 2 KWG für 

 die Kreditanstalt für Wiederaufbau 

 die Sozialversicherungsträger 

 die Bundesagentur für Arbeit 

 die Versicherungsunternehmen (hierzu gehören auch die Versorgungskassen) 

 die Unternehmensbeteiligungsgesellschaften  

 Zweigstellen gemäß § 53 KWG von Unternehmen mit Sitz im Ausland, gemäß 

§ 53b KWG von Unternehmen mit Sitz in einem anderen EWR-Staat sowie gemäß 

§ 53c KWG von Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat (Kreditinstitute oder Finanz-

dienstleistungsinstitute) 

 Kapitalverwaltungsgesellschaften nach Maßgabe von § 34 Abs. 6 KAGB 

 

1.2 Anzeigepflicht nach § 14 KWG im Rahmen der Beaufsichtigung auf zu-

sammengefasster Basis für das Millionenkreditmeldewesen 

 

Bei einer Instituts- oder Finanzholding-Gruppe i. S. v. § 10a KWG unterliegt das Mutter-

institut bzw. das übergeordnete inländische Unternehmen grundsätzlich der Anzeige-

pflicht nach § 14 Abs. 1 S. 2 KWG, sofern das nachgeordnete Unternehmen nicht selbst 

nach § 14 KWG anzeigepflichtig ist. 

 

Unter diesen Voraussetzungen hat das übergeordnete inländische Unternehmen für die  

 ausländischen Kreditinstitute 

 Verwaltungsgesellschaften gem. § 1 Abs. 14 KAGB 

 in- und ausländischen Finanzdienstleistungsinstitute gemäß § 1 Abs. 1a S. 2 Nrn. 1 

bis 3 KWG 

 in- und ausländischen Finanzunternehmen gemäß § 1 Abs. 3 S. 1 Nrn. 1 und 3 bis 8 

KWG  
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 in- und ausländische Finanzholdinggesellschaften gem. Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 CRR 

 in- und ausländische Anbieter von Nebendienstleistungen gem. Art. 4 Abs. 1 Nr. 18 

CRR  

jeweils gesondert deren Kreditnehmer i.S.v. § 14 Abs. 1 S. 1 KWG anzuzeigen. Dabei 

erfolgt die Angabe der Kredithöhe jeweils in voller Höhe; eine quotale Berücksichtigung 

des Kredits entsprechend der relevanten Beteiligungshöhe erfolgt nicht. Eine konsoli-

dierte Millionenkreditmeldung auf Gruppenbasis ist nicht vorgesehen. 

 

Dies gilt auch dann, wenn das übergeordnete inländische Unternehmen nicht unmittelbar, 

sondern nur mittelbar über ein anderes gruppenangehöriges, selbst der Anzeigepflicht 

nach § 14 KWG unterliegendes Tochterunternehmen beteiligt ist.  

 

2 Kreditnehmer für die Belange des § 14 Abs. 1 KWG  

Wer als Kreditnehmer anzuzeigen ist, ergibt sich in der Regel aus dem zugrundeliegen-

den Rechtsgeschäft. § 19 Abs. 2 KWG erweitert die Kreditnehmereigenschaft allerdings 

auf die Kreditnehmereinheit (KNE). Besteht eine KNE, so sind sämtliche Geschäfte mit 

allen Gliedern dieser Kreditnehmereinheit zugrunde zu legen. Für jedes Glied ist eine 

gesonderte Anzeige erforderlich. 

 

Die Anzeigepflicht besteht auch dann, wenn die an einzelne Glieder gewährten Kredite 

zwar unterhalb der relevanten Meldegrenzen liegen, die Gesamtverschuldung der KNE 

bei dem einzelnen Kreditgeber jedoch die maßgeblichen Grenzen im Berichtszeitraum 

erreicht oder überschritten hat.  

 

Wenn im Folgenden vom Erreichen oder Überschreiten der Meldegrenze die Rede ist, ist 

oben Gesagtes zu Grunde zu legen. 

 

Gemeinschaftskredite oder Anteile an Gemeinschaftskrediten sind bei den Anzeigen 

nach § 14 KWG zusammen mit anderen Krediten des jeweiligen Kreditgebers an densel-

ben Kreditnehmer zu berücksichtigen. 

 

Ein Kreditgeber hat diejenigen Kreditnehmer (unter Berücksichtigung der KNE) als Milli-

onenkredit anzuzeigen, deren Kreditvolumen gemäß § 19 Abs. 1 i. V. m. § 20 KWG ohne 

die Berücksichtigung von Wertpapieren des Handelsbuchs (vgl. Anmerkungen Teil II 

2.2.2 zu Position BA 112 und BA 114) bei ihm zu irgendeinem Zeitpunkt während des 

Berichtszeitraums (siehe Ziffer 5) 1 Million Euro oder mehr betragen hat. Für die Höhe 

des Kreditbetrags ist der Stand der Geschäfte täglich bei Geschäftsschluss (vgl. § 11 

Abs. 1 GroMiKV) maßgeblich; untertägige Spitzen, die bis zum Geschäftsschluss wieder 

unter die Meldegrenze zurückgeführt werden, bleiben - im Rahmen des § 14 KWG - ge-

mäß § 15 Abs. 3 S. 2 GroMiKV unberücksichtigt. 
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Bei Gemeinschaftskrediten (siehe Teil III. Ziffer 1.3), die 1 Million Euro erreichen oder 

überschreiten, besteht eine Anzeigepflicht für alle beteiligten Kreditgeber. Die Anzeige-

pflicht besteht auch dann, wenn der Anteil des einzelnen Kreditgebers 1 Million Euro nicht 

erreicht (vgl. § 14 Abs. 1 S. 5 KWG). Bei Gemeinschaftskrediten, die 1 Millionen Euro 

nicht erreichen, wird die Anzeigepflicht für einen beteiligten Kreditgeber nur dann ausge-

löst, wenn der auf ihn entfallende Anteil an dem Gemeinschaftskredit zusammen mit an-

deren eigenen Krediten an denselben Kreditnehmer 1 Million Euro erreicht oder über-

schreitet. 

 

3 Kreditbegriff / Bemessungsgrundlage / Kreditäquivalenzbetrag /Netting  

3.1 Kreditbegriff für die Belange des § 14 Abs. 1 KWG 

Für die Belange des § 14 KWG gilt der Kreditbegriff des § 19 Abs. 1 KWG i. V. m. § 20 

KWG sowie den ergänzenden Regelungen der GroMiKV. 

 

3.2 Bemessungsgrundlage für die Belange des § 14 Abs. 1 KWG 

Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der anzuzeigenden Beträge gem. § 14 KWG 

ist nach § 12 GroMiKV bei 

- den Bilanzaktiva nach § 19 Abs. 1 S. 2 KWG der Buchwert zuzüglich der darauf 

vorgenommenen Einzelwertberichtigungen und anteiliger Zinsen, sofern diese bei der 

Anwendung der Art. 387 bis 403 CRR zu berücksichtigen wären.  

- Ansprüchen aus Leasingverträgen nach § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 und S. 3 Nr. 15 KWG 

der Barwert der Mindestleasingzahlungen nach Art. 134 Abs. 7 CRR 

- Swap-Geschäften und den für sie übernommenen Gewährleistungen der effektive 

Kapitalbetrag oder in Ermangelung eines solchen der aktuelle Marktpreis des Ge-

schäftsgegenstandes 

- sonstigen Derivaten und den für sie übernommenen Gewährleistungen der unter der 

Annahme tatsächlicher Erfüllung bestehende, zum aktuellen Marktpreis umgerech-

nete Anspruch des Instituts auf Lieferung oder Abnahme des Geschäftsgegenstandes 

- Patronatserklärungen und vergleichbaren Globalgarantien die Kredite des patronier-

ten Unternehmens ohne die Kredite an das Institut, abzüglich des eingezahlten Kapi-

tals und der ausgewiesenen Rücklagen des patronierten Unternehmens 

- Pensions- oder Darlehensgeschäften, die sich auf Wertpapiere oder Waren bezie-

hen und bei denen das Institut der Pensions- oder Darlehensgeber ist, der Buchwert 

der Wertpapiere oder Waren 

- Pensions- oder Darlehensgeschäften, die sich auf Wertpapiere oder waren beziehen 

und bei denen das Institut der Pensions- oder Darlehensnehmer ist, der übertragene 

Geldbetrag oder der Buchwert der im Gegenzug bestellten Wertpapiersicherheit  

- Effektenlombardkreditgeschäften der gewährte Kredit  
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- den anderen außerbilanziellen Geschäften nach § 19 Abs. 1 S. 3 KWG der Kapital-

betrag, für den das Institut einzustehen hat, in Ermangelung eines solchen der Buch-

wert. 

 

Für das Millionenkreditmeldewesen gilt grundsätzlich die Bruttobetrachtung (aber vgl. 3.3 

Netting bei Derivaten); eine Verrechnung von Sicherheiten ist regelmäßig nicht zulässig.  

 

3.3 Bemessungsgrundlage bei Derivaten und Nettingvereinbarungen für die 

Belange des § 14 Abs. 1 KWG 

Derivative Geschäfte und die für sie übernommenen Gewährleistungen sind nicht mit ih-

rem Nominalbetrag zu berücksichtigen, sondern die Bemessungsgrundlage ist gem. Art. 

271 CRR nach einer der in Art. 274 – 294 CRR genannten Methoden zu ermitteln. Für 

die korrekte Anwendung der Methoden ist das Netting und die Sicherheitenverrechnung 

notwendig. Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Derivate sind diese Aspekte 

für das Millionenkreditmeldewesen aus diesem Grund gestattet. Nach einheitlicher und 

dauerhafter Wahl kann entweder der Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko 

nach Art. 274 – 280f CRR, der vereinfachte Standardansatz nach Art. 281 CRR, die Ur-

sprungsrisikomethode (ehemals Laufzeitmethode) nach Art. 282 CRR, die Marktbewer-

tungsmethode nach Art. 274 CRR, die Standardmethode nach Art. 276 - 282 CRR oder 

die Interne Modelle Methode nach Art. 283 – 294 CRR genutzt werden. 

 

Weitergehende Angaben zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage können den Normen 

der CRR entnommen werden, auf die in § 12 Abs. 2 und 3 GroMiKV verwiesen wird; vgl. 

auch 3.2.  

 

3.4 Kreditrisikominderung bei Millionenkrediten 

Für die Millionenkreditanzeigen bleiben zugunsten des Kreditgebers gestellte Sicherhei-

ten sowie Guthaben des Kreditnehmers bei dem Kreditgeber bei der Ermittlung der Ge-

samtverschuldung grundsätzlich außer Betracht. Ausgenommen sind die Verrechnung 

gegenläufiger Positionen nach Art. 272 ff. CRR und Akkreditive, für die einem Kreditgeber 

Deckungsguthaben zur Verfügung stehen; diese gelten nicht als Kredit.  
 

3.5 Besonderheiten bei Millionenkrediten 

- Auf fremde Währung lautende Beträge sind grundsätzlich zum aktuellen Referenzkurs 

in Euro umzurechnen (wg. Einzelheiten vgl. § 13 GroMiKV). 

- Wird ein Kredit auf einem Sonderkonto belastet und der Kreditbetrag gleichzeitig auf 

einem laufenden Konto gutgeschrieben (englische Buchungsmethode), so ist nur der 

Saldo aus diesen Konten als Kredit anzusehen, sofern Gläubiger und Schuldner iden-



Teil I Allgemeine Hinweise 

 5 

tisch sind, das Kreditinstitut sich vertraglich vorbehalten hat, den Kredit jederzeit frist-

los und vorbehaltlos kündigen zu dürfen, und der Kontoinhaber für die Zins- und Pro-

visionsberechnung wie bei der Verbuchung über ein Konto gestellt wird. 

- Täglich fällige Forderungen sind mit täglich fälligen, keinerlei Bindungen unterliegen-

den Verbindlichkeiten in derselben Währung gegenüber einem Kontoinhaber zu ver-

rechnen und nur in Höhe des Saldos aus diesen Konten als Kredit anzusehen, sofern 

Gläubiger und Schuldner identisch sind, die betroffenen Forderungen und Verbind-

lichkeiten vereinbarungsgemäß als einheitliches Schuldverhältnis zu behandeln sind 

und der Kontoinhaber für die Zins- und Provisionsberechnung wie bei der Verbuchung 

über ein Konto gestellt wird. 

 

4 Ausnahmetatbestände für die Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 

Für die nachfolgenden Kredite besteht im Rahmen des Millionenkreditmeldewesens gem. 

§ 20 KWG keine Anzeigepflicht:  
 

 Kredite bei Wechselkursgeschäften mit usancemäßigen Vorleistungen (Abwick-

lung der Vorleistungen innerhalb von 2 Geschäftstagen), 

 Kredite bei Wertpapiergeschäften mit usancemäßigen Vorleistungen (Abwicklung 

der Vorleistungen innerhalb von 5 Geschäftstagen), 

 im Fall der Durchführung des Zahlungsverkehrs, einschließlich der Ausführung 

von Zahlungsdiensten, der Verrechnung und Abwicklung jedweder Währung und 

des Korrespondenzbankgeschäfts, oder der Erbringung von Dienstleistungen für 

Kunden zur Verrechnung, Abwicklung und Verwahrung von Finanzinstrumenten, 

verspätete Zahlungseingänge bei Finanzierungen und andere Kredite im Kunden-

geschäft, die längstens bis zum folgenden Geschäftstag bestehen, 

 Geldsicherheiten, die bei Finanzmarktgeschäften für Kunden hinterlegt werden 

und deren Laufzeit bzw. Kündigungsfrist einen Geschäftstag nicht übersteigt, 

 Kredite, die im Fall der Durchführung des Zahlungsverkehrs, einschließlich der 

Ausführung von Zahlungsdiensten, der Verrechnung und Abwicklung in jedweder 

Währung und des Korrespondenzbankgeschäfts, an Institute vergeben werden, 

die diese Dienste erbringen, sofern diese Kredite bis zum Geschäftsschluss zu-

rückzuzahlen sind, 

 abgeschriebene Kredite, wenn sie „ausgebucht“ worden sind (wertberichtigte Kre-

dite sowie Kredite, für die Rückstellungen gebildet wurden, sind stets anzuzeigen, 

auch wenn für sie in voller Höhe eine Risikovorsorge getroffen wurde), 

 Verfügungen über unter Vorbehalt des Eingangs gutgeschriebene Beträge im 

Lastschrift- und Scheckeinzugsverfahren (Usancekredite). 
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5 Berichtszeiträume / Meldestichtage / Meldemonate / Abgabetermine  

Berichtszeiträume für die Meldungen nach Art. 394 CRR und § 14 KWG sind jeweils die 

Monate Januar bis März, April bis Juni, Juli bis September und Oktober bis Dezember.  

 

Meldestichtage sind jeweils der 31. März, der 30. Juni, der 30. September und der 

31. Dezember. 

 

Die Angaben zu den Krediten nach Art. 394 CRR und § 14 KWG müssen die relevanten 

Beträge des Kreditnehmers nach dem Stand am Geschäftsschluss (gem. § 11 Abs. 1 

GroMiKV täglich um 24.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit) des Meldestichtages wiederge-

ben, sofern die BaFin nicht im Einzelfall auf Antrag des Kreditgebers einen abweichenden 

Zeitpunkt festgesetzt hat. Ist der Meldestichtag kein Geschäftstag, so sind die relevanten 

Beträge zum gleichen Zeitpunkt des vorhergehenden Geschäftstages anzugeben. Auf 

den Stand des Rechenwerks zum Zeitpunkt des sog. "Buchungsschnitts" kommt es nicht 

an. Valuta-Buchungen sind im Groß- und Millionenkreditmeldewesen nicht maßgeblich.  

 

Die millionenkreditrelevanten Stammdatenanzeigen (Meldeformate EA, GbR, MKNE) 

sind gemäß § 16 Abs. 1 GroMiKV zwingend bis zum 15. Kalendertag der Monate Januar, 

April, Juli und Oktober einzureichen. Zu den Möglichkeiten der vorgezogenen Stammda-

teneinreichung siehe 6.3.2. Millionenkreditbetragsdaten (Meldeformate BA, BAS, BA6, 

BAS6, BA7, BAS7) sind gemäß § 17 Abs. 1 GroMiKV spätestens bis zum 15. Geschäfts-

tag der Monate Januar, April, Juli und Oktober einzureichen. Hierbei sind die Übergangs-

vorschriften des § 20 GroMiKV zu beachten. 

Die rechtzeitige Abgabe der Anzeigen ist eine wesentliche Voraussetzung für die fristge-

rechte Erstellung der sogenannten „vorbereiteten Sammelanzeige“ sowie für die frühzei-

tige Benachrichtigung der Kreditgeber über die Gesamtverschuldung ihrer Kreditnehmer 

nach § 14 Abs. 2 und 3 KWG.  

 

Die großkreditrelevanten Stammdatenanzeigen (Meldeformate STA und STAK) sind ge-

mäß § 8 GroMiKV unverzüglich laufend einzureichen; alle relevanten Stammdatenmel-

dungen sind bis spätestens zum 15. Geschäftstag nach dem Meldestichtag einzureichen. 

Dies ist erforderlich, damit die Bundesbank relevanten Kreditnehmern bzw. Gruppen ver-

bundener Kunden die benötigten Bundesbank-Identifikationsnummern zuordnen und mit-

tels Stammdatenrückmeldung an die anzeigepflichtigen Institute zurückgeben kann. Die 

Stammdatenrückmeldung erfolgt für Großkreditzwecke bis spätestens zum 25. Ge-

schäftstag nach dem Meldestichtag. 
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6 Einreichungsstellen und Anzeigeformen 

Sämtliche Kreditgeber haben die Stammdatenanzeigen (Meldeformate EA, GbR, MKNE, 

STA, STAK) in einfacher Ausfertigung unmittelbar bei der für sie zuständigen Hauptver-

waltung der Bundesbank einzureichen. 

Die Millionenkreditbetragsdatenanzeigen nach § 14 KWG (Meldeformate BA, BA6, BA7, 

BAS, BAS6 und BAS7) und die Großkreditbetragsdaten nach Art. 394 CRR sind aus-

schließlich elektronisch über die von der Evidenzzentrale angebotenen Dienste einzu-

reichen. Die Form der Einreichung nachträglicher Betragskorrekturen ist jeweils mit der 

zuständigen Stelle der Deutschen Bundesbank zu vereinbaren. 

 

Für die elektronische Einreichung der Betragsdatenanzeigen stehen den Kreditgebern im 

ExtraNet der Deutschen Bundesbank zwei alternative Einreichungsformen zur Verfü-

gung. Zum einen kann die elektronische Einreichung aller Betragsdaten als Datei-Upload 

erfolgen, alternativ steht für die Erfassung der Millionenkredit-Betragsdaten eine entspre-

chende Erfassungsoberfläche bereit (siehe Ziffer 6.2). Die anzuzeigenden Betragsdaten 

ergeben sich aus der Anlage 7 der GroMiKV vom 27. Februar 2019, die die einzelnen 

Formate (BA, BA6, BA7, BAS, BAS6 und BAS7) mit den jeweiligen Meldeinhalten defi-

nieren; vgl. § 17 Abs. 1 GroMiKV. 

Die Anzeigen zu den Stammdaten der Kreditnehmer und Kreditnehmereinheiten sind in 

Papierform zu erstatten. Die Anlagen 2 bis 6 zur GroMiKV enthalten die hierfür zu ver-

wendenden Meldeformate (EA, GbR, MKNE, STA, STAK). 

 

6.1 Anzeige der Stammdaten in Papierform 

Die Anzeigen zu den Stammdaten der Kreditnehmer und Kreditnehmereinheiten sind mit 

den entsprechenden papiergebundenen Meldeformaten (s. Teil V. Ziffer 1) in einfacher 

Ausfertigung einzureichen. Diese Meldeformate können über die Bankverlage bezogen 

werden. Ferner stellt die Deutsche Bundesbank diese auch auf ihrer Internet-Seite 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht-formular-center/for-

mulare - in unterschiedlichen Dateivarianten - zur Verfügung. Bei der Erstellung von ei-

genen Meldeformaten ist darauf zu achten, dass diese den Vorgaben der amtlichen Mel-

deformate entsprechen. 

 

Ergänzend zu den in der GroMiKV offiziell veröffentlichten Meldeformaten in deutscher 

Sprache stellt die Deutsche Bundesbank die Meldeformate auch in englischer Sprache 

zur Verfügung. Sie sollen den Kreditgebern aus dem englischsprachigen Raum nach Ein-

tritt in den deutschen Markt die Erstellung der Meldung erleichtern. Diese Stammdaten-

formate können daher ebenfalls zur Einreichung der Stammdatenmeldungen benutzt 

werden. 

Das englische Format der Betragsdatenanzeigen dient allerdings nur der Hilfestellung. 

Betragsdaten sind ausschließlich elektronisch in deutscher Sprache einzureichen, s. 6.2. 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht-formular-center/formulare
https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht-formular-center/formulare
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Zu finden sind die englischsprachigen Meldeformate an gleicher Stelle wie die deutsch-

sprachigen, nach Wechsel auf die englische Übersetzung der Homepage der Deutschen 

Bundesbank (via Verlinkung „EN“ bei den deutschen Formaten zu erreichen). 

 

6.2 Anzeige der Betragsdaten für Millionenkredite in elektronischer Form 

Die Betragsdaten sowohl von Einzelanzeigen als auch von Sammelanzeigen sind in 

elektronischer Form einzureichen. Hierfür stehen den Kreditgebern im ExtraNet der Deut-

schen Bundesbank zwei alternative Einreichungsformen zur Verfügung. Zum einen kann 

die elektronische Einreichung der Betragsdaten als Datei-Upload erfolgen, zum anderen 

steht für die Erfassung der Betragsdaten die Erfassungsplattform der Millionenkreditan-

zeigen bereit. Die anzuzeigenden Betragsdaten ergeben sich aus den Vorgaben der An-

lage 7 der GroMiKV vom 27. Februar 2019. 

 

Für beide Einreichungsformen ist zwingend eine Registrierung im ExtraNet bei der Evi-

denzzentrale erforderlich. Der jeweils zuständigen Hauptverwaltung der Deutschen Bun-

desbank ist zusätzlich eine Einreichungserklärung sowie in bestimmten Fällen eine Haf-

tungsfreistellungserklärung vorzulegen (siehe Teil IV Ziffer 5.3). 

 

Die Erfassungsplattform bietet ebenso wie das Dateiverfahren über die vorbereitete Sam-

melanzeige hinaus auch die Möglichkeit, weitere Kreditnehmer als Sammelanzeige hin-

zuzufügen sowie die an die Deutsche Bundesbank übertragenen Daten für Dokumenta-

tionszwecke zu exportieren.  

 

Für die Nutzung der Erfassungsplattform ist eine persönliche Benutzerregistrierung im 

ExtraNet erforderlich. Hierzu ist entweder eine Erstregistrierung unter der Adresse 

https://extranet oder – sofern eine bereits bestehende ExtraNet-Registrierung erweitert 

werden soll – eine Folgeregistrierung unter der Adresse https://extranet.bundes-

bank.de/bsvpriv/ auf der Homepage der Deutschen Bundesbank durchzuführen. 

 

Um sowohl Anzeigen erfassen zu können, als auch Rückmeldungen mit der Benachrich-

tigung über die Gesamtverschuldung der Millionenkreditnehmer abholen zu können, ist 

eine Registrierung für die Fachverfahrensfunktionen „Erfassungsplattform der Millionen-

kreditanzeigen nach § 14 KWG" und „Abholung der Rückmeldungen nach § 14 Abs. 2 

und 3 KWG“ notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

https://extranet.bundesbank.de/bsvpub
https://extranet.bundesbank.de/bsvpriv/
https://extranet.bundesbank.de/bsvpriv/
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6.3 Einzelanzeigenmeldeformate und Anlagen zu den Anzeigen 

6.3.1 Stammdatenanzeige Kreditnehmer für Millionenkredite nach § 14 KWG 

(Meldeformat EA) 

Einzelanzeigen sind zwingend abzugeben  

 für erstmals anzuzeigende Kreditnehmer (sofern diese nicht über die Stammdaten-

suchmaschine im Extranet der Deutschen Bundesbank eindeutig identifiziert und ge-

prüft wurden oder dort als gelöscht gekennzeichnet sind) 

 bei Änderung der Stammdaten eines Kreditnehmers (vgl. § 16 Abs. 1 GroMiKV) 

 

Auf der Einzelanzeige sind  

 die Stammdaten des Kreditnehmers anzugeben (siehe Teil II. Ziffer 1) 

 Angaben zur Zugehörigkeit des Kreditnehmers zu einer Kreditnehmereinheit i. S. v. 

§ 19 Abs. 2 KWG zu machen und ggf. zu begründen (siehe Teil II. Ziffer 1) sowie die 

Kreditnehmereinheit umfassend zu beschreiben. Gehört ein Kreditnehmer mehreren 

Kreditnehmereinheiten an, ist zusätzlich das Meldeformat MKNE einzureichen (siehe 

Ziffer 6.3.4 und Anlage 1.1). 

 bei Krediten an eine Gesamthands-GbR oder Quoten-GbR die Bezeichnung der 

GbR sowie der Kreis der Gesellschafter und deren Stammdaten anzugeben (siehe 

Teil III. Ziffer 2.1 bzw. Ziffer 2.2); für diese Angaben ist das Meldeformat GbR (siehe 

Ziffer 6.3.3 und Anlage 1.1) zu verwenden. 

 Änderungen bei den vorgenannten Daten/Sachverhalten unter Angabe des Zeit-

punktes der Rechtswirksamkeit der Änderung mitzuteilen. Der Zeitpunkt der Rechts-

wirksamkeit ist maßgeblich für die Zuordnung einer Änderung zu einem bestimmten 

Meldetermin. 

 

Für jeden Kreditnehmer, auch wenn er einer Kreditnehmereinheit angehört, ist ein ge-

sondertes Meldeformat zu verwenden. Wer als Kreditnehmer anzuzeigen ist, ergibt sich 

grundsätzlich aus dem zugrundeliegenden Rechtsgeschäft. Hierbei ist regelmäßig auf die 

rechtliche Selbständigkeit abzustellen; so sind u.a. rechtlich unselbständige Niederlas-

sungen oder Verwaltungseinheiten nicht als eigenständige Kreditnehmer anzuzeigen. 

Für eingetragene Kaufleute wird neben dem Stammdatum für die natürliche Person ein 

separates Stammdatum aufgebaut. 

 

6.3.2 Vorgezogene Stammdatenmeldung Kreditnehmer für Groß- und Millionen-

kreditanzeigen nach Art. 394 CRR sowie § 14 KWG (Meldeformat STA) 

Im Rahmen der vorgezogenen Anzeige von Stammdaten für Kreditnehmer nach Art. 394 

CRR und § 14 KWG ist das Meldeformat STA einzureichen,  
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 für erstmals anzuzeigende Kreditnehmer (sofern diese nicht über die Stammdaten-

suchmaschine im Extranet der Deutschen Bundesbank eindeutig identifiziert und ge-

prüft wurden oder dort als gelöscht gekennzeichnet sind) 

 bei Änderung der Stammdaten eines Kreditnehmers (vgl. § 8 Abs. 1 GroMiKV). 

 

Auf dem Meldeformat sind  

 

 die Art der Meldepflicht anzugeben, ob eine Meldung aufgrund Art. 394 CRR auf Ein-

zelebene, auf konsolidierter Basis oder nach § 14 KWG erfolgt 

 die Stammdaten des Kreditnehmers anzugeben (siehe Teil II. Ziffer 1) 

 Angaben zur Zugehörigkeit des Kreditnehmers zu einer Kreditnehmereinheit i. S. v. 

§ 19 Abs. 2 KWG zu machen und ggf. zu begründen (siehe Teil II. Ziffer 1) sowie die 

KNE umfassend zu beschreiben. Gehört ein Kreditnehmer mehreren Kreditnehmerein-

heiten an, ist zusätzlich das Meldeformat MKNE einzureichen (siehe Ziffer 6.3.4 und 

Anlage 1.1). Hinsichtlich der Einbeziehung in eine Gruppe verbundener Kunden kön-

nen diese Angaben unterbleiben; die Kreditgeber müssen allerdings in der Lage sein, 

bei Rückfragen entsprechende Informationen liefern zu können.  

 bei Millionenkrediten an eine Gesamthands-GbR oder Quoten-GbR die Bezeichnung 

der GbR sowie der Kreis der Gesellschafter und deren Stammdaten anzugeben (siehe 

Teil III. Ziffer 2.1 bzw. Ziffer 2.2); für diese Angaben ist das Meldeformat GbR (siehe 

Ziffer 6.3.3 und Anlage 1.1) zu verwenden. 

 Änderungen bei den vorgenannten Daten/Sachverhalten unter Angabe des Zeitpunk-

tes der Rechtswirksamkeit der Änderung mitzuteilen. Der Zeitpunkt der Rechtswirk-

samkeit ist maßgeblich für die Zuordnung einer Änderung zu einem bestimmten Mel-

determin. 

 

Im Hinblick auf das Millionenkreditmeldewesens erübrigt sich durch die Abgabe einer 

STA die Abgabe einer EA nur, wenn die Einreichung so rechtzeitig erfolgte, dass die 

Deutsche Bundesbank die Bearbeitung bis zur regelmäßigen Einreichung der Millionen-

kreditmeldungen abschließen konnte. Sollte dies nicht der Fall sein, ist weiterhin die Ab-

gabe einer EA im Rahmen des regulären Meldeverfahrens erforderlich. 

 

Für jeden Kreditnehmer, auch wenn er einer Kreditnehmereinheit angehört, ist ein ge-

sondertes Meldeformat zu verwenden. Wer als Kreditnehmer anzuzeigen ist, ergibt sich 

grundsätzlich aus dem zugrundeliegenden Rechtsgeschäft. Hierbei ist regelmäßig auf die 

rechtliche Selbständigkeit abzustellen; so sind u.a. rechtlich unselbständige Niederlas-

sungen oder Verwaltungseinheiten nicht als eigenständige Kreditnehmer anzuzeigen. 

Für eingetragene Kaufleute wird neben dem Stammdatum für die natürliche Person ein 

separates Stammdatum aufgebaut. 
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6.3.3 Meldung über die Zusammensetzung einer Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts, einer Arbeitsgemeinschaft oder eines Gemeinschaftskontos* für 

Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG (Meldeformat GbR)  

Das Meldeformat GbR ist generell zu verwenden bei Vorlage einer millionenkreditrele-

vanten Einzelanzeige (Meldeformat EA oder STA), sofern  

  eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), eine Arbeitsgemeinschaft (Arge) oder ein 

Gemeinschaftskonto (Gkto) erstmalig bzw. erneut zu melden ist,  

  eine Änderung der Stammdaten für eine GbR/Arge bzw. für ein Gkto (vgl. § 8 Abs. 1 

bzw. § 16 Abs. 1 GroMiKV), 

  eine Veränderung der Gesellschafter-/Partnerzusammensetzung oder 

  eine Änderung der Meldetatbestände oder der Haftungsquote anzuzeigen ist.  

Sofern die Stammdaten der zu meldenden Partner unverändert geblieben sind, kann die 

Anlage auch ohne das Meldeformat EA bzw. STA eingereicht werden.  
 

Dabei sind folgende Angaben zu der GbR bzw. zu der Arge oder dem Gkto erforderlich 

(vgl. auch Hinweise unter Teil II. Ziffer 1.1) 

 die Stammdaten der GbR/Arge bzw. des Gktos 

 deren bzw. dessen Identnummer sowie ggf. die der Kreditnehmereinheit, falls bekannt 

 die Stammdaten für alle Gesellschafter/ Partner; dies sind immer natürliche oder ju-

ristische Personen. Ist eine weitere GbR Gesellschafter einer GbR, so sind immer 

deren Gesellschafter als Gesellschafter anzugeben. Auf dem Meldeformat EA/STA 

oder der Anlage GbR ist auf diese Besonderheit hinzuweisen. Die an der GbR betei-

ligte GbR und deren Gesellschafter müssen eindeutig identifizierbar sein. 

 Zurechnung für § 14 KWG (bei Erreichen der Meldegrenze für den jeweiligen Partner); 

im Falle einer quotalen Zurechnung ist zusätzlich die Quote in v.H. anzugeben (aus-

schlaggebend ist die im Kreditvertrag vereinbarte (Haftungs)-Quote). 

 

Für jede GbR/Arge bzw. für jedes Gkto ist eine gesonderte Anlage GbR zu erstellen; 

sollte diese für die erforderlichen Angaben im Einzelfall nicht ausreichen, sind weitere 

Meldeformate zu verwenden. 

 

Detaillierte Angaben zur Zugehörigkeit der GbR zu einer Kreditnehmereinheit i. S. v. § 19 

Abs. 2 KWG sind auf dem Meldeformat EA oder STA zu machen (siehe Teil II. Ziffer 1.1); 

gehört ein Partner ebenfalls einer Kreditnehmereinheit an, sind die erforderlichen Anga-

ben auf einem gesonderten Blatt zu machen. 

 

                                            
* Auch zu verwenden bei Erbengemeinschaften sowie ähnlich gestalteten Zusammenschlüssen natürli-
cher / juristischer Personen (auch vergleichbarer ausländischer Personenvereinigungen) 
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6.3.4 Meldung über die Zugehörigkeit eines Kreditnehmers zu mehreren Kredit-

nehmereinheiten für Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG (Meldeformat 

MKNE) 

Das Meldeformat MKNE ist immer zu verwenden bei einer millionenkreditrelevanten Ein-

zelanzeige (Meldeformat EA oder STA), wenn ein Kreditnehmer mehr als einer Kredit-

nehmereinheit zuzuordnen ist: 

  bei erstmaliger / erneuter Meldung eines Kreditnehmers als zu mehreren Kreditneh-

mereinheiten zugehörig 

  bei Veränderung der Zugehörigkeit zu den bislang angezeigten Kreditnehmereinheiten 

  bei Änderung der Melderelevanz (Erreichen der Meldegrenze für die jeweilige Kredit-

nehmereinheit) oder der Haftungsquoten.  

Sofern die Stammdaten des zu meldenden Kreditnehmers unverändert geblieben sind, 

kann die Anlage auch ohne das Meldeformat EA bzw. STA eingereicht werden.  

 

Dabei sind folgende Angaben erforderlich (vgl. auch Hinweise in Teil II. Ziffer 1) 

 die Stammdaten des mehreren Kreditnehmereinheiten zugeordneten Kreditnehmers 

 dessen Identnummer, falls bekannt 

 die Stammdaten für die jeweiligen Kreditnehmereinheiten  

 deren Identnummern, falls bekannt 

 Zurechnung für § 14 KWG (Erreichen der Meldegrenze für die jeweilige Kreditneh-

mereinheit). Im Falle der Anzeige einer Personenhandelsgesellschaft mit quotaler 

Haftungsbeschränkung der Gesellschafter ist zusätzlich die entsprechende Quote in 

v.H. anzugeben.  

Für jeden Kreditnehmer ist ein gesondertes Meldeformat MKNE zu verwenden; sollte dies 

für die erforderlichen Angaben im Einzelfall nicht ausreichen, sind weitere Meldeformate 

zu verwenden. 

 

Detaillierte Angaben zur Zugehörigkeit zu Kreditnehmereinheiten i. S. v. § 19 Abs. 2 KWG 

sind auf den Meldeformaten EA bzw. STA zu machen (siehe Teil II. Ziffern 1.1 und 1.2.2). 

 

6.3.5 Vorgezogene Stammdatenmeldung Gruppe verbundener Kunden für 

Großkreditanzeigen nach Art. 394 CRR (Meldeformat STAK) 

Das Meldeformat STAK dient der Meldung einer GvK gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR 

und ist damit ausschließlich für Großkreditzwecke nach Maßgabe von § 8 Abs. 1 und 2 

GroMiKV zu verwenden. Das Meldeformat STAK ist bei erstmaliger Meldung und bei Än-

derungen der Stammdaten der GvK zu verwenden. Dabei sind Angaben über die Art der 

Meldepflicht zu machen, in dem Sinne ob eine Meldung nach Art. 394 CRR auf Einzel-

ebene oder auf konsolidierter Basis erfolgt. Die erstmalige Meldung wird erforderlich, 

wenn die GvK als solche vom jeweiligen Kreditgeber noch nie gemeldet wurde und auch 

nicht in der Bundesbank-Datenbank über die Suchmaschine gefunden werden konnte.  
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Seit 1. Januar 2019 erweitern die inhaltlichen Vorgaben der EBA Leitlinien zu verbunde-

nen Kunden und das BaFin-Rundschreiben 14/2018 den Rahmen zur Bildung von GvK’s. 

In meldetechnischer Hinsicht bleibt die bereits etablierte Systematik bestehen. Grund-

sätzlich ist für die Meldung einer GvK die für Millionenkreditzwecke existierende KNE-ID 

zu verwenden, sofern die beherrschende bzw. kontrollierende Entität (Spitze der KNE) 

auch die herrschende Entität bzw. der Risikotreiber der GvK ist. Hierbei ist es unbeacht-

lich, ob die Zusammensetzung der KNE identisch ist mit der Zusammensetzung der GvK. 

Für die GvK wird daher kein separater Nummernkreis gebildet. Allein für Großkreditzwe-

cke erforderliche GvK werden nur angelegt, wenn dies materiell gerechtfertigt ist. So bei-

spielsweise im Falle der Nutzung des alternativen Ansatzes für Risikopositionen gegen-

über Zentralstaaten nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR. Die Bezeichnung der jeweiligen 

Gruppe ist an dem Herrschenden der Gruppe bzw. am Risikotreiber auszurichten. In die-

sen Fällen erfolgt eine zusätzliche Kennzeichnung mit dem Präfix GK (Kontrolle) sowie 

GW (für die wirtschaftliche Abhängigkeit).  

 

Unter Teil V Punkt 3 sind Beispiele zur Meldung von GvK’s aufgeführt, die allein der Ver-

deutlichung der Meldesystematik dienen. 

 

6.3.6 Aufstellung der Bürgschafts- und Konsortialverhältnisse für Millionenkre-

ditanzeigen (Meldeformate BA6 und BA7)  

Im Rahmen der Anzeigen nach § 14 Abs. 1 KWG sind zur Vermeidung von Doppelerfas-

sungen Angaben über bestehende Bürgschafts- und Konsortialverhältnisse zu machen 

(vgl. Teil III. Ziffer 1.2). Die hierzu notwendigen Betragsangaben sind in elektronischer 

Form über die Erfassungsplattform oder den Datei-Upload anzuzeigen.  

 

6.4 Sammelanzeigen / Vorbereitete Anzeigen (Datei) für Millionenkredite 

Zur Vereinfachung des Meldeverfahrens mit Hilfe der Erfassungsplattform stellt die 
Deutsche Bundesbank den Kreditgebern jeweils zum Meldestichtag vorbereitete Anzei-
gen zur Online-Bearbeitung zur Verfügung.  

 

Für die Anzeigen nach § 14 Abs. 1 S. 2 KWG wird für jedes gruppenangehörige Unter-

nehmen eine gesonderte vorbereitete Anzeige unter der jeweiligen Kreditgebernummer 

des nachgeordneten Unternehmens in der Erfassungsplattform bereitgestellt. 

 

6.4.1 Sammelanzeige für Millionenkredite nach § 14 KWG  

In den vorbereiteten Anzeigen sind alle zum vorangegangenen Meldestichtag nach 

§ 14 KWG angezeigten Kreditnehmer aufgeführt. Dabei werden zunächst alle Kreditneh-

mer, die keiner Kreditnehmereinheit zugeordnet sind, nach ihrer Identnummer aufstei-

gend und anschließend alle zugeordneten Kreditnehmer nach der Identnummer der KNE 

aufsteigend aufgeführt. Die Stammdaten können im Einzelfall verkürzt angegeben sein. 
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In der Evidenzzentrale der Deutschen Bundesbank bzw. in der Stammdatensuchma-

schine sind diese Angaben jedoch vollständig gespeichert; es ist deshalb keine Korrek-

turmeldung erforderlich. 

 

Sollten im Berichtszeitraum keine anzuzeigenden Kredite mehr bestanden haben, ist die 

Bearbeitung der innerhalb der Erfassungsplattform bereitgestellten vorbereiteten An-

zeige nicht erforderlich. 

 

6.4.2 Gesamtsumme der Betragsanzeigen für Millionenkredite nach § 14 KWG 

(Meldeformat BAS) 

In dem Meldeformat BAS sind die Gesamtsummen aller nach den jeweiligen Meldetatbe-

ständen gemeldeten Kredite (Gesamtsumme aller eingereichten Meldeformate BA) zu 

bilden. 
 

6.5 Anzeige der Betragsdaten für Großkredite 

Bezüglich der Betragsdatenangaben der Großkreditmeldungen verweisen wir auf die An-

hänge der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451, insbesondere ITS Annexes VIII und 

IX. Darüber hinaus gibt es Informationen darüber in den EBA Q&A, eventuell in den ent-

sprechenden Übersetzungen der BaFin und auf der Bundesbank-Homepage unter dem 

Punkt „COREP“ 

 (https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-finrep). 

 

7 Nummernsystematik für Kreditnehmer und Kreditgeber 

Den Kreditnehmern, Kreditnehmereinheiten, Gruppen verbundener Kunden und Kredit-

gebern werden bei der jeweils ersten Meldung von der Deutschen Bundesbank Identifi-

zierungsnummern, die sogenannten Identnummern, zugeteilt. Alle Identnummern sind 

siebenstellig; zu Kontrollzwecken ist zusätzlich eine Prüfziffer angefügt (Teil V Punkt 4); 

die Nummern sind nicht systematisiert. Die Kreditnehmer-Nummer beginnt mit einer Ziffer 

größer als Null. Zur Kennzeichnung der Zugehörigkeit eines Kreditnehmers zu einer Kre-

ditnehmereinheit wird zusätzlich eine Kreditnehmereinheit-Nummer vergeben, die mit ei-

ner Null beginnt; Identnummern für GvK unterscheiden sich diesbezüglich nicht. Die Kre-

ditgeber-Nummer beginnt mit einer Ziffer größer als Null. 

 

 

 

 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-finrep
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8 Vorab-Anfrage zur Verschuldung eines Kreditnehmers nach § 14 Abs. 2 S. 

4 und 5 KWG 

8.1 Voraussetzung für die Antragsstellung 

Mit Inkrafttreten des Vierten Finanzmarktförderungsgesetzes am 1. Juli 2002 haben die 

am Millionenkreditmeldeverfahren nach § 14 KWG beteiligten Unternehmen die Möglich-

keit, auf Antrag den in der Evidenzzentrale der Deutschen Bundesbank gespeicherten 

Schuldenstand eines Kreditnehmers oder voraussichtlichen Kreditnehmers sowie dessen 

Kreditnehmereinheit, sofern er einer solchen angehört, vor Kreditvergabe zu erfragen. 

Ein Mindestkreditbetrag besteht nicht.  

 

Voraussetzung ist, dass entweder ein Kreditverhältnis bereits besteht oder bei Neukun-

den der Kreditgeber die Absicht hat, dem betreffenden Kunden einen Kredit zu gewähren 

und der voraussichtliche Kreditnehmer in die Vorab-Anfrage bei der Evidenzzentrale 

schriftlich eingewilligt hat. Der Nachweis, dass diese Voraussetzungen vorliegen, braucht 

bei der Antragstellung im Regelfall nicht erbracht zu werden. Die Deutsche Bundesbank 

ist jedoch berechtigt, sich die Höhe der beabsichtigten Kreditgewährung im Einzelfall mit-

teilen zu lassen und den Nachweis zu verlangen, dass der voraussichtliche Kreditnehmer 

der Anfrage bei der Evidenzzentrale für Millionenkredite der Deutschen Bundesbank ein-

gewilligt hat. Die Einwilligung zu der Vorab-Anfrage kann auch in Form einer pauschalen 

Zustimmung des voraussichtlichen Kreditnehmers zur Einholung von Auskünften über 

seine finanzielle Situation, wie sie in standardisierten Kreditanträgen enthalten ist, erfol-

gen. 

 

8.2 Abwicklung von Vorab-Anfragen 

Vorab-Anfragen nach § 14 Abs. 2 S. 4 und 5 KWG sind von den Kreditgebern (auch von 

deren Filialen) bei der jeweils zuständigen Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank, 

Regionalbereich Banken und Finanzaufsicht per Brief oder per Telefax einzureichen. Zur 

eindeutigen Identifizierung des Kunden ist es erforderlich, dass die Stammdaten des Kun-

den wie in einer Einzelanzeige mitgeteilt werden. Zur Stellung einer Vorab-Anfrage ist 

das Formular unter Teil V Punkt 2 zu verwenden und vom anfragenden Kreditgeber 

rechtsverbindlich zu unterzeichnen. Eine Abwicklung der Anfrage per E-Mail ist nicht 

möglich. Das Formular ist ebenfalls auf der Homepage der Deutschen Bundesbank unter 

dem Buchstabe „V“ unter https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/banken-

aufsicht-formular-center/formulare zu finden. 

 

Die Antwort der Deutschen Bundesbank auf eine Vorab-Anfrage erfolgt wunschgemäß 

per Brief oder per Telefax. Die Antwort enthält Angaben zur Verschuldung des Kreditneh-

mers und ggf. dessen Kreditnehmereinheit zum zuletzt abgeschlossenen Meldetermin. 

Die auf Grund einer Vorab-Anfrage erhaltenen Informationen dürfen nur im Zusammen-

hang mit der Kreditgewährung verwendet werden. Eine Offenbarung Dritten gegenüber 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht-formular-center/formulare
https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht-formular-center/formulare
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ist nicht zulässig. Ein Verstoß hiergegen kann nach Maßgabe von §§ 55a und 55b KWG 

geahndet werden. 
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Teil II Hinweise zum Inhalt und zum Ausfüllen der Anzeigen 

1 Die Stammdaten 

1.1 Einzelmeldung Kreditnehmer nach § 14 KWG 

 

EA 
(nicht amtliches Dokument) 

Einzelmeldung Kreditnehmer für Millionenkreditanzeigen 
nach § 14 KWG 

An die 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung 
1 

 Meldetermin 
2 

 

Kreditgeber-/ Übergeordnetes Unternehmen – Name – ID 

3 

 
 4       

Kreditgeber-/ Nachgeordnetes Unternehmen – Name – ID 

5  6       

 wird durch die Bundesbank ausgefüllt 

   Kreditnehmereinheit – ID 

         

Kreditnehmer – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt) Kreditnehmer – ID 

7                                                                                                                       8         

Postleitzahl1 

9 
Sitz2 
10 

Staat3 
11 

ISO-Code (Staat)4 

12 

Wirtschaftszweig 
– Code5 
13 

Steuernummer6 
14 

Registereintragung – Art und Num-
mer7 
15 

Registereintragung – Ort7 
16 

Bundesstaat8 
17 

Geburtsdatum9 
18 

Beruf9 
19 

ISIN10 
20 

LEI11 
21 

Kreditnehmereinheit12 – Name / Firma 
22 
 

– ID (falls bekannt)  
24 

 

Kreditnehmerergänzungsschlüssel 
23 

Begründung der Zuordnung – Code13 Referenzschuldner – Name14 – ID (falls bekannt) Referenzschuldner  – ID 

25 26 27         

Kreditnehmereinheit – Begründung (z.B. Kapital- und Gesellschaftsverhältnisse) 
28 

 Laufende Nummer15 

 
29      

Betragsdatenidentifikation 

Melderelevanz – Code 
30 

Position BA 10016  
31 

Filiale 
32 

Zusatzangaben 
33 

Sachbearbeiter/-in 
34 

Telefon 
35 

E-Mail 
36 
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Folgende Angaben sind von den anzeigepflichtigen Kreditgebern mit dem Meldeformat 

EA als Einzelanzeige zu machen: 

1. „An die Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung“ 

Sitz der für den Kreditgeber zuständigen Hauptverwaltung der Deutschen Bun-

desbank 

2. „Meldetermin“ 

Angabe des Meldetermins, für den die Anzeige eingereicht wurde  

(z.B.: 03 / 2016 für den Meldestichtag 31.3.2016) 

3. „Kreditgeber/Übergeordnetes Unternehmen - Name“ 

Firma des anzeigepflichtigen Kreditgebers 

4. „Kreditgeber/Übergeordnetes Unternehmen - ID“ 

Kreditgeber-Nummer (siebenstellig plus Prüfziffer) des anzeigepflichtigen Kreditgebers 

5. „Kreditgeber /Nachgeordnetes Unternehmen - Name“ 

Firma  des nachgeordneten Unternehmens (nur anzugeben bei der Anzeige von Millio-

nenkrediten nach § 14 Abs. 1 S. 2 KWG) 

6. „Kreditgeber /Nachgeordnetes Unternehmen - ID“ 

Kreditgeber-Nummer (siebenstellig plus Prüfziffer) des nachgeordneten Unternehmens 

Zur Vermeidung von Rückfragen bei der Bearbeitung der Anzeigen und zur eindeutigen 

Identifizierung der Kreditnehmer ist die vollständige und genaue Angabe der Stammda-

ten des Kreditnehmers unbedingt erforderlich. Die Stammdaten umfassen folgende An-

gaben: 

7. „Kreditnehmer - Name/Firma (lt. Registereintragung)“ 

- Privatpersonen 

 Name (Vor- und Nachname) 

 

- Unternehmen 

 Firma laut Registereintragung 

 

- Gesellschaften bürgerlichen Rechts sowie vergleichbare Erben- und Kontengemein-

schaften 

 Bezeichnung der Gesellschaft/Gemeinschaft (z.B. laut Gesellschaftsvertrag) 

bzw. Namen/Firmen aller Gesellschafter oder Partner mit einem entsprechenden Zu-

satz, z.B. GbR (s. a. Hinweise unter Ziffer 1.2.1). 

 

- Einzelne Emissionen von Wertpapieren sind grundsätzlich dem Emittenten zuzuord-

nen, so dass der Emittent als Kreditnehmer anzuzeigen ist.  

 

- Zur Anzeige von erworbenen ABS-Papieren ist immer der Teil des Emissionspros-

pektes miteinzureichen, welcher eindeutig belegt, wer als Kreditnehmer anzuzeigen 

ist und wie dessen korrekte Bezeichnung lautet. 
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8. „Kreditnehmer– ID (falls bekannt)“ 

Sofern dem Kreditgeber die Kreditnehmernummer des angezeigten Kreditnehmers, z.B. 

aus der Stammdatensuchmaschine, bekannt ist, sollte sie hier angegeben werden. Die 

Eintragung dieser Nummern in das nebenstehende Raster erfolgt ausschließlich durch 

die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank oder durch die Evidenzzentrale. 

9. „Postleitzahl“ 

bei inländischen Kreditnehmern Postleitzahl (PLZ) des Zustellbezirkes (nicht die PLZ 

eines Postfaches oder eines Großempfängers) 

10. „Sitz“ 

- Natürliche Personen 

 Erster Wohnsitz (gilt auch, wenn sowohl eine Geschäfts- als auch eine Wohnanschrift 

bzw. mehrere Wohnanschriften bestehen; hat ein Kreditnehmer mehrere Anschriften, 

sind diese alle anzugeben) 

 

- Juristische Personen 

 Sitz lt. Registereintragung 

 

Hinweise: 

- Bei inländischen Kreditnehmern ist die Ortsbezeichnung nach dem Postleitzahlen-

buch der Deutschen Post AG zu verwenden. 

 

- Weicht der juristische Sitz vom Hauptgeschäftssitz ab, sind beide Ortsnamen unter 

entsprechender Kennzeichnung anzugeben. 

11 „Staat“ 

Bei ausländischen Kreditnehmern ist neben dem Ortsnamen auch das Land anzugeben. 

12. „ISO-Code (Staat)“ 

Bei ausländischen Kreditnehmern ist neben dem Land auch der entsprechende 2-stel-

lige ISO-Code anzugeben. Es ist der ISO-Alpha-2-Code gemäß Länderverzeichnis für 

Außenwirtschaftsstatistiken der Bundesrepublik Deutschland anzugeben; wobei für 

Großbritannien U1 zu verwenden ist. Zudem ist die entsprechende Pseudo-ISO-Code-

systematik für internationale Organisationen gemäß Schlüsselverzeichnis der internati-

onalen Organisationen und sonstigen Finanzierungsinstitutionen zu verwenden; für 

3076158-9 European Financial Stability Facility SA (EFSF) gilt der Code 4W. Zu finden 

sind beide Verzeichnisse unter https://www.bundesbank.de/de/service/meldewe-

sen/aussenwirtschaft/schluesselverzeichnisse. 

 

13. „Wirtschaftszweig - Code“ 

Angabe der dreistelligen Schlüsselnummer aus der jeweils aktuellen Veröffentlichung 

der Deutschen Bundesbank "Bankenstatistik Kundensystematik" NACE Rev. 2 bzw.  der 

„Umsetzungstabelle WZ und NACE-Code“ unter  

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/aussenwirtschaft/schluesselverzeichnisse
https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/aussenwirtschaft/schluesselverzeichnisse
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 https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-finrep. 

 Hierbei ist auf das Hauptgeschäftsfeld abzustellen (ggf. lt. Handelsregistereintragung).  

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenstatistik/kundensystematik 

14. „Steuernummer“ 

Nur bei ausländischen Kreditnehmern in Ermangelung einer Registernummer – vgl. 

Nummer 15. 

 

15. „Registereintragung – Art und Nummer“ 

Diese Information dient zur eindeutigen Identifikation der deutschen Kreditnehmer und 

damit der fehlerfreien Zuordnungen von Kreditbeträgen. Sie ist daher insbesondere bei 

der Anzeige von neuen Kreditnehmern anzugeben; diese Information wird im Datenbe-

stand gespeichert und über die Stammdatensuchmaschine im BBk-ExtraNet ange-

zeigt.  

 

Kreditnehmer mit Sitz in Deutschland können eingetragen sein im Handelsregister (A 

oder B), Genossenschaftsregister, Vereinsregister oder Partnerschaftsregister; die An-

gabe ist für eingetragene inländische Personen (natürlich und juristisch) obligatorisch. 

 

In Bezug auf die nachfolgenden Länder sind folgende Daten mitzuteilen: 

AT: Firmenbuchnummer (Unternehmensregisternummer) 

BE: Numeró d' entreprise (Unternehmensregisternummer) 

CZ: Identifikacní císlo (Unternehmensregister- und Steuernummer) 

ES: C.I.F. Código de Identificación Fiscal (Steuernummer) 

FR: SIREN (Unternehmensregisternummer) 

IT: Numero Rea Di Iscrizione al Registro Imprese (Unternehmensregisternummer),  

     Codice Fiscale (Steuernummer) 

PT: Número de identificacao de pessoas colectivas (NIPC, Steuernummer) 

RO: Unternehmensregister- oder Steuernummer 

 

Für Kreditnehmer mit Sitz in anderen Ländern soweit verfügbar. 

16. „Registereintragung – Ort“ 

Sitz des Registergerichts. Dieser ist ausschließlich für inländische Kreditnehmer anzu-

zeigen. 

 

17. „Bundesstaat“ 

Zur eindeutigen Identifikation ist bei US-amerikanischen Kreditnehmern zusätzlich zum 

Sitz auch der Bundesstaat anzugeben. 

18. „Geburtsdatum“ 

Geburtsdatum natürlicher Personen in der Form TT.MM.JJJJ 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-finrep
https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenstatistik/kundensystematik
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19. „Beruf“ 

Bezeichnung des Berufs bzw. Geschäftszweigs. 

20. „ISIN“ 

Angabe nur bei Investmentfonds. Bei Dachfonds ist grundsätzlich die ISIN des Dach-

fonds anzugeben. Sofern allerdings die Durchschau (vgl. Teil III, 1.29) angewendet wird, 

ist nicht die ISIN des Dachfonds, sondern die ISIN des angezeigten Kreditnehmers an-

zugeben.  

Bei Umbrella-Fonds ist der Teilfonds anzuzeigen und dessen ISIN anzugeben.  

 

Bei Fonds mit Anteilsklassen stellen die Anteilsklassen eines Fonds zwar gemeinsam 

ein Sondervermögen (SV) dar. Dennoch hat jede Anteilsklasse eine eigene ISIN. Daher 

sind die Anteilsklassen als eigenständige Kreditnehmer anzuzeigen. Um den Umstand, 

dass es sich bei den Anteilsklassen um ein und dasselbe SV handelt, Rechnung zu 

tragen, werden die verschiedenen Anteilsklassen eines SV zu einer Kreditnehmereinheit 

unter der Bezeichnung des "Hauptfonds" zusammengefasst. Sofern es sich bei dem In-

vestmentfonds um einen nicht öffentlichen Fonds handelt und demzufolge keine ISIN 

existiert, entfällt die Angabe.  

Auch bei ABS/MBS-Transaktionen sollte bei der Anzeige des Emittenten zur eindeutigen 

Identifizierung die ISIN des erworbenen Wertpapiers angegeben werden. 

21. „LEI“ 

Angabe des LEI (Legal Entity Identifier), einer 20-stelligen Identifikationsnummer, wel-

che weltweit für jedes Unternehmen auf Antrag von den zugelassenen Local Operating 

Units (LOU) innerhalb des Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) vergeben wird 

– soweit vorhanden. So können Kreditnehmer weltweit eindeutig identifiziert werden. 

22. „Kreditnehmereinheit - Name/Firma“ 

Bezeichnung der Kreditnehmereinheit (s. Teil II, 1.4.3), welcher der Kreditnehmer zuzu-

ordnen ist. Bei der Bezeichnung der Kreditnehmereinheit ist von der Konzernspitze, dem 

Mehrheitsgesellschafter, dem letztlich Beherrschenden bzw. bei Personenhandelsge-

sellschaften von dem jeweils persönlich haftenden Gesellschafter, sofern diesem kein 

Weiterer übergeordnet ist, auszugehen. 

23. Kreditnehmerergänzungsschlüssel 

• Der Kreditnehmer-Ergänzungsschlüssel ist allein für Kreditnehmer, die Invest-

mentvermögen, geschlossene Fonds, Verbriefungstransaktionen oder Monoliner 

sind, zu verwenden. 

• Die Meldung hat nur zu erfolgen, wenn einer der in der nachfolgenden Systematik 

aufgeführten Tatbestände erfüllt ist; ansonsten ist das Feld nicht zu melden. Fonds, 

die nicht als Publikumsfonds geführt werden, sind als Spezialfonds auszuweisen. 
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• Der von der Bundesbank erfasste Kreditnehmer-Ergänzungsschlüssel wird in den 

Stammdaten, die über die externe Stammdatensuchmaschine lesbar sind, abge-

bildet. 

In der nachfolgenden Darstellung sind die in der Meldung möglichen dreistelligen 

Codes in schwarz dargestellt. Die in grauer Schrift dargestellten Codes dienen allein  

dem besseren Verständnis der Systematik, sind aber als solche für eine Verwendung  

in der Anzeige nicht zulässig. 

Code Bezeichnung 

100 Alle Fonds 

110 Wertpapierfonds 

111 Aktienfonds 

112 Rentenfonds 

113 Gemischter Wertpapierfonds 

115 Offener Immobilienfonds 

120 Geldmarktfonds 

150 Gemischter Fonds 

155 Hedgefonds 

160 Derivatefonds 

165 Altersvorsorgefonds 

170 Infrastrukturfonds 

175 Sonstiger Fonds 

195 Spezialfonds 

410 Geschlossene Fonds (z.B. in der Form der GmbH & Co. KG) 

411 Geschlossener Immobilienfonds 

412 Geschlossener Infrastrukturfonds 

413 Geschlossener Mobilienfonds 

414 Geschlossener Medienfonds 

415 Geschlossener sonstiger Fonds 

420 Special Purpose Vehicle (SPV) - Verbriefungstransaktionen 

421 SPV-ABS (Asset Backed Securities) 

422 SPV-RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) 

423 SPV-CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities) 

424 SPV-CDO (Collateralized Debt Obligations) 
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425 SPV-Sonstige 

430 Monoliner 

24. „Kreditnehmereinheit – ID (falls bekannt)“ 

Angabe der Konzernnummer (siebenstellig plus Prüfziffer) der Kreditnehmereinheit. 

25. „Begründung der Zuordnung - Code“ 

Der Code ist eine standardisierte Mitteilung über den Grund der Zusammenfassung des 

angezeigten Kreditnehmers mit einem weiteren Unternehmen oder einer weiteren Pri-

vatperson. Diese sind im Feld "Referenzschuldner" anzugeben. Der Code beschreibt 

daher i.d.R. das Verhältnis des Referenzschuldners zum angezeigten Kreditnehmer. 

Treffen mehr als ein Code zu, ist immer der speziellere Code anzugeben (bspw. Kapi-

talmehrheit und beherrschender Einfluss; hier wäre die Kapitalmehrheit zweckmäßiger). 

Die Angabe des Codes ersetzt jedoch nicht die ausführliche Beschreibung der Kredit-

nehmereinheit im Feld „Kreditnehmereinheit – Begründung“. Der Code wird zusammen 

mit der Kreditnehmernummer des Referenzschuldners dem anzeigenden Kreditgeber in 

der Konzernspiegel-Datei zurückgemeldet. Hierdurch soll die Transparenz hinsichtlich 

der Bildung von Kreditnehmereinheiten verbessert werden.  

Code-Tabelle (dynamisch): 

Code  Bedeutung 

 0  unbekannt 

 1  Kapitalmehrheit (> 50%) 

 2  Stimmrechtsmehrheit (> 50%) 

 3  Unterordnungskonzern (nur Unternehmen) 

 4  Gleichordnungskonzern 

 5  Gewinnabführungsvertrag 

 6  persönlich haftender Gesellschafter, Partner 

 9  beherrschender Einfluss (u.a. § 290 Abs. 2 Nr. 4 HGB oder nur  

  50%) 

10  paritätische Beteiligung (50:50)  

11  Inhaber 

12  sonstige Gründe 

13  Spitze der Kreditnehmereinheit 

(hinsichtlich des angezeigten Kreditnehmers) 

14  Treuhänder 

15  phG und Kapital-/Stimmrechtsmehrheit 

16  mittelbare Referenz (weitere Töchter) 

18  atypisch stiller Gesellschafter 

26. „Referenzschuldner - Name“ 

Der Referenzschuldner ist das Unternehmen bzw. die Person, das bzw. die hierarchisch 

die nächst höhere Ebene in dieser Kreditnehmereinheit darstellt. Sofern für den ange-
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zeigten Kreditnehmer kein Referenzschuldner existiert, weil z.B. der Kreditnehmer kei-

ner Kreditnehmereinheit zuzuordnen ist, bleibt das Feld leer. Da das Feld „Referenz-

schuldner – Name“ zurzeit nur einen Eintrag zulässt, sind weitere Referenzschuldner in 

Feld 28 einzutragen. Sofern bekannt, ist zwecks eindeutiger Identifikation neben dem 

Namen des Referenzschuldners auch dessen Sitz/Staat anzugeben. 

27. „Referenzschuldner – ID (falls bekannt)“ 

Kreditnehmer-Nummer (siebenstellig plus Prüfziffer) des Referenzschuldners; vgl. auch 

Angaben zum Feld 26. 

28.  „Erläuterungen: (insbesondere zur Kreditnehmereinheit)“ 

In diesem Feld können zusätzliche Erläuterungen und Hinweise erfasst werden. Dies 

betrifft insbesondere die Zuordnung des angezeigten Kreditnehmers zu einer Kreditneh-

mereinheit. Diese ist durch Angabe der Kapital- und Gesellschaftsverhältnisse sowie 

gegebenenfalls weiterer Informationen zu begründen. Auch die Tatsache, dass keine 

Kreditnehmereinheit besteht, ist auf der Einzelanzeige zu vermerken. Ist ein Kreditneh-

mer mehreren Kreditnehmereinheiten zuzuordnen, sind alle Kreditnehmereinheiten an-

zugeben; das Meldeformat MKNE ist zu verwenden (vgl. Teil I., Ziffer 6.3.4). Bei der 

Prüfung des Bestehens einer Kreditnehmereinheit sind zudem die unter Ziffer 1.2.2 be-

schriebenen Hinweise zu beachten.  

Sollte der Platz auf der Anzeige auf Grund der Komplexität der Kreditnehmereinheit nicht 

ausreichen, können die Angaben zur Begründung einer Kreditnehmereinheit auf einem 

gesonderten Blatt fortgesetzt werden, auf das zu verweisen ist. Bei Verwendung einer 

Anlage bedarf diese keiner besonderen Form; es darf auch ein weiteres Blatt des Vor-

drucks „EA“ verwendet werden. 

Weitere, den Kreditnehmer oder die Kreditnehmereinheit betreffende wichtige Angaben 

können ebenfalls in diesem Feld gemacht werden. 

29. „Laufende Nummer“ 

Alle Einzelanzeigen eines Kreditgebers sind in diesem Feld mit einer laufenden Nummer 

zu versehen, um bei der Bearbeitung der Anzeigen durch die Deutsche Bundesbank 

eine eindeutige Zuordnung der mit dem Meldeformat BA angezeigten Beträge zu diesem 

Kreditnehmer zu ermöglichen. Es ist nicht erforderlich, dass die Nummerierung fortlau-

fend ist. Das bedeutet bspw., dass ein Kreditgeber mit mehreren Filialen jeder Filiale 

einen bestimmten Nummernkreis zur Kennzeichnung ihrer Anzeigen zuordnen kann. 

Pro Kreditgeber darf jede laufende Nummer in jeder Meldeperiode und je Meldeformat 

(EA oder STA; STA je Tag der Einreichung) nur einmal vergeben werden. 

30. „Melderelevanz - Code“ 

Die Angabe ist nicht mehr erforderlich. 

31. „Position BA 100“ 

Die Wiederholung des in Feld 100 des Meldeformats BA angezeigten Verschuldungs-

wertes dient zur eindeutigen Zuordnung des Kreditnehmers zu den für ihn mit Meldefor-

mat BA angezeigten Betragsdaten. 
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32. „Filiale“ 

Service-Feld für die Kreditgeber. Sofern es genutzt wird, sollte die Angabe mit Feld 070 

des Meldeformats BA identisch sein. 

33.  „Zusatzangaben“ 

Service-Feld für die Kreditgeber. Sofern es genutzt wird, sollte die Angabe mit Feld 071 

des Meldeformats BA identisch sein. 

34. „Sachbearbeiter/-in“ 

Ansprechpartner/-in im Hause des Kreditgebers im Fall von Rückfragen zur Anzeige 

35. „Telefon“ 

Telefonnummer des/der Sachbearbeiters/-in für Rückfragen 

36. „E-Mail“ 

E-Mail-Adresse des/der Sachbearbeiters/-in für Rückfragen 

 

1.2 Stammdatenmeldung Vorgezogene Einreichung Einzelkreditnehmer (Mel-

deformat STA) 

Hier wird auf Teil I Ziffer 6.3.2 verwiesen. Das Meldeformat ist unter Teil V Ziffer 1.2 

dargestellt.  

Im Wesentlichen unterscheidet sich das Meldeformat STA von dem Meldeformat EA in 

nur wenigen Punkten. Lediglich die Ergänzung für Großkreditzwecke ist auf dem STA 

vermerkt. Dies beinhaltet die Angabe des Tages der Abgabe/Einreichung, die Auswahl 

der Meldepflicht (s. Teil I 6.3.2) und die Möglichkeit neben einer KNE auch eine GvK zu 

melden. Zudem entfallen auf dem Meldeformat STA die Angaben 29, 30 und 31 (Melde-

relevanz-Code, Position BA 100 und Filiale). 

 

1.3 Stammdatenmeldung Vorgezogene Einreichung GvK (Meldeformat STAK) 

Hierzu wird auf Teil I Ziffer 6.3.5 verwiesen. Das Meldeformat ist unter Teil V Ziffer 1.3 

dargestellt. 

Es müssen zu einer GvK lediglich die Angaben zu Postleitzahl, Sitz, Staat (inklusive ISO-

Code des Staates) und eventuell Bundesstaat erfolgen (s. dazu die Erläuterungen unter 

1.1). Bei dem Feld „Erläuterungen“ sind nicht grundsätzlich Angaben zur Zusammenset-

zung der GvK anzugeben, jedoch muss der Kreditgeber bei Nachfragen in der Lage sein, 

fundierte Auskünfte darüber zu geben. 
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1.4 Ergänzende Hinweise 

1.4.1 Hinweise zu den Stammdaten von Kreditnehmern für Millionenkreditzwe-

cke 

Bei Einzelunternehmen ist zu prüfen, ob sie im Handelsregister eingetragen sind. Einge-

tragene Einzelfirmen erhalten eine eigene Kreditnehmer-Nummer und werden mit dem 

Inhaber zu einer Kreditnehmereinheit zusammengefasst. Die Verschuldung eines nicht 

eingetragenen Einzelunternehmens ist mit der Verschuldung des Inhabers dieses Einzel-

unternehmens zu addieren und unter dem Namen des Inhabers als ein Kreditnehmer 

anzuzeigen. 

 

Bei Personenhandelsgesellschaften sind neben den Angaben zur Personenhandelsge-

sellschaft die Stammdaten aller persönlich haftenden Gesellschafter anzugeben, da eine 

Personenhandelsgesellschaft mit jedem persönlich haftenden Gesellschafter eine Kredit-

nehmereinheit bildet. Zur Mitteilung der erforderlichen Angaben ist das Meldeformat 

MKNE (siehe Teil I. Ziffer 6.3.4) zu verwenden. Haften die Gesellschafter den Kreditge-

bern aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung (Einzelvertrag oder Gesellschaftsvertrag) 

nur quotal beschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder wurde die Haftung 

ausgeschlossen, sind neben den Stammdaten aller Gesellschafter auch die Haftungsan-

teile (Quoten) anzugeben. In der Benachrichtigung nach § 14 Abs. 2 KWG über die Ver-

schuldung der Kreditnehmereinheiten der persönlich haftenden Gesellschafter erfolgt die 

Angabe von zwei Verschuldungsständen: in der „Konzernverschuldung“ bleibt die ver-

tragliche Haftungsbeschränkung bzw. der Haftungsausschluss unberücksichtigt; als „Ver-

schuldung der Gruppe nach quotaler Bereinigung“ wird die Verschuldung unter Berück-

sichtigung der Quote zurückgemeldet. 

 

Partnerschaftsgesellschaften gemäß PartGG sind entsprechend den Anzeigemodalitäten 

für Personenhandelsgesellschaften anzuzeigen. 

 

Bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) als Gemeinschaften zur gesamten Hand 

(Gesamtshands-GbR) und vergleichbaren Erben- und Kontengemeinschaften sind die 

vorgenannten Stammdaten auch für alle Gesellschafter/Partner anzugeben; das Melde-

format GbR als Anlage zur Einzelanzeige ist zu verwenden (siehe Teil I. Ziffer 6.3.3 und 

Teil III. Ziffer 2.1). 

 

Bei Krediten an Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, für die die Gesellschafter auf 

Grund einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Kreditgeber nur quotal einzustehen 

haben (sog. Quoten-GbR), sind auf der Einzelanzeige für die Quoten-GbR die quotalen 

Haftungsanteile sowie die Stammdaten aller Gesellschafter anzugeben. Hierfür ist das 

Meldeformat GbR als Anlage zur Einzelanzeige zu verwenden (siehe Teil I. Ziffer 6.3.3 

und Teil III. Ziffer 2.2).  
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Sowohl bei Gesamthands-GbRs als auch bei Quoten-GbRs ist anzugeben, ob einem der 

Partner mindestens 50% am Gesellschaftsvermögen zusteht oder eine Beherrschungs-

möglichkeit im Sinne von § 19 Abs. 2 KWG durch einen Partner besteht. Dies ist insbe-

sondere bei Quoten-GbRs, bei denen einer der Partner mit einer Quote von mindestens 

50 % haftet, naheliegend. Besteht eine Beherrschungsmöglichkeit im Sinne von § 19 Abs. 

2 KWG, bilden die GbR und der entsprechende Partner eine Kreditnehmereinheit und es 

erfolgt die Einbeziehung der GbR-Verschuldung zu 100 Prozent in die Gesamtverschul-

dung der Kreditnehmereinheit dieses Partners (vgl. auch Teil III Ziffer 2.1).  

 

Bei Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, für die die Gesellschafter auf Grund einer 

entsprechenden Vereinbarung mit dem Kreditgeber nur auf das Gesamthandsvermögen 

beschränkt haften (sog. GbR mbH), sind auf der Einzelanzeige neben den Stammdaten 

der GbR auch Angaben zu den Stammdaten der Gesellschafter und deren Anteil am Ge-

sellschaftsvermögen oder deren Einlage zu machen. Dabei ist zu unterscheiden, ob für 

die Partner der GbR eine beschränkte oder eine unbeschränkte Nachschusspflicht be-

steht. Besteht eine beschränkte Nachschusspflicht, ist die Höhe des nachzuschießenden 

Betrages bei der Ermittlung des Vermögens der GbR und somit bei der Prüfung, ob ein 

Partner der GbR mindestens 50% des Gesellschaftsvermögens hält, zu berücksichtigen 

(siehe Teil III. Ziffer 2.3). Bei unbeschränkter Nachschusspflicht hingegen ist die GbR wie 

eine gesamtschuldnerische GbR zu behandeln und ihre Verschuldung in voller Höhe al-

len Gesellschaftern zuzurechnen. Wird bei einer GbR mit unbeschränkter Nachschuss-

pflicht vertraglich vereinbart, dass die Partner zwar hinsichtlich der Betragshöhe unbe-

schränkt, jedoch immer in festgelegter Relation (z.B. ein Partner 70 %, der andere Part-

ner 30 %) nachschießen müssen, ist die GbR wie eine Quoten-GbR zu behandeln. Für 

die Angaben ist das Meldeformat GbR zu verwenden.  

 

Bei Kapitalgesellschaften sind neben den o.g. Stammdaten Angaben zu den Kapital- und 

Gesellschaftsverhältnissen des Unternehmens zu machen. Ist ein Gesellschafter wiede-

rum ein Unternehmen, sind auch dessen Kapital- und Gesellschaftsverhältnisse anzuge-

ben.  

 

Kredite an rechtlich unselbständige Betriebsteile eines Unternehmens sind als Kredite an 

die Hauptniederlassung anzuzeigen (Angabe des juristischen Sitzes). Dies gilt auch für 

inländische Zweigstellen ausländischer Kreditinstitute. 

 

1.4.2 Hinweise zu den Stammdaten von Kreditnehmern für Großkreditzwecke 

Bei Einzelunternehmen ist zu prüfen, ob sie im Handelsregister eingetragen sind. Einge-

tragene Einzelfirmen erhalten eine eigene Kreditnehmer-Nummer und werden mit dem 

Inhaber zu einer Gruppe zusammengefasst. Die Verschuldung eines nicht eingetragenen 

Einzelunternehmens ist mit der Verschuldung des Inhabers dieses Einzelunternehmens 

zu addieren und unter dem Namen des Inhabers als ein Kreditnehmer anzuzeigen. 
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Die Anlagen GbR und MKNE sind nicht für das Großkreditmeldewesen zu verwenden. 

Ursächlich hierfür ist die abweichende Systematik zur Anzeige von Verschuldungsbeträ-

gen. So ist im Großkreditmeldewesen neben dem Kredit an eine GbR der aus der Haf-

tungsquote resultierende Betrag unmittelbar auch für den Gesellschafter als Kreditneh-

mer zu berücksichtigen. Vgl. Beispiele im Anhang. 

 

1.4.3 Hinweise zur Bildung von Kreditnehmereinheiten (Millionenkredit) 

Es ist fortlaufend zu prüfen, ob ein Kreditnehmer mit anderen Personen und/oder Unter-

nehmen eine Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG bildet.  

 

Bei Bestehen einer Kreditnehmereinheit ist die Zuordnung des Kreditnehmers zu dieser 

Kreditnehmereinheit im Rahmen der vorzulegenden Einzelanzeige zu begründen und die 

Kreditnehmereinheit insgesamt zu beschreiben (siehe Teil I. Ziffer 6.3.1); die ausschlag-

gebenden Kapital-, Stimmrechts- und Gesellschaftsverhältnisse (Gesellschafter/Ge-

schäftsführer) sind anzugeben. Veränderungen einer bestehenden Kreditnehmereinheit 

(z.B. durch Fusion, Änderungen der Kapital-, Stimmrechts-, Gesellschaftsverhältnisse) 

sind ebenfalls mit einer Einzelanzeige mitzuteilen.  

 

Zur Vermeidung von Fehlern bei der Bildung von Kreditnehmereinheiten ist darauf zu 

achten, dass die Angaben zur Kreditnehmereinheit vollständig und aktuell sind (Datum 

der handelsregisterlichen Eintragung angeben oder Kopien aktueller Unterlagen, z.B. 

Handelsregisterauszug, Gesellschaftsvertrag oder Vertrag zur Übertragung von Gesell-

schaftsanteilen beifügen). 

 

Sofern ein Kreditnehmer bereits im Datenbestand der Deutschen Bundesbank gespei-

chert ist, kann die derzeitige Zuordnung zu einer Kreditnehmereinheit über die Stamm-

datensuchmaschine (SDSM) in Erfahrung gebracht werden. Eine Änderung dieser Zu-

ordnung ist entsprechend zu begründen. Allein der Hinweis „konzernfrei“ reicht nicht aus. 

In diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass insbesondere die Übernahme ei-

ner Zuordnung zu einer Kreditnehmereinheit aus der SDSM von einem Kreditgeber vor 

Erstattung der Kreditanzeige stets zu prüfen ist. 

 

Die Angaben über das Bestehen einer Kreditnehmereinheit sind auch dann erforderlich, 

wenn der Kreditgeber nur an ein einzelnes Glied der Kreditnehmereinheit Kredit gewährt 

hat. 

 

Falls der Platz in den Positionen "Kreditnehmereinheit - Name/Firma" und "Kreditneh-

mereinheit - Begründung" für die Angaben nicht ausreicht, sind diese auf einem beizufü-

genden Blatt zu vermerken. Bei erforderlichen Mehrfachkonzernzuordnungen ist das Mel-

deformat MKNE (siehe Teil I. Ziffer 6.3.4) zu verwenden. 
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Die Bezeichnung der Kreditnehmereinheit besteht aus dem Name/der Firma und dem 

Sitz der natürlichen oder juristischen Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschen-

den Einfluss im Sinne von § 19 Abs. 2 KWG auf andere ausüben kann.  

 

1.4.4 Hinweise zur Bildung von Gruppen verbundener Kunden (Großkredit) 

Es ist fortlaufend zu prüfen, ob ein Kreditnehmer mit anderen Personen und/oder Unter-

nehmen eine Gruppe nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR bildet.  

 

Die GvK kann aufgrund der unterschiedlichen Definitionen in den Rechtsgrundlagen von 

der KNE abweichen. Anders als bei der KNE werden GvK’s, die allein für Großkreditzwe-

cke gebildet werden, nicht mit den zugeordneten Unternehmen von der Bundesbank in 

der Datenbank erfasst. Damit liefert die SDSM für solche GvK auch keine Referenz für 

die Zuordnung einzelner Unternehmen zu einer GvK. Veränderungen innerhalb der GvK 

sind daher regelmäßig auch nicht mitzuteilen. Ebenso sind auf den Meldeformaten STAK 

auch keine detaillierten Zusammenfassungsangaben verpflichtend anzugeben; ein Insti-

tut muss allerdings in der Lage sein, auf Nachfrage stichhaltige Unterlagen liefern zu 

können.  

 

Bezüglich der Bezeichnung der GvK verweisen wir auf Teil I, Abschnitt 6.3.5. 

 

2 Die Betragsdaten 

2.1 Allgemeine Hinweise zu den Betragsdaten der Anzeigen nach § 14 KWG 

Die Beträge sind in Tsd. Euro anzugeben. Dabei sind die kaufmännischen Rundungsre-

geln anzuwenden.  

 

Auf fremde Währung lautende Kredite sind zum aktuellen Referenzkurs des Meldestich-

tages in Euro umzurechnen (§ 13 GroMiKV). 

Betragsdaten sind auf elektronischem Weg einzureichen.  

Die Papierversionen der Meldeformate BA, BA6, BA7, BAS, BAS6 und BAS7 dienen le-

diglich der nachträglichen Korrektur aktuell oder historisch eingereichter Betragsdaten-

sätze. Im Korrekturfall darf in den Betragszeilen jeweils nur ein Betrag eingesetzt werden.  

 

Hat im Berichtszeitraum ein anzuzeigender Millionenkredit bestanden, der jedoch zum 

Meldestichtag wieder vollständig zurückgezahlt war, ist im Rahmen der Anzeigen nach 

§ 14 KWG in der Betragsposition 100 eine „0“ anzugeben. Sowohl im Rahmen dieser 

„Nullmeldungen“, als auch bei der Meldung noch bestehender Millionenkredite ist „0“ 

zwingend in der Betragsposition der Kreditart einzutragen, in welcher der zurückgezahlte 

Kredit bestanden hat.  
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Sofern für eine Betragsposition keine Werte existieren, ist diese Position nicht anzuzei-

gen, auch nicht mit dem Betrag „0“. 

 

In Abhängigkeit von der jeweiligen Kreditgebereigenschaft ergibt sich die Notwendigkeit, 

die nachfolgend genannten Meldepositionen anzuzeigen; so wäre bspw. die Meldeposi-

tion BA 092 nur von IRBA-Instituten zwingend auszufüllen. Sofern Nicht-IRB-Institute im 

Rahmen ihrer eigenen Risikosteuerungsmodelle PDs ermitteln, sollten diese aber eben-

falls angezeigt werden. 

 

Hat ein Meldepflichtiger eine Betragsposition ermittelt, die nicht zum vordefinierten Wer-

tebereich der Deutschen Bundesbank passt, ist nach Absprache mit der Bundesbank 

diese Position auf den nächsten Wert innerhalb dieses Wertebereichs anzupassen. 

 

2.2 Betragsdatenanzeige Kreditnehmer für Millionenkreditanzeige nach § 14 

KWG 

Mit dem Format BA sind die für einen Kreditnehmer zu meldenden Betragsdaten anzu-

zeigen. Diese sind ausschließlich in papierloser, elektronischer Form einzureichen (Aus-

nahme: Korrekturanzeigen). Hierfür ist das ExtraNet der Bundesbank zu nutzen, in dem 

zwei Funktionalitäten für die Betragsdatenübermittlung angeboten werden. Zum einen 

können die Betragsdaten dort per Filetransfer im Format XML übermittelt werden. Zum 

anderen wird im ExtraNet eine „Erfassungsplattform der Millionenkreditanzeigen nach § 

14 KWG“ bereitgestellt. Zur Nutzung der Funktionalitäten „Dateieinreichung bankaufsicht-

licher Anzeigen und Meldungen“ (Filetransfer), „Erfassungsplattform der Millionenkredit-

anzeigen nach § 14 KWG“, „Abholung der Rückmeldung nach § 14 Abs. 2 und 3 KWG 

sowie Fehlerberichte zur Dateieinreichung von Meldungen zu Großkrediten und Millio-

nenkrediten“ sowie “Abholung der Korrekturbenachrichtigungen nach § 14 Abs. 2 und 3 

KWG“ (Einreichung via Filetransfer und Erfassungsplattform) ist eine entsprechende Re-

gistrierung im ExtraNet der Bundesbank erforderlich.  
 
 

2.2.1 Angaben zu den Krediten (Kreditmerkmale) nach § 14 KWG 

In der Betragsdatenanzeige im Meldeformat BA sind im ersten Abschnitt zunächst fol-

gende allgemeine Angaben zu machen. Positionen, die auf Basis der Vorgaben der CRR 

(Verordnung (EU) 575/2013) zu berücksichtigen bzw. zu berechnen sind, sind nur von 

Kreditgebern zu melden, die dieser Rechtsnorm unterworfen sind (IRBA-Institute) bzw. 

KSA-Banken, die diese auf freiwilliger Basis anwenden. Die entsprechenden Positionen 

sind in der nachfolgenden Auflistung mit einem * gekennzeichnet.  
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Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG 

Berichtszeitraum  010  __________________ 

Vordruck 015  __________________ 

Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen -ID 030  __________________ 

Kreditnehmereinheit – ID 040  __________________ 

Kreditnehmer – ID 050  __________________ 

LEI des Kreditnehmers 051  __________________ 

Laufende Nummer der EA 060  __________________ 

Filiale 070  __________________ 

Zusatzangaben 071  __________________ 

Verwendeter Ansatz 090  __________________ 

Ausfallkennzeichen 091  __________________ 

Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) 
Risikogewicht 

092 
093 

 __________________ 

__________________ 

 

Posi-

tion 

Bezeichnung / Inhalt 

010 Berichtszeitraum: 

Der Berichtszeitraum ist in der Form  

JJJJ-MM anzugeben (Beispiel: 31. März 2016 als 2016-03) 

015 Vordruck: 

Erlaubte Werte sind: 

 SA 

 EA (für Beträge, für die zusätzlich ein Meldeformat EA 

  abgegeben wird) 

030 Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen – ID 

Die Kreditgeber-Nummer ist achtstellig anzugeben (inklusive der Prüfziffer) 

040 Kreditnehmereinheit – ID 

Die Kreditnehmereinheit–Nummer ist achtstellig anzugeben (inklusive der 

Prüfziffer). Dies gilt auch in Verbindung mit „Meldeformat EA“ (in Position 

015), wenn die Identnummer der Kreditnehmereinheit, welcher der anzuzei-

gende Kreditnehmer zuzuordnen ist, bekannt ist. 

050 Kreditnehmer – ID 

Die Kreditnehmer – Nummer ist achtstellig anzugeben (inklusive der Prüfzif-

fer). Sie ist nur in Verbindung mit dem Eintrag „SA“ (in Position 015) zuläs-

sig. 

 

BA 
(nicht amtliches Dokument) 

Betragsdatenanzeige Kreditnehmer Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 
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Posi-

tion 

Bezeichnung / Inhalt 

051 LEI des Kreditnehmers 

Hier ist der LEI des anzuzeigenden Kreditnehmers zu melden, wenn für den 

Kreditnehmer bereits ein LEI vergeben wurde. 

 

Werden Anteilsklassen, die keine eigenen LEI besitzen, sondern nur die des 

„Hauptfonds“ nutzen (vgl. Erläuterungen unter Teil III, 1.7, S. 53 f.) oder 

Länderschatzanweisungen (gemeinsame Länderschuldverschreibungen) 

gemeldet, ist aus technischen Gründen auf die Angabe des LEI zu verzich-

ten. 

060 Laufende Nummer der EA 

 Die max. fünfstellige „laufende Nummer“ ermöglicht die eindeutige Zu-

ordnung der mit „Meldeformat BA“ angezeigten Betragsdaten zu den mit 

„Meldeformat EA“ angezeigten Kreditnehmer – Stammdaten. 

 Sie ist nur in Verbindung mit dem Eintrag „EA“ (in Position 015) zuläs-

sig 

 Sie ist eindeutig über alle eingereichten „Meldeformate EA“ hinweg an-

zugeben, d.h. jede Zahl darf nur einmal je Meldetermin verwendet werden. 

 Eine fortlaufende Nummerierung ist jedoch nicht erforderlich. 

070 Filiale 

Die Position „Filiale“ ist eine Serviceposition für die Kreditgeber. Bei Nut-

zung ist der Wert identisch mit der Angabe im Feld „Filiale“ des „Meldefor-

mats EA“. 

071 Zusatzangaben 

Die Position „Zusatzangaben“ ist eine Serviceposition für die Kreditgeber. 

Bei Nutzung ist der Wert identisch mit der Angabe im Feld „Zusatzangaben“ 

des „Meldeformats EA“. 

090 Verwendeter Ansatz 

 Mit dem Code ist anzugeben, nach welchem CRR-Verfahren der Kre-

ditgeber für den Kreditnehmer die Eigenkapitalunterlegung für die Adressri-

siken berechnet hat. Werden von einem IRBA-Institut für einen Teil der Kre-

dite der IRB-Ansatz, für den anderen Teil der KSA verwendet, so ist in Posi-

tion 090 der Code für den entsprechenden IRB – Ansatz anzugeben. 

 In den Betragsangaben ist die Summe aus den mit IRB-Ansatz und 

KSA ermittelten Beträgen anzugeben. 

 Eine Mehrfachauswahl ist nicht zulässig, d.h. je Kreditnehmer ist nur 

ein Code zu verwenden. Liegt neben einer „Spezialfinanzierung“ auch eine 

kreditnehmerbezogene Einstufung vor, ist die kreditnehmerbezogene Be-

trachtung maßgeblich. 
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Posi-

tion 

Bezeichnung / Inhalt 

 Es sind folgende Werte zulässig: 

Code verwendeter Ansatz 

0 Verbriefungen (darf nur bei reinen Verbriefungstransaktionen ver-

wendet werden) 

1 KSA 

2 IRB-Ansatz mit aufsichtlichen Parametern gem. Art. 143 ff CRR 

(IRB-Basisansatz) 

3 IRB-Ansatz mit selbst geschätzten Parametern gem. Art. 143 ff CRR 

(fortgeschrittener IRBA) 

4 IRB-Ansatz „Spezialfinanzierung“ mit aufsichtlichen Parametern 

gem. Art. 143 ff CRR 

5 IRB-Ansatz „Spezialfinanzierung“ mit selbst geschätzten Parametern 

gem. Art. 143 ff CRR 

6 Einfaches IRB-Risikogewicht gem. Art. 143 ff CRR 

7 IRB-Ansatz „Mengengeschäft“ gem. Art. 143 ff CRR 

8 Der angezeigte Kreditnehmer wird nicht mehr in die Adressrisikoer-

mittlung einbezogen, da der angezeigte Kredit „true sale“ verkauft 

wurde, jedoch weiterhin als Millionenkredit angezeigt wird. 

9 Der Kreditgeber unterliegt nicht der SolvV/CRR. 

10 IRB-Ansatz ohne ermittelte PD/RW/LGD 

 

 Eindeutigkeit je Einreichungstermin und Kreditnehmer ist erforderlich. 

Eine Ausnahme bilden Datensätze mit Position 090 = 8 

 Ein Kredit, der „true sale“ verkauft wurde und mit dem Code 8 gemeldet 

werden soll, ist als separater Betragsdatensatz zu melden. Um zwei Be-

tragsdatensätze für einen Kreditnehmer melden zu können, ist bei der elekt-

ronischen Einreichung die Position „Filiale“ zu nutzen.  

 Alternativ kann der Originator im Namen der ankaufenden Zweckge-

sellschaft, die i. d. R. den Status einer Factoringgesellschaft hat, die erfor-

derlichen Millionenkreditanzeigen abgeben. 

 Unter Code 10 sind Ansätze zu melden, bei denen entweder PD, RW 

und/oder LGD nicht ermittelt werden (müssen) und diese daher -trotz IRB-

Ansatz- nicht komplett in der Meldung enthalten sind.  

 

091 Ausfallkennzeichen  
(1) Mit dem Code ist von Kreditgebern, die den Vorgaben der Verordnung 

(EU) 575/2013 unterliegen, das für den Kredit bzw. im Retail für den Kredit-

nehmer ermittelte CRR-Ausfallkennzeichen anzugeben (gemäß Art. 178 

CRR). 

Es sind folgende Werte zulässig: 

Code Definition 
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Posi-

tion 

Bezeichnung / Inhalt 

0 Kein Ausfall gemäß Art. 178 CRR. 

1 Verzug von über 90 Tagen einer wesentlichen Verbindlichkeit (Art. 178 

Abs. 1 b CRR i.V.m. § 16 SolvV) – ohne die Kredite, die dem Code 2 

zugeordnet werden. 

2 Kredite an Öffentliche Stellen oder für durch Gewerbeimmobilien von 

KMU besicherte Kredite der Forderungsklasse Mengengeschäft – Ver-

zug von über 180 Tagen einer wesentlichen Verbindlichkeit (Art. 178 

Abs. 1 b CRR). 

3 Keine vollständige Rückzahlung erwartet – Verzicht auf laufende Belas-

tung von Zinsen (Art. 178 Abs. 3 a CRR). 

4 Keine vollständige Rückzahlung erwartet - erhebliche Kreditrisikoanpas-

sung bei deutlicher Verschlechterung der Kreditqualität (Art. 178 Abs. 3 

b CRR). 

5 Keine vollständige Rückzahlung erwartet - Veräußerung mit bedeuten-

den bonitätsbedingten wirtschaftlichem Verlust (Art. 178 Abs. 3 c CRR). 

6 Keine vollständige Rückzahlung erwartet - krisenbedingte Restrukturie-

rung (Art. 178 Abs. 3 d CRR). 

7 Keine vollständige Rückzahlung erwartet - Institut stellt Antrag auf 

Schuldnerinsolvenz (Art. 178 Abs. 3 e CRR). 

8 Keine vollständige Rückzahlung erwartet - Schuldner stellt Insolvenzan-

trag (Art. 178 Abs. 3 f CRR). 

9 Keine vollständige Rückzahlung erwartet – sonstige Gründe (Art. 178 

Abs. 3 CRR). 

10 reguläre Zahlungsaufnahme nach Ausfall, Gesundungsphase gem. 

EBA/GL/2016/07 

 

(2) Alle Kreditgeber, die nicht der CRR unterliegen, aber dennoch eine Ri-

sikoeinstufung vornehmen, haben die nachfolgenden Codes zu verwenden: 

 

Code Definition 

16 Kein erhöhtes Ausfallrisiko ermittelt. 

17 Ausfallgefährdete Kredite (bspw. in Verzug geratene Kredite). 

18 Einzelwertberichtigte Kredite und insolvente Kreditnehmer. 

 

(3) Alle Kreditgeber, die weder die Bedingungen zu (1) noch zu (2) erfül-

len, haben als Code „19“ anzugeben.  

 

 Eine Mehrfachauswahl ist nicht zulässig. 

 Eine Eindeutigkeit je Einreichungstermin und je Kreditnehmer ist erforder-

lich. 
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Posi-

tion 

Bezeichnung / Inhalt 

 Werden für einen Kreditnehmer auf Grund mehrerer Kreditvergaben unter-

schiedliche Ausfallrisiken ermittelt, so ist der Kreditnehmer stets mit dem 

höchsten ermittelten Ausfallrisiko anzugeben. 

092* Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) 

 Anzugeben ist die für den angezeigten Kreditnehmer auf Basis Art. 160 

bzw. 163 CRR ermittelte PD in Prozent mit maximal drei Nachkommastel-

len; der Wertebereich erstreckt sich von 0,000% bis einschl. 100,000%. Ge-

mäß der für die Anzeigendatei geforderten Dezimaldarstellung entspricht 

dies in der Datei den Werten 0,00000 bis 1,00000. Wird keine PD ermittelt, 

ist kein Wert (auch nicht „0“) anzugeben. 

 Werden für einen Kreditnehmer sowohl eine PD für das Handelsbuch 

als auch eine PD für das Anlagebuch ermittelt, so ist für den Kreditnehmer 

auf der Meldung stets die für das Anlagebuch ermittelte PD anzugeben. 

 Die Angabe der PD ist in der Regel nur Kreditgebern möglich, die den 

IRB-Ansatz verwenden (Position 090 ist mit Code 2 oder 3 belegt). 

 Ein Kreditgeber, der den KSA verwendet (Code 1 in Position 090) und 

für interne Zwecke trotzdem eine PD für den Kreditnehmer ermittelt, sollte 

diese PD hier angeben. 

 Bei Objektfinanzierungen, bei denen für den Kreditnehmer selbst keine 

unternehmensbezogene PD ermittelt wird, sondern lediglich PDs für die ein-

zelnen Objekte, ist in der Anzeige die PD mit dem höchsten Wert (schlech-

testes Objekt) anzugeben (Code 4 oder 5 in Position 090) 

 Sofern für den Kreditnehmer selbst keine unternehmensbezogene PD 

ermittelt wird, sondern alle Transaktionen mit ihm in die IRBA-Forderungs-

klasse „Mengengeschäft“ fallen und einem Risikopool zugeordnet werden, 

kann die Anzeige einer PD unterbleiben (PD = keine Angabe; Code 7 in Po-

sition 090). Gleiches gilt für alle Transaktionen, die dem Code 6 zugeordnet 

werden. 

 Verbriefungstransaktionen dürfen keine PD erhalten; sollten für einen 

Kreditnehmer neben Verbriefungen auch andere Kreditverhältnisse beste-

hen, so ist die PD aus den anderen Kreditverhältnissen anzusetzen. 

 Kreditgeber, die keine PD ermitteln, dürfen dieses Feld nicht melden. 

 Eine Mehrfachauswahl ist nicht zulässig. 

 Eindeutigkeit je Einreichungstermin und Kreditnehmer ist erforderlich. 

 Auch wenn die Position 100 zum Stichtag nur noch mit „0“ gemeldet 

wird, ist unter Berücksichtigung des zuvor Gesagten die Angabe der PD er-

forderlich. 

093* Risikogewicht 

Angabe des Risikogewichtes gem. Art. 114 ff. CRR.  
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Posi-

tion 

Bezeichnung / Inhalt 

Sollten für den jeweiligen Kreditnehmer engagementsbezogen unterschiedli-

che Risikogewichte verwendet werden, ist stets das höchste Risikogewicht 

anzugeben. 

 

Das Risikogewicht ist in Prozent mit maximal drei Nachkommastellen anzu-

geben (bspw. 50,000%). Es können Werte zwischen 0,000% und 

1250,000% angegeben werden. Gemäß der für die Anzeigendatei geforder-

ten Dezimaldarstellung entspricht dies in der Datei den Werten 0,00000 bis 

12,50000. 

Eindeutigkeit je Einreichungstermin und Kreditnehmer ist erforderlich. 

 

094* Durchschnittliche Verlustquote (LGD) 

Angabe der durchschnittlichen exposuregewichteten Verlustquote gem. Art. 

161 und 164 CRR (nach Kreditumrechnungsfaktor (CCF)). 

Da die LGD im Beziehungszusammenhang von EL, EaD und PD steht, sind 

Werte mit diversen Nachkommastellen möglich. Die LGD ist in Prozent mit 

maximal drei Nachkommastellen anzugeben; der Wertebereich erstreckt 

sich von 0,000% bis einschl. 150,000%. Gemäß der für die Anzeigendatei 

geforderten Dezimaldarstellung entspricht dies in der Datei den Werten 

0,00000 bis 1,50000. 

 

2.2.2 Angaben zu den Krediten (Betragsdaten) nach § 14 KWG 

Der zweite Abschnitt der Betragsdatenmeldung, visualisiert im Meldeformat BA, enthält 

die Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG. Positionen, die auf Basis der Vorgaben 

der CRR (Verordnung (EU) 575/2013) zu berücksichtigen bzw. zu berechnen sind, sind 

nur von Kreditgebern zu melden, die dieser Rechtsnorm unterworfen sind (IRBA-Institute) 

bzw. KSA-Banken, die diese auf freiwilliger Basis anwenden. Die entsprechenden Posi-

tionen sind in der nachfolgenden Auflistung mit einem * gekennzeichnet. 

 
Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG (in Tsd. Euro) 

Gesamtposition Millionenkredite 100  __________________ 

darunter Realkredite  101  __________________ 

darunter wohnwirtschaftliche Realkredite  
  

102 
 

 __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite – Notleidende Kreditforderungen (NPL) 104  __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite – Erwarteter Verlust (EL) 105  __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite – Risikoposition bei Ausfall (EaD) 106  __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite – Einzelwertberichtigungen (EWB) 107  __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite – Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA) 108  __________________ 
 

davon (Bezug 100) Bilanzielle Kreditforderungen  
 

110 
  

__________________ 

   darunter Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Wertpapiere  
          darunter Handelsbuch     

111 
112 

 __________________ 

__________________ 
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   darunter Aktien, Beteiligungen, Anteile an Unternehmen  
          darunter Handelsbuch     
   darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensnehmer  
   darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensgeber  
 

113 
114 
115 
116 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

davon (Bezug 100) Andere außerbilanzielle Geschäfte 120  __________________ 

darunter Bürgschaften, Garantien u.a.  
darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen 
darunter offene widerrufliche Kreditzusagen 

121 
122 
123 

 __________________ 

__________________ 
__________________ 

 

   
davon (Bezug 100) Derivate 
    darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer 
    darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber  

130 
131 
132 

 __________________ 

__________________ 

__________________ 
    

nachrichtlich    

Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer  140  __________________ 

Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber  150  __________________ 

Summe der bewerteten Sicherheiten (nach banküblichen Maßstäben) 160  __________________ 

 

Position Bezeichnung / Inhalt 

100 Gesamtposition Millionenkredite 

Es ist das für den Kreditnehmer nach § 14 KWG ermittelte Kreditvolumen 

(gemäß § 19 Abs. 1 i. V. m. § 20 KWG – einschl. Wertpapiere des Handels-

buches) anzugeben. Sie entspricht der Summe der unter den Feld-Num-

mern 110, 120 und 130 angezeigten Kredite. 

 

101 darunter Realkredite 

Hier ist die Summe aller der in Feld 100 enthaltenen Darlehen auszuwei-

sen, die den Anforderungen des Art. 124 ff. CRR entsprechen.  

Es gelten 50% bzw. 60% (bei Gewerbeimmobilien) bzw. 80% (bei Wohnim-

mobilien) des Markt- bzw. Beleihungswertes für die Bestimmung als Real-

kredit. 

102 darunter wohnwirtschaftliche Realkredite 

Hier ist die Summe aller der in Feld 101 enthaltenen Darlehen auszuwei-

sen, die den Anforderungen des Art. 125 CRR entsprechen.  

Es gelten 80% des Markt- bzw. Beleihungswertes für die Bestimmung als 

Realkredit.  

 

104 Gesamtposition Millionenkredite – Notleidende Kreditforderungen 

(NPL) 

Hier ist die Summe aller als nicht performant eingestufter Kredite an den je-

weiligen Kreditnehmer anzugeben; gemäß Art. 178 CRR – Bezugsgröße 

BA 100. 

 

105* Gesamtposition Millionenkredite – Erwarteter Verlust (EL) 

Hier ist die Summe des erwarteten Verlustes aller Kredite an den jeweiligen 

Kreditnehmer anzugeben; gemäß Art. 158 und 159 CRR  – Bezugsgröße 

BA 100. 
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Position Bezeichnung / Inhalt 

106* Gesamtposition Millionenkredite –Risikoposition bei Ausfall (EaD) 

Hier ist die Summe aller Risikopositionswerte i. S. von Art. 151 ff. CRR an-

zugeben (nach Kreditumrechnungsfaktor (CCF)) - Bezugsgröße BA 100. 

107 Gesamtposition Millionenkredite – Einzelwertberichtigung (EWB) 

Hier ist die Summe aller Einzelwertberichtigungen (EWB) zum Meldestich-

tag anzugeben, die auf die in Feld 100 angezeigten Kredite gebildet bzw. 

vorgemerkt wurden. Einzelrückstellungen sowie Veränderungen im Laufe 

eines Jahres sind ebenfalls zu berücksichtigen. 

108 Gesamtposition Millionenkredite – Risikogewichteter Positionsbetrag 

(RWA) 

Hier ist die Summe aller risikogewichteten Positionswerte (RWA, Risikoge-

wicht x Exposure) in Bezug auf die in Feld 100 angezeigten Kredite anzu-

geben. Zur Ermittlung des hier anzuzeigenden Betrags kann auf den nach 

CRR ermittelten „risikogewichteten Positionsbetrag“ des einzelnen Ge-

schäfts abgestellt werden. Sofern der Kreditbetrag des Geschäftes in Feld 

100 berücksichtigt wurde, kann der für dieses Geschäft ermittelte „risikoge-

wichtete Positionsbetrag“ als RWA in Feld 108 eingestellt werden. 

110 davon (Bezug Position 100) Bilanzielle Kreditforderungen 

Summe aller Kredite i. S. v. § 19 Abs. 1 S. 2 KWG   

111 darunter (Bezug Position 110) Schuldverschreibungen und andere 

verzinsliche Wertpapiere 

Hier sind Schuldverschreibungen und andere fest- und variabel verzinsliche 

Wertpapiere auszuweisen; gem. § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 5 und 6 (ohne Ak-

tien) KWG. 

112 darunter (Bezug Position 111) Handelsbuch 

Hier sind Schuldverschreibungen und andere fest- und variabel verzinsliche 

Wertpapiere auszuweisen; gem. § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 5 und 6 (ohne Ak-

tien) KWG, sofern sie gem. Art. 4 Abs. 1 Nr. 86 CRR dem Handelsbuch zu-

geordnet sind. 

 

Gemäß § 15 Abs. 3 GroMiKV sind die Bestände des Handelsbuches nicht 

in den Verschuldungsbetrag einzurechnen, welcher zur Ermittlung der Mel-

depflicht zugrunde zu legen ist. Die Betragsdatenposition zu den Bestän-

den des Handelsbuches ist nur in der Meldung zu berücksichtigen, wenn 

die Summe aller anderen Betragsdatenpositionen bzw. Betragseinzelmel-

dungen die Meldegrenze erreicht bzw. überschreitet (auf Basis der Kredit-

nehmereinheit). 

113 darunter (Bezug Position 110) Aktien, Beteiligungen, Anteile an Unter-

nehmen 

Hier sind alle Eigentümerpositionen gem. § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 (nur Ak-

tien), 7, 8 KWG auszuweisen. 
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Position Bezeichnung / Inhalt 

114 darunter (Bezug Position 113) Handelsbuch 

Hier sind alle Eigentümerpositionen gem. § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 (nur Ak-

tien), 7, 8 KWG auszuweisen, sofern sie gem. Art. 4 Abs. 1 Nr. 86 CRR 

dem Handelsbuch zugeordnet sind. 

Gemäß § 15 Abs. 3 GroMiKV sind die Bestände des Handelsbuches der 

Ermittlung der Auslösung der Meldepflicht nicht zugrunde zu legen. Die Be-

tragsdatenposition zu den Beständen des Handelsbuches ist nur in der 

Meldung zu berücksichtigen, wenn die Summe aller anderen Betragsdaten-

positionen die Meldegrenze erreicht bzw. überschreitet (auf Basis der Kre-

ditnehmereinheit). 

115 darunter (Bezug Position 110) Wertpapierpensions-/-darlehensge-

schäfte als Pensions-/Darlehensnehmer 

Das Netting der gegenläufigen Positionen ist grundsätzlich nicht zulässig. 

Es ist ein Bruttoausweis vorzunehmen. 

Bei echten Wertpapierpensionsgeschäften hat der Pensionsnehmer den 

Pensionsgeber in Höhe des bereitgestellten Geldbetrages zu melden. Beim 

Wertpapierdarlehensgeschäft hat der Entleiher seinerseits den Darlehens-

geber in Höhe der ggf. bereitgestellten Sicherheiten zu melden 

 

116 darunter (Bezug Position 110) Wertpapierpensions-/-darlehensge-

schäfte als Pensions-/Darlehensgeber 

Das Netting der gegenläufigen Positionen ist grundsätzlich nicht zulässig. 

Es ist ein Bruttoausweis vorzunehmen. 

120 davon (Bezug Position 100) Andere außerbilanzielle Geschäfte 

Summe aller Kredite i. S. v. § 19 Abs. 1 S. 3 KWG, einschließlich Kreditde-

rivate sowie Gewährleistungen für Derivate 

121 darunter Bürgschaften, Garantien u.a. 

Summe aller Kredite i. S. v. § 19 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 und 4 KWG, einschließ-

lich Kreditderivate sowie Gewährleistungen für Derivate 

 

122 darunter (Bezug Position 120) offene unwiderrufliche Kreditzusagen 

Summe aller Kredite i. S. v. § 19 Abs. 1 S. 3 Nr. 13 KWG, die gegenüber ei-

nem Kunden verbindlich zugesagt wurden.  

Zugesagte Kreditrahmen für eine Gruppe von Kreditnehmern sind grund-

sätzlich in geeigneter Weise auf die kreditierten Kreditnehmer aufzuteilen. 

In der Gesamtbetrachtung darf die Summe der aufgeteilten Beträge den zu-

gesagten Rahmen nicht überschreiten. Alternativ kann der zugesagte Rah-

men auch nur bei der Spitze der Kreditnehmereinheit ausgewiesen werden. 

Eine Kreditzusage liegt bereits bei verbindlicher Abgabe der Erklärung sei-

tens des Instituts vor. Es bedarf hierbei keiner ausdrücklichen Annahme der 

Kreditzusage durch den Kreditnehmer.  
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Position Bezeichnung / Inhalt 

123 darunter (Bezug Position 120) offene widerrufliche Kreditzusagen 

Summe aller außerbilanziellen Kredite i. S. v. § 19 Abs. 1 S. 3 Nr. 13 KWG, 

die jederzeit fristlos und vorbehaltlos durch den Kreditgeber kündbar sind. 

Zugesagte Kreditrahmen für eine Gruppe von Kreditnehmern sind grund-

sätzlich in geeigneter Weise auf die kreditierten Kreditnehmer aufzuteilen. 

In der Gesamtbetrachtung darf die Summe der aufgeteilten Beträge den zu-

gesagten Rahmen nicht überschreiten. Alternativ kann der zugesagte Rah-

men auch nur bei der Spitze der Kreditnehmereinheit ausgewiesen werden. 

Eine Kreditzusage liegt bereits bei verbindlicher Abgabe der Erklärung sei-

tens des Instituts vor. Es bedarf hierbei keiner ausdrücklichen Annahme der 

Kreditzusage durch den Kreditnehmer. 

130 davon (Bezug Position 100) Derivate 

Summe aller Derivate-Kredite i. S. v. § 19 Abs. 1a KWG ohne Gewährleis-

tungen für Derivate 

131 darunter (Bezug Position 130) Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten 

als Sicherungsnehmer 

Angezeigter Kreditnehmer ist der Sicherungsgeber: Summe aller Derivate-

Kredite i. S. v. § 19 Abs. 1a KWG ohne Gewährleistungen für Derivate, bei 

denen der Kreditgeber Sicherungsnehmer ist. 

132 darunter (Bezug Position 130) Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten 

als Sicherungsgeber 

Angezeigter Kreditnehmer ist der Sicherungsnehmer: Summe aller Deri-

vate-Kredite i. S. v. § 19 Abs. 1a KWG ohne Gewährleistungen für Deri-

vate, bei denen der Kreditgeber Sicherungsgeber ist. 

140 nachrichtlich 

Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer 

Anzugeben ist der (Teil)-Kreditbetrag der in Position 100 angezeigten Ge-

samtposition des Kreditnehmers, der durch ein Kreditderivat besichert ist. 

Die Angabe erfolgt bei der Anzeige des Referenzschuldners2 als Kreditneh-

mer, wenn der anzeigende Kreditgeber Sicherungsnehmer ist. Der in die-

sem Feld angezeigte Betrag gibt an, welcher (Teil)-Kreditbetrag aus Posi-

tion 100 von dem anzeigenden Kreditgeber (Sicherungsnehmer) mittels 

Kreditderivat risikotechnisch auf einen Dritten (Sicherungsgeber) übertra-

gen wurde. 

150 nachrichtlich 

Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber 

Anzugeben ist der (Teil)-Kreditbetrag der in Position 100 angezeigten Ge-

samtposition des Kreditnehmers, der aus der Bestellung einer Kreditsiche-

rung in Form eines Kreditderivates resultiert. Die Angabe erfolgt bei der An-

zeige des Referenzschuldners2 als Kreditnehmer, wenn der anzeigende 

                                            
2Hier ist der Schuldner des Referenzaktivum und nicht der „Referenzschuldner“ nach Teil II 1.1. Nr. 25 gemeint. 
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Position Bezeichnung / Inhalt 

Kreditgeber als Sicherungsgeber fungiert. Der in diesem Feld angezeigte 

Betrag gibt an, welcher (Teil)-Kreditbetrag aus Position 100 von dem anzei-

genden Kreditgeber (Sicherungsgeber) durch ein Kreditderivat risiko-tech-

nisch von einem Dritten (Sicherungsnehmer) übernommen wurde. 

Aus den Positionen 140 und 150 kann die Bankenaufsicht Schlussfolgerun-

gen über auf Kreditderivate basierende Risikotransfers ziehen. 

160 Summe der bewerteten Sicherheiten 

Wert der am Meldestichtag vorhandenen Sicherheiten, die zur Besicherung 

des in Feld 100 ausgewiesenen Kreditbetrags bereitstehen. Die Bewertung 

der für den Kreditnehmer bestellten Sicherheiten ist unter Beachtung bank-

üblicher und angemessener Sicherheitsabschläge und unter Berücksichti-

gung etwaiger Vorlasten vorzunehmen. Gemeint ist hier der Ansatz von 

wirtschaftlich werthaltigen Sicherheitenbewertungen, die ggf. auch durch in-

stitutsspezifische Regelungen vorgegeben werden. Der Kreditgeber darf 

nur Sicherheiten ansetzen, die im Falle eines Kreditausfalls durch ihn auch 

verwertet werden könnten. 

Der Wert der Sicherheiten ist stets anzugeben, auch dann, wenn die Si-

cherheiten von dem Kreditgeber bei den Großkrediten oder nach der CRR 

nicht anrechnungsmindernd eingesetzt worden sind. 

Sicherheiten, die einer Zweckbestimmung unterliegen, dürfen nur bis zur 

Höhe des zugehörigen Kreditengagements angesetzt werden. 

Eine bewertbare Sicherheit liegt bei Immobilien erst vor, wenn eine Grund-

schuld zugunsten des Kreditgebers eingetragen wurde oder mindestens 

eine notarielle Bestätigung vorliegt, dass alle Eintragungsvoraussetzungen 

erfüllt wurden. 

Sind Sicherheiten im Rahmen der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für 

Derivatepositionen bereits in den dafür genutzten Methoden berücksichtigt, 

sind diese nicht zusätzlich in Pos. BA 160 auszuweisen. 

Die Meldeposition BA 160 darf nicht größer als BA 100 sein.  

 

 

2.3 Summenanzeige für Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 

Mit dem Meldeformat BAS ist die Summe aller mit Meldeformat BA angezeigten Millio-

nenkredite, aufgegliedert nach Betragspositionen, des Kreditgebers anzuzeigen. Diese 

sind ausschließlich in papierloser, elektronischer Form einzureichen (Ausnahme: Korrek-

turanzeigen). Es gelten die in Teil II Nr. 2 zu Meldeformat BA gemachten Ausführungen. 
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2.3.1 Allgemeine Summenangaben nach § 14 KWG 

Im ersten Abschnitt der Summenanzeige für Millionenkreditanzeigen, visualisiert im For-

mat BAS, sind zunächst folgende allgemeine Angaben zu machen. 

 
 BAS 

(nicht amtliches Dokument) 

Betragsdatensummenanzeige Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 

 
Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG 

Berichtszeitraum  010   

Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen -ID 030   

Sachbearbeiter / -in 072   

Telefon 073   
E-Mail 074   

 

Position Bezeichnung / Inhalt 

010 Berichtszeitraum: 

Der Berichtszeitraum ist in der Form 

JJJJ-MM anzugeben (Beispiel: 31. März 2019 als 2019-03) 

030 Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen – ID 

Die Kreditgeber- Nummer ist achtstellig anzugeben (inklusive der Prüfziffer) 

072 Sachbearbeiter/-in 

Ansprechpartner/-in im Hause des Kreditgebers im Fall von Rückfragen zur 

Anzeige 

073 Telefon 

Telefonnummer des/der Sachbearbeiters/-in für Rückfragen  

074 E-Mail 

E-Mail-Adresse des/der Sachbearbeiters/-in für Rückfragen 

 

2.3.2 Summenangaben zu den Krediten nach § 14 KWG 

Der zweite Abschnitt der Summenanzeige für Millionenkreditanzeigen, visualisiert im Mel-

deformat BAS, enthält die Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG (in Tsd. Euro).  

 
Angaben zu allen Krediten nach § 14 KWG (in Tsd. Euro) 

Gesamtposition Millionenkredite 100  __________________ 

darunter Realkredite  101  __________________ 

darunter wohnwirtschaftliche Realkredite  
  

102 
 

 __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite – Notleidende Kreditforderungen (NPL) 104  __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite – Erwarteter Verlust (EL) 105  __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite –Risikoposition bei Ausfall (EaD) 106  __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite – Einzelwertberichtigungen (EWB) 107  __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite – Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA) 108  __________________ 
 

davon (Bezug 100) Bilanzielle Kreditforderungen  
 

110 
  

__________________ 

   darunter Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Wertpapiere  
          darunter Handelsbuch     
   darunter Aktien, Beteiligungen, Anteile an Unternehmen  
          darunter Handelsbuch     
   darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensnehmer  

111 
112 
113 
114 
115 

 __________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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Die einzutragenden Werte ergeben sich aus der jeweiligen Summe der aufaddierten Po-

sitionen aller mit Meldeformat „BA“ gemeldeten Einzelbeträge; auf die entsprechenden 

Erläuterungen für das Meldeformat „BA“ wird verwiesen. 

 

2.4 Betragsdatenanzeige Kreditnehmer Bürgschaftsverhältnisse Millionenkre-

ditanzeigen nach § 14 KWG 

2.4.1 Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG (Meldeformat BA6 und BA7)  

Die Meldeformate BA6 und BA7 dienen der Vermeidung des Ausweises einer überhöhten 

Gesamtverschuldung für einen Kreditnehmer aufgrund mehrfach berücksichtigter Kre-

dite. 

 

Diese sind von den anzeigepflichtigen Kreditgebern in den folgenden Fällen einzu-

reichen: 

 Bei der Besicherung von Krediten nach § 19 Abs. 1 KWG anderer Kreditgeber durch 

eine Bürgschaft / Garantie (siehe Teil III Ziffer 1.2) 

 Bei Gemeinschaftskrediten, bei denen die Mittel ausschließlich von einem Kreditge-

ber (Konsortialführer) zur Verfügung gestellt werden und die weiteren Kreditgeber 

(Konsorten) lediglich einen Haftungsanteil übernehmen (siehe Teil III Ziffer 1.3.1) 

 Bei Avalgemeinschaftskrediten, bei denen der Kreditgeber (Konsortialführer) nach 

Außen als Alleinbürge auftritt und ihm nur im Innenverhältnis der Rückgriff auf die 

beteiligten Mitbürgen bleibt (siehe Teil III Ziffer 1.4) 

 Bei Kreditderivaten 

 Als Bürgschaften, Garantien u.a. gelten auch zugesagte Bürgschaften oder Bürg-

schaftsrahmenverträge  

 

Die Erläuterungen zu den Positionen 010 bis 071 gelten einheitlich für die Meldeformate 

BA6 und BA7. Beispiele hierzu sind in Teil V Punkt 3, S. 103 ff. zu finden.  

   darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensgeber  
 

116 __________________ 

__________________ 

davon (Bezug 100) Andere außerbilanzielle Geschäfte 120  __________________ 

darunter Bürgschaften, Garantien u.a.  
darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen 
darunter offene widerrufliche Kreditzusagen 

121 
122 
123 

 __________________ 

__________________ 
__________________ 

 

   
davon (Bezug 100) Derivate 
    darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer 
    darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber  

130 
131 
132 

 __________________ 

__________________ 

__________________ 
    

nachrichtlich    

Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer  140  __________________ 

Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber  150  __________________ 

Summe der bewerteten Sicherheiten (nach banküblichen Maßstäben) 160  __________________ 
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BA6 / BA7 

(nicht amtliches Dokument) 

Betragsdatenanzeige Kreditnehmer Bürgschaftsverhältnisse Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 

 

Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG 

Berichtszeitraum  010   

Vordruck 015    

Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen -ID 030   

Kreditnehmereinheit – ID 040   

Kreditnehmer – ID 050   

Laufende Nummer der EA 060   

Filiale 070   

Zusatzangaben 071   

 

Position Bezeichnung / Inhalt 

010 Berichtszeitraum: 

Der Berichtszeitraum ist in der Form 

JJJJ-MM anzugeben (Beispiel: 31. März 2019 als 2019-03) 

015 Vordruck: 

Erlaubte Werte sind: 

 SA 

 EA 

030 Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen – ID 

Die Kreditgeber- Nummer ist achtstellig anzugeben (inklusive der Prüfziffer) 

040 Kreditnehmereinheit – ID 

Die Kreditnehmereinheit–Nummer ist achtstellig anzugeben (inklusive der 

Prüfziffer). Dies gilt auch in Verbindung mit „Meldeformat EA“ (Position 015), 

wenn die Identnummer der Kreditnehmereinheit, welcher der anzuzeigende 

Kreditnehmer zuzuordnen ist, bekannt ist. 

050 Kreditnehmer – ID 

Die Kreditnehmer – Nummer ist achtstellig anzugeben (inklusive der Prüfzif-

fer). Sie ist nur in Verbindung mit dem „Meldeformat SA“ (Position 015) zu-

lässig. 

060 Laufende Nummer der EA 

 Die max. fünfstellige „laufende Nummer“ regelt die eindeutige Zuord-

nung der mit „Meldeformat BA“ angezeigten Betragsdaten zu den mit „Mel-

deformat EA“ angezeigten Kreditnehmer – Stammdaten. 

 Sie ist nur in Verbindung mit dem „Meldeformat EA“ (Position 015) zu-

lässig 

 Sie ist eindeutig über alle eingereichten „Meldeformate EA“ Eine fortlau-

fende Angabe ist jedoch nicht erforderlich. 

070 Filiale 

Die Position „Filiale“ ist eine Serviceposition für die Kreditgeber. Bei Nutzung 

ist der Wert identisch mit der Angabe in Position „Filiale“ des „Meldeformats 

EA“. 
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071 Zusatzangaben 

Die Position „Zusatzangaben“ ist eine Serviceposition für die Kreditgeber. 

Bei Nutzung ist der Wert identisch mit der Angabe in Position „Zusatzanga-

ben“ des „Meldeformats EA“. 

 

2.4.2 Bereinigungsangaben Meldeformat BA6  

Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) 

- Bürgschaft /Garantie / Gewährleistung gegenüber  
- (Aval-) Konsortialführung hat Kreditgeber -ID 

 
080 

  

___________________ 

   Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u.a.“ 
   Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ 
   Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ 

121 
122 
123 

 ___________________ 
___________________ 

 

Position Bezeichnung / Inhalt 

080 Bürgschaft/Garantie/Gewährleistung gegenüber: (Aval-) Konsortialfüh-

rung hat: 

Kreditgeber-ID 

Kreditgeber-Nummer (siebenstellig plus Prüfziffer) 

121 Bezugsfeld BA 121 – darunter Bürgschaften, Garantien u.a. 

Höhe des mit Meldeformat BA in Position 121 angezeigten Kreditbetrages, 

mit dem ein von einem anderen anzeigepflichtigen Kreditgeber ausgereich-

ter Kredit besichert ist. 

122 Bezugsfeld BA 122 – darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen 

Höhe des mit Meldeformat BA in Position 122 angezeigten Kreditbetrages, 

mit dem ein von einem anderen anzeigepflichtigen Kreditgeber ausgereich-

ter Kredit besichert ist. 

123 Bezugsfeld BA 123 – darunter offene widerrufliche Kreditzusagen 

Höhe des mit Meldeformat BA in Position 123 angezeigten Kreditbetrages, 

mit dem ein von einem anderen anzeigepflichtigen Kreditgeber ausgereich-

ter Kredit besichert ist. 

 

2.4.3 Bereinigungsangaben Meldeformat BA7  
 

Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) 

- gesichert durch Bürgschaft /Garantie / Gewährleistung u.a. von  
- (Aval-) Gemeinschaftskredit mit Kreditgeber -ID 

 
080 

  

___________________ 

   Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u.a.“ 
   Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“   
   Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ 

121 
122 
123 

 ___________________ 
___________________ 
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080 Gesichert durch Bürgschaft/Garantie/Gewährleistung von:  

(Aval-) Gemeinschaftskredit mit Kreditgeber-ID 

Kreditgeber-Nummer (siebenstellig plus Prüfziffer) 

121 Bezugsfeld BA 121 – darunter Bürgschaften, Garantien u.a. 

Höhe des mit Meldeformat BA in Position 100 angezeigten Kreditbetrages, 

der von einem anderen anzeigepflichtigen Kreditgeber (dort Meldeposition 

121) besichert ist. 

122 Bezugsfeld BA 122 – darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen 

Höhe des mit Meldeformat BA in Position 100 angezeigten Kreditbetrages, 

der von einem anderen anzeigepflichtigen Kreditgeber (dort Meldeposition 

122) besichert ist. 

123 Bezugsfeld BA 123 – darunter offene widerrufliche Kreditzusagen  

Höhe des mit Meldeformat BA in Position 100 angezeigten Kreditbetrages, 

der von einem anderen anzeigepflichtigen Kreditgeber (dort Meldeposition 

123) besichert ist. 

Beispiele zu den Formaten BA6/7 finden sich unter Teil V Punkt 3 (S. 103 ff.). 
 

2.5 Summenanzeige Kreditnehmer Bürgschaftsverhältnisse Millionenkredit-

anzeigen nach § 14 KWG 

Mit den Meldeformaten BAS6 und BAS7 wird jeweils die Summe der angezeigten Beträge 

der Meldeformate BA6 bzw. BA7 gemeldet. 

 

2.5.1 Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG (Meldeformat BAS6) 

BAS 6 
(nicht amtliches Dokument) 

Summenanzeige Kreditnehmer Bürgschaftsverhältnisse Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 

 

Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG 

Berichtszeitraum  010  ___________________ 

Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen -ID 030   

Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) 

   Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u.a.“ 
   Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ 
   Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ 

121 
122 
123 

 ___________________ 

___________________ 

 

 
 

Position Bezeichnung / Inhalt 

010 Berichtszeitraum: 

Der Berichtszeitraum ist in der Form 

JJJJ-MM anzugeben (Beispiel: 31. März 2019 als 2019-03) 

030 Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen – ID 

Die Kreditgeber- Nummer ist achtstellig anzugeben (inklusive der Prüfziffer) 
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Position Bezeichnung / Inhalt 

121 Bezugsfeld BA 121 – darunter Bürgschaften, Garantien u.a. 

Summe aller mit Meldeformat BA6 für BA 121 angezeigten Kreditbeträge. 

122 Bezugsfeld BA 122 - darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen 

Summe aller mit Meldeformat BA6 für BA 122 angezeigten Kreditbeträge. 

123 Bezugsfeld BA 123 – darunter offene widerrufliche Kreditzusagen 

Summe aller mit Meldeformat BA6 für BA 123 angezeigten Kreditbeträge. 

 

2.5.2 Bereinigungsangaben Meldeformat BAS7  

BAS7 
(nicht amtliches Dokument) 

Summenanzeige Kreditnehmer Bürgschaftsverhältnisse Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 

 

Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG 

Berichtszeitraum  010  ___________________ 

Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen -ID 030   

Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) 

   Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u.a.“ 
   Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ 
   Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ 

121 
122 
123 

 ___________________ 

___________________ 

 

 

 

 

 

Position Bezeichnung / Inhalt 

010 Berichtszeitraum: 

Der Berichtszeitraum ist in der Form 

JJJJ-MM anzugeben (Beispiel: 31. März 2016 als 2016-03) 

030 Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen – ID 

Die Kreditgeber- Nummer ist achtstellig anzugeben (inklusive der Prüfziffer) 

121 Bezugsfeld BA 121 – darunter Bürgschaften, Garantien u.a. 

Summe aller mit Meldeformat BA7 für BA 121 angezeigten Kreditbeträge. 

122 Bezugsfeld BA 122 - darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen 

Summe aller mit Meldeformat BA7 für BA 122 angezeigten Kreditbeträge. 

123 Bezugsfeld BA 123 – darunter offene widerrufliche Kreditzusagen 

Summe aller mit Meldeformat BA7 für BA 123 angezeigten Kreditbeträge. 
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Teil III Hinweise für bestimmte Kredite bzw. Kreditnehmer 

1 Kreditnehmeradressen bei ausgewählten Geschäften für Millionenkredit-

zwecke 

Allgemeine Hinweise: 

 

Bei der Besicherung von Krediten anderer anzeigepflichtiger Kreditgeber u.a. durch Kre-

ditderivate und bei Gemeinschaftskrediten einschließlich Aval-Gemeinschaftskrediten, 

soweit die Kreditmittel allein vom Konsortialführer zur Verfügung gestellt werden bzw. er 

nach außen als Alleinbürge auftritt, kommt es zu Doppelerfassungen von Krediten. Diese 

sollen durch Angaben in den Meldeformaten BA6 und BA7 eliminiert werden. Bei der 

Besicherung von Krediten zeigt der Sicherungsgeber eine Betragsdatenmeldung im Mel-

deformat BA6 und der besicherte Kreditgeber eine Betragsdatenmeldung im Meldeformat 

BA7 an. Bei den oben genannten Gemeinschaftskrediten zeigt jeder Konsorte eine Be-

tragsdatenmeldung im Meldeformat BA6 und der Konsortialführer die entsprechenden 

Betragsdatenmeldungen im Meldeformat BA7 an. Dies gilt auch, soweit nachgeordnete 

Unternehmen im Sinne des § 14 Abs. 1 S. 2 KWG an Gemeinschaftskrediten beteiligt 

sind.  

 

Um eine Doppelerfassung zu erkennen und sie in der Benachrichtigung gemäß § 14 Abs. 

2 und 3 KWG zu eliminieren, ist es erforderlich, dass beide Kreditgeber einander entspre-

chende Angaben bezüglich korrespondierendem Kreditgeber und Kreditnehmer machen; 

ggf. haben sich die beteiligten Kreditgeber vor Abgabe der Meldung untereinander abzu-

stimmen. Besonders wichtig ist dies, wenn Kredite an eine GbR gewährt werden und 

Bürgschaften nur für einzelne Gesellschafter der GbR bestehen. In diesen Fällen hat der 

Kreditgeber der GbR eine zusätzliche Anzeige für den Partner einzureichen, für den ein 

anderer Kreditgeber eine Bürgschaft abgegeben hat. Hat der Kreditgeber dem Partner 

keine persönlichen Kredite gewährt, so ist ausnahmsweise eine Betragsdatenmeldung 

im Meldeformat BA über Tsd. Euro 0 zu melden und im Meldeformat BA7 die Höhe der 

Bürgschaft anzugeben.  

 

Werden in paarigen Anzeigen, d. h. die Angaben bezüglich Kreditnehmer und korrespon-

dierendem Kreditgeber sind identisch, unterschiedliche Beträge in den Meldeformaten 

BA6 und BA7 für die jeweils identischen Betragspositionen angezeigt, wird für die Rück-

meldung immer der kleinere der beiden Beträge je Betragsposition bei dem Kreditgeber 

abgezogen, der die Betragsdatenmeldung im Meldeformat BA6 angezeigt hat. Auch für 

den Fall, dass der Betrag der Besicherung/des Gemeinschaftskreditanteils im Berichts-

zeitraum die Meldegrenze nicht erreicht hat, sind die Angaben in den Meldeformaten BA6 

bzw. BA7 erforderlich, sofern aufgrund weiterer Kredite an diesen Kreditnehmer eine Mel-

depflicht nach § 14 KWG besteht. 
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Ein Kreditgeber hat mehrere Betragsdatenmeldungen im Meldeformat BA6 und/oder BA7 

für denselben Kreditnehmer zu melden, wenn Kredite von mehreren Kreditgebern besi-

chert wurden und/oder der besichernde Kreditgeber gegenüber mehreren Kreditgebern 

eine Bürgschaft für diesen Kreditnehmer übernommen hat. Entsprechendes gilt für Ge-

meinschaftskredite einschließlich Aval-Gemeinschaftskredite, soweit die Kreditmittel al-

lein vom Konsortialführer zur Verfügung gestellt werden bzw. er nach außen als Allein-

bürge auftritt. 

 

In der vorbereiteten Sammelanzeige in der „Erfassungsplattform zur GroMiKV“ (s. Teil V. 

Ziffer 1.4) werden in den Meldeformaten BA6 und BA7 die Kreditnehmereinheiten-, die 

Kreditnehmer- sowie die Kreditgeber-Nummern vorgegeben; es ist daher nur die Be-

tragsangabe in den Positionen 121, 122 und 123 erforderlich. Entfallen alle Angaben zu 

den Meldeformaten BA6 und/oder BA7 bei einem Kreditnehmer in den vorbereiteten An-

zeigen, so ist der betreffende Datensatz in den Status „nicht meldepflichtig“ zu setzen. 

Sind für einen in der vorbereiteten Anzeige enthaltenen Kreditnehmer erstmals Meldefor-

mate BA6 und/oder BA7 zu melden oder kommt zu den angegebenen Kreditgebern ein 

weiterer hinzu oder ändern sich die Angaben, so können für den betreffenden Kreditneh-

mer nach Speicherung des zugehörigen Formates BA neue Meldeformate BA6/7 ange-

legt bzw. bestehende Meldeformate BA6/7 bearbeitet werden. 

 

Beispiele zu den Meldungen mit den Formaten BA6 und BA7 sind in Teil V Punkt 3 

erläutert. 

 

 

Ausgewählte Geschäfte, bei denen sich die Kreditnehmereigenschaft nicht eindeu-

tig aus der Natur des Geschäftes ergibt, werden nachstehend erläutert. 

 

1.1 Akkreditive 

Ein Akkreditiv ist eine vertragliche Verpflichtung eines Kreditgebers, im Auftrag, für Rech-

nung und nach Weisung eines Kunden (Akkreditivsteller) gegen Übergabe bestimmter 

Dokumente und bei Erfüllung bestimmter Bedingungen innerhalb einer bestimmten Frist 

eine bestimmte Geldzahlung oder eine andere finanzielle Leistung an einen Dritten (Ak-

kreditierter) zu erbringen. Das Kreditverhältnis entsteht in dem Augenblick, in dem die 

Bank das Akkreditiv unwiderruflich eröffnet oder eine Widerrufsmöglichkeit an bestimmte 

Bedingungen knüpft. 

 

Die Eröffnung unwiderruflicher oder nicht frei widerruflicher Akkreditive ist als Kredit der 

eröffnenden Bank (Akkreditivbank / Bank des Importeurs) an den auftraggebenden Kun-

den, die Bestätigung eines Akkreditivs als Kredit der bestätigenden Bank (avisierende 

Bank / Bank des Exporteurs) an die eröffnende Bank anzusehen.  
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Wenn dem Institut bei Akkreditiveröffnung oder -bestätigung ein Deckungsguthaben zur 

Verfügung steht, besteht in Höhe dieses Guthabens kein Kredit. Die Eröffnung frei wider-

ruflicher Akkreditive ist kein Kredit, solange die das Akkreditiv avisierende Bank noch 

nicht geleistet hat. 

Bei einem unwiderruflichen oder nicht frei widerruflichen bestätigten Akkreditiv mit hin-

ausgeschobener Zahlung (Deferred-Payment-Akkreditiv) ergibt sich allein aus der Tatsa-

che, dass die Fälligkeit des Akkreditivs über den Zeitpunkt der Vorlage der Dokumente 

hinaus aufgeschoben ist, kein zusätzlicher Kredittatbestand für die bestätigende Bank. 

 

Bevorschusst die bestätigende Bank den Gegenwert eines Deferred-Payment-Akkredi-

tivs oder verpflichtet sie sich dazu und beruht die Bevorschussung nicht auf einer ver-

traglichen Vereinbarung mit der eröffnenden Bank oder dem Akkreditivauftraggeber, d. 

h. die Bevorschussung ist auf den Erwerb der Forderung des Akkreditivbegünstigten ge-

gen den Akkreditivauftraggeber beschränkt, so liegt ein zusätzlicher Kredittatbestand vor; 

der Akkreditivauftraggeber ist von der bestätigenden Bank als weiterer Kreditnehmer an-

zusehen. Bevorschusst die bestätigende Bank ein unbestätigtes Deferred-Payment-Ak-

kreditiv ohne besonderen Auftrag der eröffnenden Bank, ist der Begünstigte aus dem 

Akkreditiv als Kreditnehmer anzuzeigen. 

 

1.2 Bürgschaften / Garantien / Gewährleistungen  

Aufgrund eines Bürgschafts-/Garantievertrages verpflichtet sich der Bürge/Garant gegen-

über dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Dritten ein-

zustehen. Demzufolge ist grundsätzlich der Dritte (Forderungsschuldner) als Kreditneh-

mer des Bürgen/Garanten anzusehen (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 GroMiKV) und mit dem Ur-

sprungsbetrag laut Bürgschaftsurkunde anzuzeigen. Hiervon kann abgewichen werden, 

wenn der regelmäßige Informationsaustausch zwischen Kreditgeber und Bürgschaftsge-

ber den Austausch der reduzierten Bürgschaftsbeträge sicherstellt und korrespondie-

rende Beträge gemeldet werden können. 

 

Bei einer Nachbürgschaft haftet der Nachbürge dem Gläubiger für den Fall, dass ein an-

derer Bürge (Vor- oder Hauptbürge) seine Verpflichtungen nicht erfüllt. Diese Bürg-

schaftsform stellt eine zusätzliche Sicherheit für den Gläubiger dar. Kreditnehmer des 

Nachbürgen ist der Vor- oder Hauptbürge. 

 

Bei einer Rückbürgschaft haftet der Rückbürge dem (Vor-)Bürgen für dessen Rückgriffs-

ansprüche gegenüber dem Hauptschuldner. Kreditnehmer des Rückbürgen als auch des 

(Vor-)Bürgen ist der Hauptschuldner. 

Bei der Übernahme von Gewährleistungen für Dritte (Avalkredite) ist der Dritte als Kre-

ditnehmer (Avalkreditnehmer) anzusehen, auch wenn zwischen dem Kreditgeber und 

dem Dritten keine vertraglichen Beziehungen bestehen. Wegen Avalkreditaufträgen ver-

gleiche Ziffer 1.8.Ist ein Kredit eines Kreditgebers A von einem anderen Kreditgeber B 
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besichert, ist von beiden Kreditgebern ein Kredit an den Kreditnehmer wie folgt anzuzei-

gen: 

 

Meldeverfahren bei Kreditgeber A (besicherter Kreditgeber): 

 

Der Kreditgeber A zeigt den Kredit im Meldeformat BA (Eintrag in Position 015: SA oder 

EA) in den Positionen 100, 110 und/oder 120/121/122/123 und/oder 130/131/132 sowie 

den "nachrichtlich"-Positionen an. Im Meldeformat BA7 ist die Identifikationsnummer des 

Kreditgebers B (Sicherungsgeber) zu vermerken und in den Positionen 121 und/oder 122 

und/oder 123 der Betrag einzusetzen, in dessen Höhe im Meldeformat BA angezeigte 

Geschäfte besichert wurden. Die Berücksichtigung der Beträge in den Positionen 

121/122/123 richtet sich nach den Inhalten der BA6-Meldung von Kreditgeber B. 

 

Meldeverfahren bei Kreditgeber B (Sicherungsgeber): 

 

Der Kreditgeber B zeigt den von ihm gewährten Bürgschaftskredit im Meldeformat BA 

(Eintrag in Position 015: SA oder EA) in den Positionen 100 und 120/121/122/123 an. Im 

Meldeformat BA6 ist die Identifikationsnummer des Kreditgebers A zu vermerken und in 

den Positionen 121 und/oder 122 und/oder 123 ist die Summe der Beträge einzusetzen, 

für die der Kreditgeber als Sicherungsgeber fungiert. 
 

Beispiel: 

Der Kredit des Kreditgebers A an einen Kreditnehmer ist durch Kreditgeber B besichert. Kreditgeber B verbürgt ein 

bilanzielles Geschäft in Höhe von 1,5 Mio. EURO. 

 

Anzeige des Kreditgebers A (besicherter Geber): 

 

BA: Position-Nr. anzuzeigender Betrag in Tsd. EURO 

100 1.500 

110 1.500 

 

BA7: Kreditgeber-Nr. des Kreditgebers B Bezugs Position 121: 1.500 

 

Anzeige des Kreditgebers B (Sicherungsgeber): 

 

BA: Position-Nr. anzuzeigender Betrag in Tsd. EURO 

100 1.500 

120 1.500 

121 1.500 

 

BA6: Kreditgeber-Nr. des Kreditgebers A Bezugs Position 121: 1.500 

 

Weitere Beispiele zu den Formaten BA6/7 finden sich unter Teil V Punkt 3 (S. 103 ff.). 

 

Bei Avalkrediten, die durch Rückbürgschaften anderer Kreditgeber besichert sind, ist ent-

sprechend zu verfahren. 
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Die Deutsche Verkehrs-Bank AG ist bezüglich ihrer laufenden Frachtstundungskredite 

von der Anzeigepflicht gemäß § 14 KWG durch die BaFin freigestellt worden. Bei der 

Anzeige von Avalkrediten für von der Deutschen Verkehrs-Bank AG gewährte laufende 

Frachtstundungskredite kann deshalb auf die Angaben von Meldeformaten BA6 ("Bürg-

schaft gegenüber Deutsche Verkehrs-Bank AG") verzichtet werden. 

 

Exportgarantien des Bundes (sog. Hermesdeckung oder Hermesbürgschaft), die von der 

Euler Hermes SA im Auftrag und für Rechnung des Bundes abgewickelt werden, sind 

von der Euler Hermes nicht als Millionenkredite anzuzeigen. Aus diesem Grund ist die 

Anzeige einer BA7 seitens des „besicherten Kreditgebers“ nicht erforderlich. Dieser hat 

jedoch die erhaltene Bürgschaft als Sicherheit in Position 160 zu berücksichtigen. 

 

1.3 Gemeinschaftskredite (ausgenommen Aval-Gemeinschaftskredite)  

Bei der Anzeige von Gemeinschaftskrediten (Meta- bzw. Konsortialkredite) ist zu unter-

scheiden, ob die Mittel ausschließlich vom Konsortialführer zur Verfügung gestellt worden 

sind und die Konsorten lediglich eine Haftung übernommen haben (siehe Ziffer 1.3.1) 

oder ob auch die Konsorten Mittel zur Verfügung gestellt haben (siehe Ziffer 1.3.2).  

 

1.3.1 Konsortialführer stellt die Mittel zur Verfügung 

Sind bzw. werden (bei offenen Zusagen der Konsorten zur reinen Haftungsübernahme) 

die Mittel ausschließlich vom Konsortialführer zur Verfügung gestellt worden, ist wie folgt 

zu verfahren: 

 

Meldeverfahren des Konsortialführers: 

Der Konsortialführer zeigt den gesamten Gemeinschaftskredit an den Kreditnehmer in 

der Anzeige im Meldeformat BA in den Positions-Nr. 100, 110 und/oder 120/121/122/123 

und/oder 130/131/132 sowie den "nachrichtlich"-Positionen an. Im Meldeformat BA7 ver-

merkt er die Kreditgeber-Nummer eines der Konsorten und die Höhe dessen Haftungs-

anteils in den Positionen 121 und/oder 122 und/oder 123. Angaben zu weiteren Konsor-

ten sind in gleicher Weise in weiteren Meldeformaten BA7 zu machen. 

 

Meldeverfahren der Konsorten: 

Die Konsorten zeigen in der Anzeige ihren Haftungsanteil für den Gemeinschaftskredit in 

den Positions-Nr. 100 und 120/121/122/123 des Meldeformats BA an. Im Meldeformat 

BA6 ist die Kreditgeber-Nummer des Konsortialführers zu vermerken. Analog zur Mel-

dung des Konsortialführers ist die Höhe des Haftungsanteils des Konsorten in den Posi-

tionen 121 und/oder 122 und/oder 123 unter Nennung der Kreditgebernummer des Kon-

sortialführers anzugeben. 

 

Ein Beispiel hierzu ist in Teil V, S. 105 zu finden. 
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1.3.2 Konsortialführer und Konsorten stellen die Mittel zur Verfügung 

Sind bzw. werden (bei offenen Zusagen der Konsorten zur Bereitstellung von Mitteln) die 

Mittel nicht allein vom Konsortialführer, sondern auch von den Konsorten zur Verfügung 

gestellt, zeigt jeder beteiligte Kreditgeber lediglich den eigenen Anteil am Gemeinschafts-

kredit in den Positions-Nr. 100, 110 und/oder 120/121/122/123 und/oder 130/131/132 so-

wie den entsprechenden "darunter"-Positionen im Meldeformat BA an. 

Da jeder Kreditgeber seinen eigenen Kreditanteil anzeigt und es somit nicht zu einer Dop-

pelanzeige kommt, ist kein Ausweis in den Meldeformaten BA6 und BA7 notwendig. 

 

Steht zu dem Zeitpunkt der Abgabe der Millionenkreditmeldung bei einer Konsortialkre-

ditzusage der Konsorten zur Mittelbereitstellung noch nicht fest, zu welchem Zeitpunkt 

welcher Konsorte welche Mittel zur Verfügung stellen wird, so ist bei der Meldung nach 

1.3.1 zu verfahren. 

 

1.4 Aval-Gemeinschaftskredite 

Bei der Anzeige von Aval-Gemeinschaftskrediten (Meta- bzw. Konsortialkredite) ist zu 

unterscheiden, ob der Konsortialführer nach außen als Alleinbürge auftritt und damit vom 

Gläubiger in voller Höhe des Aval-Gemeinschaftskredits in Anspruch genommen werden 

kann, so dass ihm nur im Innenverhältnis der Rückgriff auf die beteiligten Mitbürgen bleibt 

(Meldeverfahren siehe Ziffer 1.3.1), oder ob alle Beteiligten dem Gläubiger, jeweils be-

schränkt mit ihrem Anteil am Aval-Gemeinschaftskredit, haften (Meldeverfahren siehe 

Ziffer 1.3.2). 

 

1.5 Derivative Geschäfte 

Als Kreditnehmer bei Swap-Geschäften und als Festgeschäfte ausgestalteten Terminge-

schäften gilt grundsätzlich der Geschäftspartner. Bei für derartige Geschäfte übernom-

menen Gewährleistungen gilt als Kreditnehmer der Geschäftspartner, für den der Ge-

währleistende vertraglich einzustehen hat (§ 14 Abs. 1 Nr. 8 GroMiKV).  

 

Bei als Festgeschäfte ausgestalteten Termingeschäften sowie Stillhalterverpflichtungen, 

die kommissionsweise abgeschlossen oder übernommen wurden, ist der Kommittent als 

Kreditnehmer anzusehen (§ 14 Abs. 1 Nr. 9 GroMiKV).  

 

Kreditnehmer bei Optionsrechten oder Gewährleistungen für Optionsrechte ist der Still-

halter (§ 14 Abs. 1 Nr. 7 GroMiKV). 

 

Bei einer verkauften Verkaufsoption muss der Stillhalter auf Verlangen des Optionsbe-

rechtigten die dem Kontrakt zugrundeliegenden Vermögensgegenstände zum vereinbar-

ten Basispreis erwerben. Insofern beinhaltet das Geschäft für ihn eine unbedingte Ab-
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nahmeverpflichtung; seine Risikoposition entspricht somit derjenigen aus einem Termin-

kauf auf Bilanzaktiva (vgl. 1.11). Hinsichtlich der aufsichtsrechtlichen Behandlung muss 

der Stillhalter aber nur das Kreditverhältnis gegenüber dem abzunehmenden Bilanzakti-

vum (z.B. bei Wertpapieren gegenüber dem Emittenten) in Ansatz bringen. Das Kredit-

verhältnis gegenüber dem Kontraktpartner (Optionsberechtigten) entfällt hingegen, da ein 

Ausfall des Partners zu keinem potenziellen Wiedereindeckungsaufwand führt (vielmehr 

würde der Stillhalter beim Abschluss eines Ersatzgeschäfts erneut eine Optionsprämie 

vereinnahmen). Eine gesonderte Berücksichtigung des Zuschlagsfaktors (add-on) ist 

demnach ebenfalls nicht erforderlich, da dieser darauf zielt, mögliche Wertschwankungen 

des Wiedereindeckungsaufwandes in der Zukunft abzudecken.  

 

1.6 Factoring  

Beim echten Factoring (mit Delkredereübernahme), bei dem der Kreditgeber (Factor) das 

Risiko der Uneinbringlichkeit der Forderung übernimmt, hat der Kreditgeber den Schuld-

ner der angekauften Forderung als Kreditnehmer anzuzeigen.  

 

Beim unechten Factoring (ohne Delkredereübernahme), bei dem die angekaufte Forde-

rung nur erfüllungshalber auf den Factor übertragen wird, der Verkäufer aber weiterhin 

für die Einbringlichkeit der übertragenen Forderung haftet, ist als Kreditnehmer der Ver-

käufer der übertragenen Forderung anzuzeigen. Der Verkäufer der übertragenen Forde-

rung behält weiterhin eine Forderung in seiner Bilanz, wobei sein Kreditnehmer der 

Schuldner des Forderungsgegenstandes ist.  

 

Bei allen anderen Verkäufen von Bilanzaktiva mit Rückgriff, bei denen das Kreditrisiko 

bei dem Verkäufer verbleibt, ist entsprechend der Regelung zum unechten Factoring zu 

verfahren (§ 19 Abs. 5 KWG). Das gilt namentlich für Pensionsgeschäfte.  

 

Debitorenlimits bzw. -linien stellen im Factoringgeschäft keine Kreditzusagen nach § 19 

Abs. 1 S. 3 Nr. 13 KWG dar und sind damit nicht meldepflichtig. Ein Ausweis in den Pos. 

122 und 123 ist nicht vorzunehmen.  

 

1.7 Anlagen in Investmentfonds 

Kreditnehmeradresse für die Abgabe der Millionenkreditanzeigen bei Anlagen in Invest-

mentvermögen (Anteile an Organismen für Gemeinsame Anlagen gem. Art. 112 o CRR) 

einer inländischen oder einer ausländischen Kapitalverwaltungsgesellschaft (Investmen-

tanteile) stets ist das Investmentvermögen - der Investmentfonds.  

 

Bei sogenannten Umbrellafonds handelt es sich um ein übergeordnetes Fondskonzept, 

unter dessen „Schirm“ sich mehrere Teilfonds (Subfunds) befinden. Da es sich bei die-

sen Teilfonds um selbständige Sondervermögen handelt, ist der einzelne Teilfonds als 

eigenständiger Kreditnehmer anzuzeigen. Bei ausländischen Umbrella-Konstruktionen 
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ist zusätzlich im Hinblick auf einen eventuellen wechselseitigen Haftungsverbund zwi-

schen den Teilfonds auf eine Zusammenfassung nach § 19 Abs. 2 KWG aller Teilfonds 

zu prüfen.  

 

Besteht ein Investmentfonds aus verschiedenen Anteilsklassen (z. B. ausschüttende 

und thesaurierende Anteilsklasse mit oder ohne Ausgabeaufschlag), so sind diese aus 

technischen Gründen als separate Kreditnehmer unter Mitteilung der Bezeichnung der 

jeweiligen Anteilsklasse und der zugehörigen ISIN anzuzeigen. Der Tatsache, dass die 

Anteilsklassen eines Fonds jedoch rechtlich gesehen ein Sondervermögen darstellen, 

wird Rechnung getragen, indem die einzelnen Anteilsklassen zusammengefasst werden; 

aus technischen Erwägungen wird hier die Kreditnehmereinheit genutzt, ohne dass hier 

auf die Beherrschung abgestellt würde. 

 

Behandlung im Rahmen der Durchschau siehe auch 1.29. 

 

1.8 Kreditaufträge  

Wird ein Kreditgeber im Rahmen eines Kreditauftrages gem. § 778 BGB beauftragt, im 

eigenen Namen und für eigene Rechnung einem Dritten einen Kredit auszureichen, so 

haftet der Auftraggeber für die aus der Kreditgewährung entstehende Verbindlichkeit des 

Dritten als Bürge (s. Ziffer 1.2). Kreditnehmer des Beauftragten ist der Dritte (Haupt-

schuldner), sofern sich der Kreditgeber beim Dritten schadlos halten kann. Der Haupt-

schuldner ist indessen auch Kreditnehmer des Auftraggebers, der dem Beauftragten für 

die Rückführung des Kredites einzustehen hat. 

 

Die Regelung gilt analog für die Übernahme einer Gewährleistung im Rahmen einer Ge-

schäftsbesorgung. 

 

Um eine Doppelerfassung des Kredites bei den Millionenkreditmeldungen zu vermeiden, 

hat im Regelfall der Beauftragte den Kredit nach § 14 KWG anzuzeigen; nur wenn der 

Beauftragte nicht selbst anzeigepflichtig ist, hat der Auftraggeber für die Zwecke der Mil-

lionenkreditmeldung den Kredit zu berücksichtigen. 

 

1.9 Partnerschaftsgesellschaften (nach dem PartGG)  

Bei Krediten an Partnerschaftsgesellschaften ist die Gesellschaft als Kreditnehmer anzu-

sehen. Eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist meldetechnisch wie eine OHG 

zu behandeln. 
 

1.10 Pensionsgeschäfte  

Pensionsgeschäfte sind nach dem Grundkonzept des § 340b HGB Verträge, die den 

Pensionsgeber verpflichten, ihm gehörende Vermögensgegenstände (in der Regel Wert-

papiere) auf einen Pensionsnehmer gegen Zahlung eines Geldbetrages zu übertragen, 
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und die entweder den Pensionsnehmer verpflichten, die Vermögensgegenstände zu ei-

nem bestimmten oder vom Pensionsgeber zu bestimmenden Zeitpunkt gegen Entrich-

tung des empfangenen oder eines im Voraus vereinbarten anderen Betrages zurück zu 

übertragen (echte Pensionsgeschäfte), oder den Pensionsnehmer berechtigen, die Ver-

mögensgegenstände zu einem vorher bestimmten oder von ihm noch zu bestimmenden 

Zeitpunkt gegen Entrichtung des empfangenen oder eines im Voraus vereinbarten ande-

ren Betrages zurück zu übertragen (unechte Pensionsgeschäfte). In der Regel sind Ge-

genstand des Termingeschäftes nicht dieselben Wertpapiere (Speziesschuld), sondern 

Wertpapiere derselben Gattung (Gattungsschuld). 

 

Je nach Ausgestaltung bestehen bei einem Wertpapierpensionsgeschäft die folgenden 

Kreditverhältnisse: 

 

Bei echten Pensionsgeschäften hat der Pensionsgeber sowohl den Pensionsnehmer als 

auch den Schuldner des Pensionsgegenstandes (z. B. Wertpapieremittent) anzuzeigen. 

Die Höhe des Kredites entspricht grundsätzlich dem Buchwert der in Pension gegebenen 

Vermögensgegenstände. Bei den Meldungen nach § 14 KWG erfolgt die Angabe der Be-

träge dementsprechend in den Positionen 100, 110, 116 und 160 im Meldeformat BA. 

Der Pensionsnehmer zeigt einen Kredit an den Pensionsgeber an. Bemessungsgrund-

lage für diesen Kredit ist der übertragene Geldbetrag. Werden atypischerweise zur Besi-

cherung des Geschäfts andere Vermögensgegenstände hingegeben, ist der Buchwert 

dieser Vermögensgegenstände die Bemessungsgrundlage. Für die Meldung nach § 14 

KWG hat der Ausweis hier in den Positionen 100, 110, 115 und 160 im Meldeformat BA 

zu erfolgen. 

 

Bei unechten Pensionsgeschäften entfällt die Anzeige eines Kredites des Pensionsge-

bers an den Pensionsnehmer, da der Pensionsgeber eine nicht anzeigepflichtige Stillhal-

terverpflichtung hat. Die Adresse des Wertpapieremittenten als Kreditnehmer bleibt für 

den Pensionsgeber indes bestehen. Der Pensionsnehmer zeigt einen Kredit an den Pen-

sionsgeber an. 

 

Liegt die Option für die Rückübertragung nicht wie bei den typischen unechten Pensions-

geschäften bei dem Pensionsnehmer, sondern atypischerweise bei dem Pensionsgeber, 

hat der Pensionsgeber einen Kredit an den Pensionsnehmer und der Pensionsnehmer 

als Stillhalter wiederum nur einen Kredit an den Wertpapieremittenten anzuzeigen.  

 

Die entsprechenden Kreditverhältnisse bestehen bankaufsichtlich auch bei abweichen-

den, jedoch in der Risikostruktur vergleichbaren Vertragsgestaltungen, bspw. wenn das 

Termingeschäft Wertpapiere anderer Gattung zum Gegenstand hat und/oder statt Geld 

Sachen, namentlich auch Wertpapiere, als Tauschmittel gewählt werden, also zivilrecht-

lich ein Tauschgeschäft auf Kassa und Termin vorliegt. In diesen Fällen handelt es sich 

auch i. w. S. nicht mehr um Pensionsgeschäfte; die Risikolage ist jedoch seitens beider 

Vertragspartner einem Pensionsgeschäft vergleichbar. 
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Repurchase-Agreements sind Pensionsgeschäfte am internationalen Finanzmarkt und 

wie echte Pensionsgeschäfte zu behandeln. 

 

Bei Wertpapierpensions- und leihgeschäften ist ein Netting der beiden Positionen – vgl. 

§ 12 GroMiKV – grundsätzlich nicht mehr zulässig.  Es sind die korrespondierenden Po-

sitionen als Darlehensnehmer bzw.- -geber auszufüllen und die erhaltenen Werte (Wert-

papiere, Geldbetrag) als Sicherheit auszuweisen.  

 

1.11 Terminkäufe auf Bilanzaktiva  

Bei Terminkäufen auf Bilanzaktiva, bei denen eine unbedingte Verpflichtung zur Ab-

nahme des Liefergegenstandes besteht, bestehen sowohl für den Käufer als auch für den 

Verkäufer jeweils zwei Kreditverhältnisse, das eine zum Schuldner des Termingegen-

standes (Bilanzaktivum), das andere zum Kontraktpartner des Termingeschäftes (deriva-

tives Geschäft). 

 

Bei Leerverkäufen entsteht das Kreditverhältnis zum Schuldner des Termingegenstandes 

erst mit dem Erwerb des Bilanzaktivums. 

Handelt es sich bei dem Bilanzaktivum um Aktien, so ist bei einer Stillhalterposition in 

Form einer Verkaufsposition in Aktien das Risiko aus den gegebenenfalls zu empfangen-

den Aktien darzustellen. Im Hinblick auf die Millionenkreditanzeige ist diese Verkaufspo-

sition als anderes außerbilanzielles Geschäft i. S. von § 19 Abs. 1 S. 3 Nr. 13 KWG (noch 

nicht in Anspruch genommene Kreditzusage; Kreditnehmeradresse Emittent der Aktien) 

zu werten. 

 

Um eine Doppelerfassung des Kredits an den Emittenten bei der Berechnung der Millio-

nenkredit-Gesamtverschuldung des Kreditnehmers zu vermeiden, endet die Anzeige-

pflicht des bisherigen Inhabers des Bilanzaktivums mit dem Abschluss des Terminvertra-

ges, es sei denn, der Käufer unterliegt nicht der Anzeigepflicht nach § 14 KWG. In diesem 

Fall endet die Anzeigepflicht des Inhabers erst mit Ausbuchung des Bilanzaktivums. Die 

Anzeigepflicht für den Kontraktpartner als Kreditnehmer bleibt davon unberührt. Ankauf-

zusagen für noch nicht emittierte Wertpapiere sind als Kreditzusagen zu werten. 

 

1.12 Treuhandkredite  

Treuhandkredite sind Geld- oder Sachdarlehen, die ein Institut aus Mitteln, die ihm ein 

Dritter zur Verfügung stellt, im eigenen Namen aber für fremde Rechnung gewährt, unter 

der Voraussetzung, dass sich die Haftung des Treuhänders auf die ordnungsgemäße 

Verwaltung der Darlehen und die Abführung der Zins- und Tilgungsleistungen be-

schränkt.  
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Der Treugeber, der die Mittel dem durchleitenden Treuhänder zur Verfügung stellt, zeigt 

einen Kredit an den Endkreditnehmer an, wenn der Treuhänder die Mittel nach Erfüllung 

der Auflagen an den Endkreditnehmer weitergeleitet hat.  

Bei der Auszahlung von Treuhandkrediten vor Erfüllung der Auflagen handelt der Treu-

händer auf eigene Rechnung und muss deshalb bis zur Heilung der Vorgaben selbst 

einen Kredit an den Endkreditnehmer anzeigen. Zusätzlich hat der Treugeber einen Kre-

dit an den Treuhänder anzuzeigen, wenn dieser im Fall der Insolvenz des Treuhänders 

kein Aussonderungsrecht hat, sondern auf die Konkursmasse angewiesen ist. Mit dem 

Erfüllen der Auflagen geht die Anzeigepflicht für den Kredit an den Endkreditnehmer vom 

Treuhänder auf den Treugeber über. Bei einer weitergehenden Haftung des durchleiten-

den Institutes, die sich nicht auf die ordnungsgemäße Verwaltung der Ausleihungen und 

die Abführung der Zins- und Tilgungszahlungen an den Treugeber beschränkt, besteht 

ein Weiterleitungskredit, der gemäß Ziffer 1.17 anzuzeigen ist.  

 

Unter die Regelungen zu Treuhandkrediten fallen auch Kredite von Förderinstituten mit 

einer Haftungsfreistellung von 100% (z.B. KfW-Schnellkredite). 

 

1.13 Verkäufe von Bilanzaktiva mit Rückgriff  

Beim Verkauf von Bilanzaktiva mit Rückgriff, bei dem das Kreditrisiko bei dem verkaufen-

den Kreditgeber verbleibt, ist der Schuldner des Vermögensgegenstandes als Kreditneh-

mer des Verkäufers anzusehen. Der Käufer hat einen Kredit an den Verkäufer anzuzei-

gen. 
 

1.14 Verwaltungskredite  

Als Verwaltungskredite gelten in fremdem Namen ausgereichte und für fremde Rechnung 

verwaltete Kredite. 

 

Der die Mittel bereitstellende Kreditgeber hat den Verwaltungskredit als einen Kredit an 

den Endkreditnehmer anzuzeigen. 

 

Die verwaltende Stelle ist weder als Kreditnehmer nach § 14 KWG noch als Kreditgeber 

anzusehen. 

 

1.15 Wechseldiskont-Sonderkredite mit Einlösungsgarantie  

Stellt ein Kreditgeber Solawechsel, Promissory Notes oder Akzepte bereit, für die ein 

anderer Kreditgeber, der die Wechsel ankauft, eine Einlösungsverpflichtung übernimmt, 

so hat der bereitstellende Kreditgeber keine Anzeige zu erstatten. 

 

Der die Wechsel ankaufende (und deren Einlösung garantierende) Kreditgeber hat einen 

Buchkredit an den Wechseleinreicher anzuzeigen. 
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1.16 Wechselkredite / Indossamentsverbindlichkeiten  

Kreditnehmer bei Wechselkrediten ist der Wechseleinreicher, wenn dieser für die Ein-

bringlichkeit der Wechselforderung haftet (§ 14 Abs. 1 Nr. 4 GroMiKV). Dagegen ist beim 

à forfait erworbenen Wechsel aufgrund der fehlenden Haftung des Einreichers der Ak-

zeptant bzw. bei Solawechseln der Aussteller als Kreditnehmer anzusehen. 
 

Kreditnehmer bei Indossamentsverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln bleibt 

der Wechseleinreicher. 

 

1.17 Weiterleitungskredite 

Kredite aus Mitteln, die dem Kreditgeber von einem anderen Kreditgeber zur Weiterlei-

tung an bestimmte Endkreditnehmer zu bestimmten Zwecken und unter bestimmten Be-

dingungen zur Verfügung gestellt worden sind, die in eigenem Namen und für eigene 

Rechnung gewährt werden und für die der weiterleitende Kreditgeber eine mehr als treu-

händerische Haftung übernommen hat (Weiterleitungskredite), sind grundsätzlich wie 

folgt anzuzeigen: 

 

Der Kreditgeber, der die Mittel dem weiterleitenden Kreditgeber zur Verfügung gestellt 

hat, hat einen Kredit an den weiterleitenden Kreditgeber anzuzeigen. 

 

Der weiterleitende Kreditgeber wiederum zeigt den Kredit an denjenigen Kreditnehmer 

an, an den er die Gelder unmittelbar ausreicht, auch wenn dieser Kreditnehmer die Mittel 

an einen Endkreditnehmer weiterleitet. 

 

Bei einem Weiterleitungskredit mit partiellem Risiko des weiterleitenden Kreditgebers gel-

ten die vorstehenden Ausführungen sowie die Ausführungen zu den Treuhandkrediten 

(Ziffer 1.12) sinngemäß mit der Maßgabe, dass nur in Höhe der übernommenen Risiko-

anteile eine Zurechnung nach der Kreditnehmereigenschaft vorzunehmen ist. 

 

Für Weiterleitungskredite von Förderinstituten sowie von Zentralkreditinstituten gelten 

hiervon abweichende Regelungen (vgl. Ziffern 1.26 und 1.27). 

 

1.18 Wertpapierdarlehensgeschäfte (Wertpapierleihgeschäfte)  

Ein Kreditgeber, der anzuzeigende Wertpapiere „verleiht“, hat zwei Kreditverhältnisse an-

zuzeigen. Einerseits ist die Forderung an den Emittenten der Wertpapiere anzuzeigen 

und andererseits ist die Forderung an den Darlehensnehmer / Entleiher zu melden. Die 

Höhe des Kredites entspricht dabei grundsätzlich dem Buchwert der dargeliehenen Wert-

papiere.  
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Sind bei einem Wertpapierdarlehensgeschäft Emittent und Darlehensnehmer identisch 

ist für die Millionenkreditmeldung nur eine Kreditmeldung auf den jeweils höheren Betrag 

abzugeben. 

 

Der Darlehensnehmer/Entleiher der Wertpapiere hat einen Kredit in Höhe des Buchwer-

tes der zur Besicherung hingegebenen Wertpapiere an den Darlehensgeber/Verleiher 

anzuzeigen. Diese Anrechnung auf das Obligo des Darlehensgebers kann unterbleiben, 

wenn der Darlehensgeber nur dann Zugriff auf die Sicherheiten hat, wenn der Darlehens-

nehmer die Wertpapiere nicht zurück überträgt.  

 

Falls der Darlehensgeber die Wertpapiere seinerseits nur darlehensweise aufgenommen 

hat, besteht für ihn nur ein Kredit an seinen Darlehensnehmer. 

 

Für die Meldung dieser Geschäfte sind die beiden neuen separaten Meldepositionen BA 

115 und 116 zu verwenden – erstmalig seit dem 31.03.2019 (vgl. Teil II Ziffer 2.2.2). 

 

1.19 Wertpapierkäufe/-verkäufe  

Der von einer Bank getätigte Wertpapierkauf ist ein Kredit an die Adresse des Wertpa-

pieremittenten, wobei der Beginn des Kreditverhältnisses auf den Zeitpunkt des Kaufver-

tragsabschlusses fällt und mit dem Verkauf endet. Es besteht kein Kredit an die Adresse 

des Verkäufers, sofern die Bank nicht in Vorleistung tritt oder sich die Vorleistung im 

Rahmen des § 20 Nr. 2 KWG hält. 

 

Der Verkauf von Wertpapieren begründet kein Kreditverhältnis gegenüber dem Kunden, 

solange die Bank nicht in Vorleistung tritt. Dies gilt auch für den Fall, dass durch die 

sofortige Buchung des Verkaufs das Kundenkonto bis zum Erfüllungstag einen Sollsaldo 

aufweist.  

 

1.20 ABS-Finanzierungen 

Erwerber von Emissionen aus ABS-Finanzierungen haben grundsätzlich den Emittenten 

der Papiere als Kreditnehmer anzuzeigen.  

Sofern im Rahmen dieser Finanzierungsform einzelne risikoseitig und haftungstechnisch 

voneinander getrennte Teilvermögen (u. a. sogenannte Compartments) gebildet werden, 

ist dieses Teilvermögen wie ein Sondervermögen zu behandeln und als Kreditnehmer 

anzuzeigen.  

Compartments sind analog der Sondervermögen nach dem KAGB zu behandeln, da sie 

materiell mit diesen vergleichbar sind. Ein jedes Compartment einer Transaktion ist als 

eigenständiger Kreditnehmer anzuzeigen, sofern nicht die Vorgaben zur Durchschau An-

wendung finden. Daneben ist § 14 Abs. 2 GroMiKV zu berücksichtigen. 
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Erfolgt die Emission der Wertpapiere unter Einbeziehung eines Co-Emittenten, welcher 

gemeinsam mit einem anderen Emittenten Wertpapiere ausgibt, ist diese Konstruktion 

als Gemeinschaftskonto anzuzeigen, da es sich hier um zwei rechtlich selbständige Ge-

sellschaften handelt. Diese Co-Emission muss zweifelsfrei durch das Emissionsprospekt 

dokumentiert sein. 

 

1.21 True Sale verkaufte Kredite  

Werden Kredite im Rahmen eines True Sales verkauft, so hat der Originator die verkauf-

ten Kredite weiterhin im Rahmen der Millionenkreditmeldung in einem gesonderten Da-

tensatz für den jeweiligen Kreditnehmer anzuzeigen. In den Betragsdatensatz sind alle in 

Bezug auf diesen verkauften Kredit relevanten Positionen zu füllen (vgl. Meldeformat BA 

Position 090). 

 

Alternativ kann der Originator im Namen der ankaufenden Zweckgesellschaft, die i. d. 

R. den Status einer Factoringgesellschaft hat, die erforderlichen Millionenkreditanzeigen 

abgeben.  

 

Sofern True Sale Transaktionen ohne Einschaltung eines SPV als Emittenten die Merk-

male einer Verbriefung i. S. Art. 4 Abs. 1 Nr. 61 CRR erfüllen, sind diese im Kreditmelde-

wesen als separater Verbriefungspool (je Forderungsverkäufer und je Zulieferer der ge-

poolten Forderungen) darzustellen: 

 

Name/Firma: „Verbriefungspool ‚abc‘ (z. B. ‚abc‘ gleich Name des Zulieferers der gepool-

ten Forderungen) – Name/Firma des Forderungsverkäufers“ 

Sitzangaben: Sitz des Forderungsverkäufers (einschl. Land und Länder-ISO-Code) 

Wirtschaftszweig: abhängig von der Art des Verbriefungspools. 

 

1.22 Schuldbeitritt, Strohmannkredite 

Ist ein Dritter einem Kreditverhältnis in der Weise beigetreten, dass der Kreditgeber auch 

von diesem Dritten unmittelbar die Erfüllung verlangen kann, so ist diese Konstellation 

anzeigetechnisch wie ein Gemeinschaftskonto zu behandeln (vgl. Regelung Teil III 2.1 

ff.). 

 

Kreditaufnahmen im eigenen Namen (Strohmann), aber für Rechnung eines Dritten (Hin-

termann) sind aufgrund des zwischen Strohmann und dem Hintermann bestehenden Auf-

tragsverhältnisses, durch das die (Mit-) Haftung des Hintermanns begründet wird, Stroh-

mannkredite. Strohmannkredite sind anzeigetechnisch wie ein Gemeinschaftskonto dar-

zustellen. Sofern der Kreditgeber zusätzlich vom Hintermann unmittelbar Erfüllung ver-

langen kann, sind auch diese Strohmanndarlehen anzeigetechnisch wie ein Gemein-

schaftskonto zu melden. 
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1.23 Kredite der AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (AKA)  

Kredite der AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH sind wie folgt anzuzeigen: 

 

Die aus der eigenen Kreditlinie (Plafond A) gewährten Kredite werden von der AKA ein-

schließlich des von der Hausbank zu übernehmenden Anteils als Kredit an den Exporteur 

angezeigt. Dieser Anteil ist von den Hausbanken nicht als ein dem Exporteur gewährter 

Kredit anzuzeigen.  

Die aus den Plafonds C und D gewährten Kredite (mit Ausnahme der sog. § 6.04-Kredite) 

sind von der AKA einschließlich des Hausbankanteils als Kredit an den ausländischen 

Kreditnehmer anzuzeigen. Die § 6.04-Kredite werden ausschließlich durch den refinan-

zierenden Konsorten bzw. Nichtkonsorten angezeigt. 

Bei der Anzeige sind die beschriebenen Regelungen zu Gemeinschaftskrediten zu be-

achten. 

 

Bei den im Rahmen des Plafond E von der AKA in eigenem Namen und im Großteil für 

Rechnung der Hausbank gewährten Kredite ist von der AKA der eigene - unter Aus-

schluss der Ausfallhaftung ausgereichte - Anteil als Kredit an den Endkreditnehmer an-

zuzeigen. Der verbleibende Anteil ist von der Hausbank als Kredit an den Endkreditneh-

mer anzuzeigen.  

 

1.24 Unternehmensanteile 

Bei Unternehmensanteilen, auch bei Anteilen an Personenhandelsgesellschaften oder 

Partnerschaften, ist als Kreditnehmer das Unternehmen anzusehen, an dem die Anteile 

gehalten werden.  

 

Gleiches gilt für Wertgarantien für Unternehmensanteile, einschließlich Anteilen an Per-

sonenhandelsgesellschaften oder Partnerschaften (vgl. § 14 Abs. 1 Nr. 5 GroMiKV). 

 

1.25 Gemeinsame Anleihen der Bundesländer 

Gemeinsame Anleihen der Bundesländer sind in Form der GbR darzustellen; die Rege-

lungen von Teil III 2.1 und 2.2 gelten entsprechend. Je vergebener ISIN ist die Anzeige 

einer GbR erforderlich. 

 

1.26 Kredite von Förderinstituten des Bundes und der Länder  

Im Rahmen der Millionenkreditmeldungen nach § 14 KWG sind die Kredite aus öffentli-

chen Fördermitteln stets als Kredit der Hausbank an den Endkreditnehmer anzuzeigen. 

Die Hausbank hat den von dem jeweiligen Förderinstitut übernommenen Haftungsanteil 

zusätzlich in der Position BA 160 unter der Summe der bewerteten Sicherheiten auszu-

weisen. Das Förderinstitut zeigt die Hausbank als Kreditnehmer an. 



Teil III Hinweise für bestimmte Kredite bzw. Kreditnehmer 

 63 

Ist bei der Kreditvergabe zwischen Förderinstitut und Hausbank ein weiteres Institut (bei-

spielsweise ein Zentralkreditinstitut, s. 1.27) als weiterleitender Kreditgeber involviert, 

zeigt das Förderinstitut das zwischengeschaltete Zentralkreditinstitut als Kreditnehmer 

an. Das Zentralkreditinstitut wiederum zeigt den weitergeleiteten Kredit unter Berücksich-

tigung des übernommenen Haftungsanteils in Pos. BA 160 an die Hausbank an. Die 

Hausbank zeigt den Kredit an den Endkreditnehmer an, ebenfalls mit Berücksichtigung 

des übernommenen Haftungsanteils.  

 

1.27 Kredite von Zentralkreditinstituten 

Für die Belange des § 14 KWG gelten die unter Ziffer 1.17 beschriebenen Regelungen 

für Weiterleitungskredite. 

 

1.28 Kreditderivate 

Kreditderivate sind Finanzinstrumente mittels deren Hilfe Sicherungsnehmer Kreditrisi-

ken, die sich aus Darlehen, Anleihen und anderen Risikoaktiva ergeben, auf als soge-

nannte Sicherungsgeber auftretende Parteien übertragen.  
 

Kreditderivate sind i.d.R. durch verschiedene Adressenausfallrisiken gekennzeichnet. 

Zum einen das aus Sicht sowohl des Sicherungsnehmers als auch aus Sicht des Siche-

rungsgebers bestehende Adressenausfallrisiko hinsichtlich des Referenzschuldners 

(Referenzaktivum), welches über § 19 Abs. 1 S 3 Nr. 14 KWG erfasst wird und nach § 

12 Abs. 1 Nr. 9 GroMiKV mit dem Kapitalbetrag zu melden ist, für den das Institut einzu-

stehen hat, oder, falls es einen solchen Kapitalbetrag nicht gibt, mit dem Buchwert.  

Zum anderen das dem Derivat gegenüber dem Sicherungsnehmer/Kontraktpartner inne-

wohnende Ausfallrisiko, welches über § 19 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 1a KWG zu erfas-

sen und gemäß § 12 Abs. 2 GroMiKV mit den Kreditäquivalenzbeträgen gemäß Art. 271 

- 293 und 299 CRR zu melden ist. Nach Art. 273 Abs. 3 bis 5 CRR kann die Bemessungs-

grundlage für das Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten unter bestimmten Vorausset-

zungen „0“ betragen. Dies betrifft insbesondere Kreditderivate, die der Absicherung von 

Anlagebuchpositionen dienen, oder verkaufte Credit Default Swaps, die bereits einer 

"Kreditrisiko-Eigenmittelanforderung für den vollen Nominalbetrag" unterliegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

db://S_472/§_19/Abs_1/Satz_3/Nr_14
db://S_472/§_19/Abs_1/Satz_1
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Schematische Darstellung der potentiellen Zahlungsflüsse 

 

Total Return Swap (TRS) 

 

 

 

Credit Default Swap (CDS) 

 

 

Credit Linked Note (CLN) 
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Berücksichtigung beim Sicherungsnehmer 

Bei CDS und TRS ist das Kreditverhältnis zum Sicherungsgeber (Risikopositionswert - 

RPW) und zum Referenzschuldner (Underlying) anzuzeigen.  

Die Emission einer Credit Linked Note stellt in diesem Zusammenhang keinen melde-

pflichtigen Tatbestand dar, da aufgrund der Vereinnahmung des Anleiheerlöses kein Ad-

ressenausfallrisiko zum Sicherungsgeber besteht; davon unberührt bleibt eine etwaige 

Meldepflicht des Referenzaktivums.  
 

Berücksichtigung beim Sicherungsgeber 

Grundsätzlich sind zwei Kreditverhältnisse - gegenüber dem sicherungsnehmenden 

Emissionsinstitut und dem Referenzschuldner (Underlying) - anzuzeigen.  

Für Credit Linked Notes oder Credit Default Swaps, bei denen sich das Referenzaktivum 

aus mehr als einem Schuldner zusammensetzt, ist neben dem Konstrukt des Kreditderi-

vates seitens des Erwerbers für jede Einzeladresse des Referenzaktivums eine Millio-

nenkreditanzeige einzureichen, sofern nicht wegen fehlender Materialität oder beim man-

datsbasierten Ansatz auf die Durchschau (vgl. 1.29) verzichtet werden kann und die En-

gagements jeweils die Meldegrenze des § 14 KWG erreichen. Dies gilt auch bei Credit 

Linked Notes als first-to-default.  

 

Grundsätzlich sind bei ITraxx-Serien die dahinterliegenden Assets bekannt, so dass nur 

wegen fehlender Materialität oder beim mandatsbasierten Ansatz auf die Durchschau 

(vgl. 1.29) verzichtet werden kann. Sofern ITraxx-Serien als Kreditnehmer zu melden 

sind, ist aus rein technischen Erwägungen eine Zusammenfassung dieser als eine Kre-

ditnehmereinheit, vergleichbar den Anteilsklassen bei Fonds, vorzunehmen, da diese das 

identische Ausfallrisiko bezeichnen. Auch hier liegt keine Beherrschung im Sinne des 

§ 19 Abs. 2 KWG vor. 
 

Ist bekannt, dass ein Kredit eines Kreditgebers A (Sicherungsnehmer) an einen Kredit-

nehmer (Schuldner des Referenzaktivums) von einem anderen Kreditgeber B (Siche-

rungsgeber) durch einen Total Return Swap, einen Credit Default Swap oder einer Credit 

Linked Note besichert, sind die Kredite wie folgt anzuzeigen: 

 
Meldeverfahren bei Kreditgeber A (Sicherungsnehmer): 
 

Der Kreditgeber A (Sicherungsnehmer) zeigt einen Kredit gegenüber dem Schuldner des 

Referenzaktivums im Meldeformat BA (Eintrag in Position 015: SA oder EA) in den Posi-

tionen 100, 110 oder 120 (falls außerbilanzielle Kredite) sowie der "nachrichtlich"-Positi-

onen 140 und 160 an. Im Format BA7 ist die Kreditgeber-ID (vgl. BA 080) des Kreditge-

bers B (Sicherungsgeber) zu vermerken. In Position 121 ist der Betrag einzusetzen, in 

dessen Höhe im Meldeformat BA angezeigte Geschäfte besichert wurden.  
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Ist das Kreditverhältnis zu Kreditgeber B (Sicherungsgeber) ebenfalls anzeigepflichtig, so 

hat Kreditgeber A im Meldeformat BA (Eintrag in Position 015: SA oder EA) in den Posi-

tionen 100, 130 und 131 (als derivatives Geschäft mit dem RPW) dieses anzuzeigen. 

 

Meldeverfahren bei Kreditgeber B (Sicherungsgeber): 
 

Der Kreditgeber B (Sicherungsgeber) zeigt einen Kredit gegenüber dem Schuldner des 

Referenzaktivums im Meldeformat BA (Eintrag in Position 015: SA oder EA) in den Posi-

tionen 100, 120/121 sowie in der „nachrichtlich“-Position 150 an. Im Format BA6 ist die 

Identifikationsnummer des Kreditgebers A (Sicherungsnehmer) zu vermerken. In Position 

121 ist die Summe der Beträge einzusetzen, für die der Kreditgeber als Sicherungsgeber 

fungiert. 

Ist das Kreditverhältnis zu Kreditgeber A (Sicherungsnehmer) ebenfalls anzeigepflichtig, 

so hat Kreditgeber B im Meldeformat BA (Eintrag in Position 015: SA oder EA) in den 

Positionen 100, 110/111 dieses anzuzeigen. 
 

Beispiel 1 - CLN: 

Der Kredit des Kreditgebers A (Sicherungsnehmer) an einen Kreditnehmer (Schuldner des Referenzakti-

vums) ist durch Kreditgeber B (Sicherungsgeber) mittels einer Credit Linked Note (im Anlagebuch bilan-

ziert) gesichert. Kreditgeber B sichert ein bilanzielles Geschäft in Höhe von 1,5 Mio. EURO ab. 

 

Anzeige des Kreditgebers A (Sicherungsnehmer) 

 

Kreditverhältnis gegenüber dem Kreditnehmer (Schuldner des Referenzaktivums): 

 

BA: Position-Nr. anzuzeigender Betrag in Tsd. EURO 

100 1.500 

110 1.500 

140 1.500 

160 1.500 

 

BA7: 080: Kreditgeber-Nr. des Kreditgebers B Bezugs Position 121: 1.500 

 

Kreditverhältnis gegenüber dem Sicherungsgeber: 

 

Kein Ausweis, da die Emission einer CLN keinen meldepflichtigen Tatbestand darstellt.  

 

Anzeige des Kreditgebers B (Sicherungsgeber): 

 

Kreditverhältnis gegenüber dem Kreditnehmer (Schuldner des Referenzaktivums): 

 

BA: Position-Nr. anzuzeigender Betrag in Tsd. EURO 

100 1.500 

120 1.500 

121 1.500 

150 1.500 

 

BA6: 080: Kreditgeber-Nr. des Kreditgebers A Bezugs Position 121: 1.500 

 
Kreditverhältnis gegenüber dem Sicherungsnehmer: 
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BA: Position-Nr. anzuzeigender Betrag in Tsd. EURO 

100 1.500 

110 1.500 

111 1.500 

 
Beispiel 2 - CDS: 

Der Kredit des Kreditgebers A (Sicherungsnehmer) an einen Kreditnehmer (Schuldner des Referenzakti-

vums) ist durch Kreditgeber B (Sicherungsgeber) mittels eines Credit Default Swaps gesichert. Kreditgeber 

B sichert ein bilanzielles Geschäft in Höhe von 1,5 Mio. EURO ab. 

 

Anzeige des Kreditgebers A (Sicherungsnehmer) 

 

Kreditverhältnis gegenüber dem Kreditnehmer (Schuldner des Referenzaktivums): 

 

BA: Position-Nr. anzuzeigender Betrag in Tsd. EURO 

100 1.500 

110 1.500 

140 1.500 

160 1.500 

 

BA7: Kreditgeber-Nr. des Kreditgebers B Bezugs Position 121: 1.500 

 

Kreditverhältnis gegenüber dem Sicherungsgeber: 
Eine Anzeige kann unterbleiben, wenn die Voraussetzungen in Art. 273 Abs. 3 CRR erfüllt werden.  

 

 

BA: Position-Nr. anzuzeigender Betrag in Tsd. EURO 

100 RPW 

130 RPW 

131 RPW 

 
Anzeige des Kreditgebers B (Sicherungsgeber): 

 

Kreditverhältnis gegenüber dem Kreditnehmer (Schuldner des Referenzaktivums): 

 

BA: Position-Nr. anzuzeigender Betrag in Tsd. EURO 

100 1.500 

120 1.500 

121 1.500 

150 1.500 

 

BA6: 080: Kreditgeber-Nr. des Kreditgebers A Bezugs Position 121: 1.500 

 
Kreditverhältnis gegenüber dem Sicherungsnehmer: 

Eine Anzeige kann gem. § 12 GroMiKV i.V.m. Art. 273 Abs. 5 CRR unterbleiben, wenn für den CDS bereits eine Kre-
ditrisiko-Eigenmittelanforderung für den vollen Nominalbetrag erfolgt. Dies ist für das außerbilanzielle Risiko gegen-
über dem Referenzschuldner regelmäßig gegeben. 

 

BA: Position-Nr. anzuzeigender Betrag in Tsd. EURO 

100 RPW 

130 RPW 

132 RPW 
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1.29 Durchschau im Rahmen der Millionenkreditmeldung 

§ 14 Abs. 1 Nr. 10 GroMiKV bestimmt, dass bei Forderungen aus Kreditderivaten der 

Kontraktpartner und die dem Kreditderivat zugrundeliegenden Referenzschuldner als 

Kreditnehmer zu melden sind; eine Zerlegung nach Art. 390 Abs. 7 und 8 CRR für Groß-

kreditzwecke ist hier irrelevant. 

§ 14 Abs. 2 GroMiKV bestimmt, dass bei Forderungen aus Geschäften im Sinne des Art. 

112 m (Verbriefungspositionen) oder des Art. 112 o (Forderungen in Form von Anteilen 

an Organismen für Gemeinsame Anlagen) der CRR oder aus anderen Geschäften, bei 

denen Forderungen aus zugrundeliegenden Vermögenswerten resultieren, das Institut 

das Geschäft als solches für die Zwecke des § 14 KWG wie einen Kreditnehmer zu mel-

den. Dies bedeutet, dass für Millionenkreditzwecke ggf. anders als im Großkreditregime 

immer die Verbriefungstransaktion, der Fonds u.a. als eigenständiger Kreditnehmer zu 

berücksichtigen und auch anzuzeigen ist.  

Nimmt das Institut die Zerlegung nach Art. 390 Abs. 7 und 8 CRR (siehe hierzu delegierte 

Verordnung (EU) Nr. 1187/2014) für Großkreditzwecke vor, hat das Institut auch die zu-

grundeliegenden Vermögenswerte zu melden. Im Rahmen dieser Anwendung ist aller-

dings bei Dachfonds auf die zusätzliche Anzeige von Zielfonds zu verzichten. In diesen 

Fällen sind, falls bis auf die unterste Ebene durchgeschaut wurde, neben dem Dachfonds 

allein die durchgeschauten Einzeladressen anzuzeigen. 

Generell gilt: Anders als im Großkreditregime sind der „unbekannte Kunde (3051185-1)“ 

und der „separate Kunde“ im Sinne der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1187/2014 im 

Millionenkreditmeldewesen nicht als Kreditnehmer zu melden. 

 

1.30 Meldungen nach § 34 Abs. 6 KAGB 

Nach § 34 Abs. 6 KAGB haben AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften, die für Rechnung 

eines AIF (Alternativen Investmentfonds) Gelddarlehen gewähren oder unverbriefte Dar-

lehensforderungen erwerben für diese AIF und diese beiden Kreditarten Millionenkredit-

meldungen abzugeben. Hierbei ist zu unterscheiden, ob Gesellschafterdarlehen an Toch-

terunternehmen oder an Dritte gewährt wurden. Gesellschafterdarlehen an Tochterunter-

nehmen des AIF sind nicht einzubeziehen, da deren Einbeziehung im Falle von zu bil-

denden Kreditnehmereinheiten zu einer Verzerrung der Verschuldungsdarstellung führen 

würde. 
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2 Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und andere Sonderformen von 

Kreditnehmern für Millionenkreditzwecke 

2.1 Gesellschaften des bürgerlichen Rechts als Gemeinschaften zur gesam-

ten Hand (Gesamthands-GbR), vergleichbare Erben- und Kontengemein-

schaften (Gemeinschaftskonten) 

Die einer Gesamthands-GbR gewährten Kredite sind, da die Gesellschafter unbe-

schränkt gesamtschuldnerisch haften, wie Kredite an jeden einzelnen Gesellschafter zu 

behandeln. Die Kredite sind deshalb bei der Prüfung, ob eine Millionenkreditanzeige zu 

erstatten ist, jeweils mit denjenigen Krediten, die den einzelnen Gesellschaftern persön-

lich oder deren Kreditnehmereinheit gewährt worden sind, sowie den Krediten, die den 

Gesellschaftern über weitere GbRs zuzurechnen sind, zusammenzurechnen. Die Kredite 

an die Gesamthands-GbR sind unter dem Namen der GbR lt. Gesellschaftsvertrag zu 

melden. Da eine GbR schriftlich oder mündlich, aber auch durch konkludentes Handeln 

geschlossen werden kann, ist ein Nachweis anhand eines Gesellschaftsvertrags ggf. 

nicht möglich. Den einzelnen Gesellschaftern darüber hinaus persönlich gewährten Kre-

dite sind unabhängig von ihrer Höhe - jedoch ohne die Hinzurechnung der Verpflichtung 

aus der Kreditvergabe an die Gesamthands-GbR - jeweils gesondert anzuzeigen.  

 

Ungeachtet der Änderungen des § 19 Abs. 2 KWG durch das CRDIV-Umsetzungsgesetz 

ändert sich die grundsätzliche Behandlung von Gebern im Hinblick auf diese Vorschrift 

nicht. In begründeten Fällen, z.B. bei einer „unternehmerisch tätigen GbR“, kann auch 

die GbR z.B. als Unternehmen im Sinne des AktG selbst Teil einer Kreditnehmereinheit 

sein.  

Indizien, die auf eine solche unternehmerische Betätigung der GbR hindeuten könnten, 

sind beispielsweise die nachfolgenden Sachverhalte:  

 

 Direkte oder indirekte Beteiligung der GbR an einer Kapital- oder Personenhandelsge-

sellschaft oder Beteiligung dieser an der GbR, 

 GbR als Holding weiterer Unternehmen 

 Besitzgesellschaft im Rahmen einer Betriebsaufspaltung 

 Beschäftigungsverhältnisse mit Arbeitnehmern, 

 Führen einer Geschäftsbezeichnung im Außenauftritt, 

 Nachhaltige Erbringung von Leistungen für Dritte gegen Entgelt, 

 die GbR ist das Organ zur Ausübung der einheitlichen Leitung im Gleichordnungskon-

zern,  

 Erstellung einer Bilanz oder einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung. 

 

Maßgeblich für die Bewertung, ob eine unternehmerisch tätige GbR vorliegt, ist die Ge-

samtbetrachtung der Indikatoren, die dem Kreditgeber aus dem gewöhnlichen Kreditpro-

zess bekannt werden. 
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Die nachstehend aufgeführten Beispiele für das Anzeigeverfahren bei Krediten an eine 

Gesamthands-GbR betreffen die Anzeigepflicht nach § 14 KWG, basieren also auf der 

Meldegrenze von 1 Mio. Euro. Es wird dabei unterstellt, dass die Kreditnehmer keiner 

Kreditnehmereinheit angehören.  

 

Beispiele: 

 

1) Der in Anspruch genommene oder sonst geschuldete Betrag der Gesamthands-GbR 

hat im Berichtszeitraum die Meldegrenze von 1,0 Mio. Euro erreicht. 

 Kredithöhe am Meldestichtag 

GbR X, Musterdorf 2.500 TEURO 

Gesellschafter A 500 TEURO persönlich gewährter Kredit  

Gesellschafter B 1.000 TEURO persönlich gewährter Kredit  

Gesellschafter C kein persönlich gewährter Kredit  

 

Folgende Anzeigen sind vom Kreditgeber einzureichen: 

 

Kreditnehmer anzuzeigender Betrag in Tsd. EURO: 

GbR X, Musterdorf *) 2.500 

A 500 

B 1.000 

 
*) Meldeformat GbR: Angabe der Stammdaten der Gesellschafter A, B und C mit Haftungsquoten 

     Ankreuzen „Zurechnung für § 14 KWG“ bei: A, B und C 

 

 

2) Der in Anspruch genommene oder sonst geschuldete Betrag der Gesamthands-GbR 
hat im Berichtszeitraum die Meldegrenze zwar nicht allein, jedoch bei jeweiliger Zu-
sammenrechnung mit dem an einen oder mehrere Gesellschafter persönlich gewähr-
ten Kredit erreicht. 

 
 Kredithöhe am Meldestichtag 
GbR X, Musterdorf 800 TEURO 
Gesellschafter A 500 TEURO persönlich gewährter Kredit 
Gesellschafter B 600 TEURO persönlich gewährter Kredit 
Gesellschafter C kein persönlich gewährter Kredit 

 
Folgende Anzeigen sind vom Kreditgeber einzureichen: 
 
Kreditnehmer 

 
anzuzeigender Betrag in Tsd. EURO: 

GbR X, Musterdorf *) 800 
A 500 
B 600 

 
*) Meldeformat GbR: Angabe der Stammdaten der Gesellschafter A, B und C mit Haftungsquoten 

     Ankreuzen „Zurechnung für § 14 KWG“ bei:  A und B 
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Die Gesamthands-GbR und jeder Gesellschafter erhalten eine eigene Kreditnehmer-

Nummer. Bei der Gesamtverschuldung der einzelnen Gesellschafter der Gesamthands-

GbR wird in der Benachrichtigung nach § 14 Abs. 2 und 3 KWG auf die Einbeziehung der 

Verschuldung der Gesamthands-GbR durch den Hinweis "darunter als Gesamtschuld-

ner" unter Angabe des entsprechenden Betrages aufmerksam gemacht. 

 

Gehört eine Gesamthands-GbR einer Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG an, 

wird in der Benachrichtigung über die Verschuldung der Kreditnehmereinheit der Hinweis 

"darunter Kredite an ges. GbR" (ges. = gesamtschuldnerisch) ergänzt. Gehören alle Ge-

sellschafter einer GbR sowie die GbR selbst derselben Kreditnehmereinheit an, d.h. es 

haftet kein weiterer Gesellschafter außerhalb dieser Kreditnehmereinheit für den Kredit 

an die GbR, entfällt in der Benachrichtigung über die Verschuldung der Kreditnehmerein-

heit der Hinweis "darunter als Gesamtschuldner". 
 

Die vorstehenden Regelungen gelten für Kredite von Arbeitsgemeinschaften und Erben-

gemeinschaften sowie für Kredite von Gemeinschaftskonten entsprechend. 

 

Sofern ein Kreditgeber allein die Änderung der Melderelevanz oder die Änderung der 

Quote mitteilen möchte, reicht die Einreichung der Anlage GbR aus. Eine zusätzliche 

Einzelanzeige ist in diesem Fall nicht erforderlich. Diese Regelung gilt auch für den Ab-

schnitt 2.2.  

 

 

2.2 Gesellschaften des bürgerlichen Rechts mit persönlicher Haftungsbe-

schränkung der Gesellschafter (Quoten-GbR), vergleichbare Partenreede-

reien 

Bei einer Quoten-GbR ist die persönliche Haftung der Gesellschafter für die Verbindlich-

keiten der Gesellschaft gegenüber dem Kreditgeber auf Grund einer entsprechenden 

Vereinbarung im Kreditvertrag (z. B. ausdrücklicher Verweis im Kreditvertrag auf GbR-

Vertrag) auf eine Quote beschränkt. Auf der Anlage GbR sind grundsätzlich die Stamm-

daten aller Gesellschafter anzugeben. Auch eine Quoten-GbR kann Teil einer Kreditneh-

mereinheit sein, sofern die unter Abschnitt 2.1 aufgeführten Voraussetzungen (unterneh-

merisch tätige GbR und Vorliegen eines Tatbestands nach § 19 Abs. 2 KWG) gegeben 

sind. Es ist in jedem Fall zu prüfen, ob eine Kreditnehmereinheit zu bilden ist. Insbeson-

dere in den Fällen, in denen ein Gesellschafter mit einer Quote von 50 % oder mehr für 

die Schulden der GbR haftet, sind zwingend Angaben darüber zu machen, ob dieser 

Gesellschafter auch mit 50 % oder mehr am Vermögen der GbR beteiligt ist oder in sons-

tiger Weise beherrschenden Einfluss auf die GbR ausübt oder ausüben kann (vgl. auch 

Abschnitt 2.1). 

 

Eine Anzeige für die Quoten-GbR ist dann abzugeben, wenn die Quoten-GbR entweder 

selbst oder im Falle der Einbindung der Quoten-GbR in eine Kreditnehmereinheit diese 
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die Meldegrenze erreicht oder überschritten hat oder wenn der Anteil mindestens eines 

Gesellschafters an der Verschuldung der Quoten-GbR zusammen mit seiner persönli-

chen Verschuldung bzw. der Verschuldung seiner Kreditnehmereinheit die Meldegrenze 

im Berichtszeitraum erreicht oder überschritten hat. Auch in diesem Fall sind auf der An-

lage GbR die Stammdaten aller Gesellschafter anzugeben. Ausgehend vom quotalen 

Haftungsanteil des einzelnen Gesellschafters muss ermittelt werden, welcher Gesell-

schafter bei Zusammenrechnung des quotalen Haftungsanteiles mit seiner persönlichen 

Verschuldung bzw. seiner eigenen Kreditnehmereinheit die Meldegrenze erreicht hat, um 

so die Melderelevanz des einzelnen Gesellschafters anzeigen zu können. Zur Angabe 

dieser Informationen ist das Meldeformat GbR zu verwenden. Dabei ist bei allen Partnern 

die Quote in v.H. anzugeben. Entsprechend dieser Angaben erfolgt die Zurechnung der 

GbR-Verschuldung auf die zu meldenden Gesellschafter und die Steuerung der Rück-

meldung nach § 14 Abs. 2 und 3 KWG. Die persönliche Verschuldung der anzuzeigenden 

Partner ist auf einer auf den jeweiligen Partner lautenden separaten Betragsdatenan-

zeige zu melden.  

 

Bei persönlicher Haftung der Mitreeder einer Partenreederei für deren Kreditaufnahme 

bemisst sich die persönliche Haftung der Mitreeder nach der Höhe ihres Geschäftsanteils 

(Schiffspart). Kreditvergaben an solche Partenreedereien sind daher entsprechend den 

Regelungen für die Quoten-GbR anzuzeigen. 

 

Bei der Gesamtverschuldung der einzelnen Gesellschafter der Quoten-GbR wird in der 

Benachrichtigung nach § 14 Abs. 2 und 3 KWG auf die Einbeziehung der Verschuldung 

der Quoten-GbR durch den Hinweis "darunter Kredite von Quoten-GbRs" unter Angabe 

des entsprechenden Betrages aufmerksam gemacht. Dabei kann es in den Beträgen zu 

Rundungsdifferenzen kommen. 

 

2.3 Gesellschaften des bürgerlichen Rechts ohne persönliche Haftung der 

Gesellschafter, vergleichbare Partenreedereien  

Ist die Haftung der GbR-Gesellschafter gegenüber dem Kreditgeber auf Grund einer ent-

sprechenden Vereinbarung im Kreditvertrag auf das Gesamthandsvermögen beschränkt 

(GbR mbH) und besteht keine Nachschusspflicht der einzelnen Gesellschafter, so ist die 

Verschuldung der GbR, falls die Meldegrenze erreicht oder überschritten wurde, allein 

als Kredit an die GbR anzuzeigen. Eine Zusammenfassung mit den Krediten, die den 

Gesellschaftern der GbR jeweils persönlich gewährt worden sind, erfolgt nicht. In diesem 

Falle wird die GbR wie eine Kapitalgesellschaft behandelt, so dass beispielsweise dann, 

wenn mindestens die Hälfte der Einlagen in den Händen eines Gesellschafters liegt, nach 

§ 19 Abs. 2 KWG eine Kreditnehmereinheit zwischen der GbR mbH und diesem Gesell-

schafter zu bilden ist. Auf die fehlende persönliche Haftung der Gesellschafter ist in den 

Anzeigen hinzuweisen. 

Sofern für Kredite an eine GbR mbH im Kreditvertrag die gesamtschuldnerische Haftung 

eines oder mehrerer Gesellschafter vereinbart wurde, ist dieses Kreditverhältnis in Form 
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eines Gemeinschaftskontos aus der GbR mbH und dem / den unbeschränkt haftenden 

Partnern anzuzeigen. 

 

Die o.a. Ausführungen gelten ferner, wenn die Mitreeder (Teilhaber der Partenreede-

reien) die persönliche Haftung ausgeschlossen haben und eine Nachschussverpflichtung 

zur Abdeckung von Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen der Reederei nicht besteht. 
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Teil IV Regelungen für die elektronische Einreichung der Groß- und 

Millionenkreditbetragsdaten  

1 Grundsatz 

Die Deutsche Bundesbank sieht in der elektronischen Einreichung bankaufsichtlicher 

Meldungen durch die anzeigepflichtigen Kreditgeber eine Möglichkeit, die Abgabe der 

Groß- und Millionenkreditanzeigen nach Art. 394 CRR und § 14 KWG sowohl für die Kre-

ditgeber als auch für die Deutsche Bundesbank zu vereinfachen und zu beschleunigen. 

Unter elektronischer Einreichung soll im Folgenden die Einreichung der Betragsdaten von 

Groß- und Millionenkreditanzeigen als Datei-Upload über das ExtraNet der Deutschen 

Bundesbank verstanden werden. Zwar erfüllt auch die Einreichung der Betragsdaten über 

die Erfassungsplattformen der Millionenkreditanzeigen die Anforderung der papierlosen 

Einreichung der Betragsdaten gemäß § 17 GroMiKV, jedoch gilt diese Einreichungsform 

nicht als elektronische Einreichung im engeren Sinne. Teilnehmer an der elektronischen 

Einreichung bankaufsichtlicher Meldungen können entweder die anzeigepflichtigen Insti-

tute selbst oder deren IT-Dienstleister sein.  

 

2 Hinweise zur Anzeigendatei des Millionenkreditmeldewesens 

2.1 Sammel- und Einzelanzeigen 

Die Kreditgeber haben alle anzuzeigenden Kreditnehmer mit den Millionenkreditbeträgen 

in der Anzeigendatei an die Deutsche Bundesbank zu melden. Die Anzeigendatei bein-

haltet sowohl die Betragsdaten der Sammelanzeigen (Meldeformat SA) als auch die der 

Einzelanzeigen (Meldeformat EA). Die Datensätze der Einzelanzeigen sind mit einer lau-

fenden Nummer in der Position 060 des Meldeformates BA anzulegen. Darüber hinaus 

hat der Kreditgeber nur die Stammdatenanzeigen - Meldeformat EA – einschließlich 

eventuell erforderlicher Anlagen GbR und/oder MKNE auszudrucken (siehe Teil I. Ziffer 

6.3.3 und 6.3.4) und auf dem üblichen Einreichungsweg vorzulegen. Bei dem Ausdruck 

der Stammdatenanzeigen mit Meldeformat EA ist die laufende Nummer in das dafür vor-

gesehene Feld auf dem jeweiligen Meldeformat einzutragen. In der Anzeigendatei ist ein 

Summensatz BAS mit den Gesamtsummen der Kreditgewährung nach § 14 KWG und 

ggfs. die Summensätze BAS6 und BAS7 aufzunehmen. Im Summensatz BAS müssen 

auch Angaben (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zu den für die Meldungen zu-

ständigen Sachbearbeitern/innen gemacht werden. 

 

Kreditnehmer, deren anzeigepflichtige Kredite - auch unter Berücksichtigung ihrer Kredit-

nehmereinheiten - während des Berichtszeitraumes unter der maßgeblichen Melde-

grenze des § 14 KWG geblieben sind, dürfen nicht angezeigt werden. 
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Bei Kreditnehmern, deren anzeigepflichtige Kredite zwar im Berichtszeitraum die maß-

gebliche Meldegrenze nach § 14 KWG erreicht hatten, jedoch bis zum Meldestichtag 

vollständig zurückgeführt wurden, sind die entsprechenden Betragsfelder in dem Daten-

satz der Anzeigendatei aufzuführen und mit dem Wert „0“ zu belegen.   

 

Erstmals zu meldende Kreditnehmer oder wieder zu meldende Kreditnehmer, die im vor-

hergehenden Berichtszeitraum nicht meldepflichtig waren, können als Sammelanzeigen-

datensatz gemeldet werden, wenn sich der Kreditgeber zuvor mit Hilfe der Stammdaten-

suchmaschine für Kreditnehmer nach Art. 394 CRR und § 14 KWG davon überzeugt hat, 

dass die bei der Deutschen Bundesbank gespeicherten Stammdaten der Kreditnehmer 

zutreffend sind und die Kreditnehmer als aktive Kreditnehmer geführt werden. 

 

Sofern das Groß- und/oder das Millionenkreditmeldewesen über einen IT-Dienstleister 

mit der Deutschen Bundesbank abgewickelt wird, ist von dem Dienstleister eine zusam-

mengefasste Anzeigendatei, die die Meldedaten aller angeschlossenen meldepflichtigen 

Unternehmen enthält, einzureichen. 

 

2.2 Aufbau der Millionenkredit-Anzeigedatei 

Die Anzeigedatei ist im XML-Format zu erstellen. Die entsprechende Dateibeschreibung 

ist auf der Homepage der Deutschen Bundesbank unter der Adresse https://www.bun-

desbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/formate-xbrl-und-xml- veröffentlicht. 

Unter dieser Adresse sind auch die Plausibilitätsprüfungen, die von den Einreichern vor 

Einreichung der Datei zu prüfen sind, eingestellt. Die Datei ist in gezippter Form einzu-

reichen. Der Dateiname muss der Dateinamenskonvention entsprechen, die ebenfalls auf 

der Homepage veröffentlicht ist unter der Adresse: 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-finrep 

 

Jeder Einzelkredit wird in einem Datensatz des Meldeformates BA dargestellt. Der Sum-

mensatz BAS gibt die Gesamtsummen der anzuzeigenden Kredite nach § 14 KWG wie-

der. 

 

Zur Vermeidung eines überhöhten Verschuldungsausweises durch Doppelerfassungen 

werden bei den Anzeigen der Millionenkredite für einige Geschäfte (siehe Ziffer 2.3) zu-

sätzliche Datensätze der Meldeformate BA6 und BA7 gebildet, deren Summe in den 

Summensätzen BAS6 und BAS7 mitzuteilen ist. 

 

 

 

 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/formate-xbrl-und-xml-
https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/formate-xbrl-und-xml-
https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-finrep
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2.3 Bürgschaften, Rückbürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistun-

gen sowie die Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde 

Verbindlichkeiten 

Bei den Anzeigen der Millionenkredite sind Bürgschaften, Rückbürgschaften, Garantien 

und sonstige Gewährleistungen sowie die Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten 

für fremde Verbindlichkeiten in der Anzeigendatei wie folgt darzustellen: 

 

a) Sicherungsgeber: 

 

 Der Sicherungsgeber berücksichtigt die Bürgschaften etc. bei der Anzeige der Ver-

schuldung des Kreditnehmers in den Positionen 100, 120, 121, 122, 123 des Melde-

formates BA. Darüber hinaus ist die gegenüber einem anderen anzeigepflichtigen Kre-

ditgeber für diesen Kreditnehmer gewährte Bürgschaft etc. als Meldeformat BA6 an-

zuzeigen. Ergibt sich, dass der Sicherungsgeber für denselben Kreditnehmer Bürg-

schaften etc. gegenüber mehreren Kreditgebern übernommen hat, so sind dement-

sprechend viele Meldeformate BA6 zu erstellen. In den zu erstellenden Meldeformaten 

BA6 ist in Position POS080 die jeweilige Kreditgeber-Identifikationsnummer des besi-

cherten Kreditgebers aufzunehmen. 

 

b) besicherter Kreditgeber: 

 

 Der besicherte Kreditgeber zeigt den Kredit an einen Millionenkreditnehmer mit einem 

Datensatz des Meldeformates BA in den Positionen 100, 110, 120, und/oder 130 sowie 

in den Betragsfeldern der entsprechenden darunter-Positionen an. Darüber hinaus ist 

der von einem anderen anzeigepflichtigen Kreditgeber besicherte Kreditbetrag mit ei-

nem Meldeformat BA7 in den Positionen 121, 122 und 123 anzuzeigen. Wird der an-

gezeigte Kredit von mehreren anzeigepflichtigen Kreditgebern besichert, so ist für je-

den sichernden Kreditgeber ein separates Meldeformat BA7 zu erstellen. In das zu 

erstellende Meldeformat BA7 sind die jeweiligen Kreditgeber-Identifikationsnummern 

der besichernden Kreditgeber aufzunehmen. 

 

Die o. g. Ausführungen gelten für Gemeinschaftskredite einschließlich Aval-Gemein-

schaftskredite entsprechend, soweit die Kreditmittel allein vom Konsortialführer zur Ver-

fügung gestellt werden bzw. er nach außen als Alleinbürge auftritt. 

 

2.4 Anzahl der Datensätze 

2.4.1 Meldeformat BA  

Pro Kreditgeber/Filiale/Kreditnehmer gibt es maximal einen Kreditnehmersatz des Mel-

deformates BA.  
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2.4.2 Meldeformate BA6 und BA7 

Für die Beträge, die der gewährleistende oder akzeptierende Kreditgeber anzeigt (Mel-

deformat BA6) oder die der besicherte Kreditgeber anzeigt (Meldeformat BA7), ist je 

Bürgschaftsgeber ein Datensatz des Meldeformates BA6 oder BA7 erforderlich. Es sind 

demnach pro Kreditgeber/Filiale/Kreditnehmer mehrere Datensätze der Meldeformate 

BA6 oder BA7 mit unterschiedlichen Bürgschaftsgeber-Identifikationsnummern möglich. 

 

2.4.3 Summensätze BAS, BAS6 und BAS7 

Für die Betragssummen der Datensätze der Meldeformate BA ist ein Summensatz BAS 

zu erstellen. Für die Summen der Datensätze der Meldeformate BA6 und BA7 ist jeweils 

ein Summensatz BAS6 und ein Summensatz BAS7 anzuzeigen. 

 

2.5 Organisatorische Hinweise 

2.5.1 Service-Felder  

Für die Weiterverarbeitung der Anzeigendatei der Rückmeldung beim elektronischen Ein-

reicher stehen im Satzaufbau zwei Service-Felder (Filiale, Zusatzangabe) zur Verfügung, 

die im Falle der Nutzung bereits in der Anzeigendatei des Kreditgebers belegt sein müs-

sen. Die Deutsche Bundesbank liefert diese Angaben dann unverändert in der Anzeigen-

datei der Rückmeldung (siehe Ziffer 3.2) zurück. 

 

Durch unterschiedliche Angaben im Feld "Filiale" kann ein Kredit pro Kreditnehmer in 

mehrere Teile auf gesplittet werden. Anhand dieses Datenfeldes wird dem Einreicher 

elektronischer Meldungen die Erstellung z.B. individueller Benachrichtigungen für jede 

einzelne Filiale mit deren Kreditnehmern ermöglicht. 

 

Bei Belegung des Datenfeldes "Zusatzangabe" mit einer internen Identifikation (z.B. Kun-

den- oder Konto-Nummer) lässt sich die Zuordnung zu eigenen Datenbeständen des Ein-

reichers elektronischer Meldungen herstellen. 

 

2.5.2 „Laufende Nummer“ als Pflichtfeld zur Zuordnung der Einzelanzeigen 

Für die laufenden Nummern der Stammdatenanzeigen EA sind auf den Meldeformaten 

separate Felder zur Eintragung vorgesehen. In den zugehörigen Betragsdatensätzen der 

Meldeformate EA ist die laufende Nummer in das Feld 060 Laufende Nummer der EA 

einzustellen. Die laufende Nummer dient der Zuordnung des Betragsdatensatzes zu dem 

Stammdatenmeldeformat und ist daher ein Pflichtfeld. 

 

Die laufende Nummer ist in einer Meldeperiode innerhalb eines Kreditgebers eindeutig. 

Die zu einem Meldeformat BA gehörigen Datensätze der Meldeformate BA6 und BA7 
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müssen dieselbe laufende Nummer wie das zugehörige Format BA tragen. Wird von dem 

Einreicher zu einer Stammdatenanzeige EA eine Anlage GbR oder MKNE in Papierform 

eingereicht, so ist auf den Anlagen dieselbe laufende Nummer wie auf der Stammdaten-

anzeige anzugeben.  

 

3 Hinweise zur Rückmeldung des Millionenkreditmeldewesens 

Die Deutsche Bundesbank stellt den an der elektronischen Einreichung teilnehmenden 

Kreditgebern elektronische Rückmeldungen mit maximal acht gezippten Dateien zum 

Datei-Download im ExtraNet der Deutschen Bundesbank zur Verfügung. Die Beschrei-

bung der Dateien ist auf der Homepage der Deutschen Bundesbank unter der Adresse 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/formate-xbrl-und-

xml- veröffentlicht. 

 

Sofern das Millionenkreditmeldewesen über einen IT-Dienstleister mit der Deutschen 

Bundesbank abgewickelt wird, stellt die Deutsche Bundesbank dem Dienstleister zusam-

mengefasste Rückmeldedateien zur Verfügung, die jeweils die Daten aller angeschlos-

senen meldepflichtigen Unternehmen enthalten. 

 

3.1 Benachrichtigung nach § 14 Abs. 2 und 3 KWG 

Die erste Datei der Rückmeldung enthält die Daten der Benachrichtigung nach § 14 

Abs. 2 und 3 KWG. Die Dateibezeichnung lautet MIO.B.xxxxxxx.jhmmtt.hhmmss.xml, 

wobei xxxxxxx für die Kreditgebernummer des Empfängers steht. 

 

3.2 Eigene Anzeigen 

Die zweite Datei beinhaltet die Datensätze aller eingereichten Anzeigen. Änderungen zu 

den angezeigten Kreditgeber-, Kreditnehmer-, Kreditnehmereinheit- oder Bürgschaftsge-

ber-Nummern in der aktuell zurückgemeldeten Meldeperiode sind festgehalten. Es wird 

ggfs. darauf hingewiesen, ob diese Identifikationsnummern in der nächsten Meldeperiode 

noch benutzt werden dürfen. Außerdem ist dargestellt, inwieweit sich die Zuordnung der 

Kreditnehmer zu einer Kreditnehmereinheit für die nächste Meldeperiode verändert hat. 

Die Einzelanzeigen sind um Kreditnehmer- und Kreditnehmereinheit-Nummern ergänzt. 

Diese Informationen sind von dem Kreditgeber als Grundlage für die Anzeigendatei der 

nächsten Meldeperiode zu nutzen. Der Dateiname lautet 

MIO.A.xxxxxxx.jhjjmmtt.hhmmss.xml. 

 

3.3 KNE-Spiegel  

Die dritte Datei enthält die Konzernspiegel derjenigen Kreditnehmereinheiten, an die der 

betreffende Kreditgeber im Berichtszeitraum Millionenkredite gewährt hat. Ferner sind die 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/formate-xbrl-und-xml-
https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/formate-xbrl-und-xml-
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selbst angezeigten, konzernungebundenen Kreditnehmer enthalten. Durch die Übermitt-

lung des Konzernspiegels wird den anzeigepflichtigen Kreditgebern die gemäß § 19 

Abs. 2 KWG erforderliche Zuordnung neu anzuzeigender Kreditnehmer sowie die Über-

prüfung der korrekten Zuordnung bereits gemeldeter Kreditnehmer erleichtert. Die Datei 

ist mit MIO.K.xxxxxxx.jhjjmmtt.hhmmss.xml bezeichnet. 

 

3.4 Kreditgeberverzeichnis 

Dem Kreditgeberverzeichnis können u.a. die jeweils gültigen Kreditgeber-Identifikations-

nummern für die Angaben in den Bürgschafts- und Rückbürgschaftsverhältnissen etc. 

(Meldeformate BA6 und BA7) entnommen werden. Der Name des Kreditgeberverzeich-

nisses lautet MIO.G.xxxxxxx.jhjjmmtt.hhmmss.xml. 

 

3.5 Druckaufbereitete Listen  

Die fünfte Datei enthält die Benachrichtigung nach § 14 Abs. 2 und 3 KWG, ggf. auch auf 

konsolidierter Basis und eine Länderverschuldungsliste im pdf-Format. Jede Liste wird in 

einem separaten pdf-Dokument bereitgestellt. Die Dokumente werden je Empfänger zu 

einem gemeinsamen zip-Archiv mit dem Namen MIO.D.xxxxxxx.jhmmtt.hhmmss.zip zu-

sammengefasst. Die Listen in dem Archiv tragen die Dateikennungen BENA, BENA-

KONS und BENALAND. 
 

3.6 Druckaufbereitete Listen konventionelle gruppenangehörige Unternehmen  

Sofern einem übergeordneten Unternehmen die Rückmeldung für gruppenangehörige 

Unternehmen, die die Anzeigen über die Erfassungsplattform des Millionenkreditmelde-

wesens einreichen, zusteht, wird eine sechste Datei erzeugt. Sie enthält die unter 3.5 

genannten druckaufbereiteten Listen für diese gruppenangehörigen Unternehmen. Das 

zip-Archiv trägt hier den Namen MIO.DK.xxxxxxx.jhmmtt.hhmmss.zip. 

 

3.7 Ausfallwahrscheinlichkeiten 

In der Datei Ausfallwahrscheinlichkeiten wird für die angezeigten Millionenkreditnehmer 

der Median und die Bandbreite der von allen Millionenkreditgebern gemeldeten Ausfall-

wahrscheinlichkeiten zurückgemeldet. Für die Rückmeldung des Medians (mittlerer Wert 

einer Wertereihe) ist dabei Voraussetzung, dass von mindestens drei Kreditgebern An-

gaben zur Ausfallwahrscheinlichkeit des Kreditnehmers vorliegen. Die Bandbreite der 

Ausfallwahrscheinlichkeiten wird als Differenz zwischen dem Maximum und dem Mini-

mum der gemeldeten Ausfallwahrscheinlichkeiten zurückgemeldet, wenn für einen Milli-

onenkreditnehmer mindestens vier Angaben vorliegen. 

Diese Datei erhalten nur inländische Institute, die Ihre Kredite nach dem IRB-Ansatz be-

werten und dementsprechend eine Ausfallwahrscheinlichkeit für Ihre Kreditnehmer mel-
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den. Weitere Voraussetzung für die Bereitstellung der Datei ist die Einreichung der Milli-

onenkreditanzeigen als Datei-Upload über das ExtraNet der Deutschen Bundesbank in 

Form von XML-Dateien.  

 

Der Dateiname lautet MIO.P.xxxxxxx.jhmmtt.hhmmss.xml. 

 

3.8 Stammdatenrückmeldung 

Die Stammdatenrückmeldung enthält den aktuellen und den zukünftigen bei der Deut-

schen Bundesbank gespeicherten Stammdaten-Stand aller angezeigten Millionenkredit-

nehmer sowie sämtlicher Töchter aller kreditierten Kreditnehmereinheiten und aller Part-

ner aller kreditierten Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Im Anzeigenteil der Stammda-

tenrückmeldung werden die auf die eingereichten Meldeformate STA vergebenen Kredit-

nehmernummern mitgeteilt.  

 

Sie wird als einzige Rückmeldedatei im Format XBRL zur Verfügung gestellt. Je zurück-

gemeldeten Stammdatensatz wird eine Datei mit dem Namen 

STA.S.xxxxxxx.jhjjmmtt.hhmmss.yyyyyyy.xbrl erzeugt, wobei yyyyyyy für die Kreditneh-

mernummer steht. Diese Dateien werden je Kreditgeber in einem zip-Archiv mit dem Na-

men STA.S.xxxxxxx.jhjjmmtt.hhmmss.zip zusammengefasst.  

 

Die einzelnen Stammdaten-Rückmeldedateien im XBRL-Format werden zusammenge-

fasst in einem kreditgeberbezogenen ZIP-Archiv bereitgestellt. Zur Vermeidung von 

Problemen mit der Dateigröße wird das kreditgeberbezogene ZIP-Archiv der Stammda-

ten-Rückmeldedateien bei mehr als 100.000 Stammdatendateien oder einer gezippten 

Größe von mehr als 350 GB auf mehrere kreditgeberbezogene ZIP-Archive aufgeteilt. 

 

Für IT-Dienstleister, die die Rückmeldedaten für mehrere Kreditgeber erhalten, werden 

diese zip-Archive in einem weiteren übergeordneten zip-Archiv zusammengefasst aus-

geliefert. 

Der Dateiname lautet STA.S.xxxxxxx.jhjjmmtt.hhmmss.zip bzw. im Fall der Aufteilung 

STA.S.xxxxxxx. jhjjmmtt.hhmmss.nnn_xxx.zip. 

 

3.9 Hinweise zu den Indikatoren der Benachrichtigungsdatei 

Die Benachrichtigung nach § 14 Abs. 2 und 3 KWG wird von der Deutschen Bundesbank 

ausschließlich elektronisch zur Verfügung gestellt. Das Ausdrucken der Benachrichtigung 

wird mit Hilfe der Datei druckaufbereitete Listen ermöglicht. 

 

Ferner werden in der Benachrichtigungsdatei Datensätze über die Gesamtverschuldung 

der Kreditnehmereinheiten und der Kreditnehmer zurückgemeldet. Dabei können bei den 
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Datensätzen KN-Verschuldung und KNE-Verschuldung verschiedene Indikatoren ge-

setzt sein, die folgende Bedeutung haben: 

 

3.9.1 Gesellschaften des bürgerlichen Rechts (POS0020 IK-GBR) 

Positions-

inhalt 

Bedeutung 

0 Es handelt sich um eine Kreditnehmerverschuldung ohne Kumulation aus 

Krediten an Gesellschaften des bürgerlichen Rechts. 

1 Die Kreditnehmerverschuldung beinhaltet auch Kredite an Gesellschaften 

des bürgerlichen Rechts. 

2 Hierbei handelt es sich um Informationssätze, die die Verschuldungen resul-

tierend aus Krediten an Gesellschaften des bürgerlichen Rechts zum Aus-

druck bringen, damit die Gesamtverschuldungsbilder nicht verzerrt werden. 

Bei der Kreditnehmerverschuldung sind so viele Sätze vorhanden, wie Ge-

sellschaften des bürgerlichen Rechts von dem jeweiligen Kreditgeber ange-

zeigt wurden, wobei im Feld „GbR-Nummer“ (POS0055) die Kreditnehmer-

Nummer der angezeigten Gesellschaft bürgerlichen Rechts gespeichert ist; 

bei der Kreditnehmereinheit-Verschuldung ist nur ein Datensatz vorhanden. 

Als Hinweis auf die Verschuldungen, die aus Krediten an Gesellschaften 

bürgerlichen Rechts resultieren, enthalten die Datensätze im Feld „KURZ-

TEXT“ (POS0060) den Eintrag „DARUNTER ALS GESAMTSCHULDNER“.  

3 Dieser Datensatz gibt Auskunft über die in der Kreditnehmereinheit-Ver-

schuldung enthaltenen Kredite an eine Gesamthands-GbR, wenn die GbR 

ebenfalls dieser Kreditnehmereinheit angehört. Der zugehörige „KURZ-

TEXT“ (POS0060) lautet „DARUNTER KREDITE AN GES. GBR“. 

4 Diese Informationssätze weisen mit dem „KURZTEXT“ „DARUNTER KRE-

DITE VON QUOTEN-GBRS“ den Anteil an der Gesamtverschuldung aus, 

der einem Kreditnehmer oder der Kreditnehmereinheit, zu der der Kreditneh-

mer gehört, aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Quoten-

GbRs quotal zugerechnet wird. Bei der Kreditnehmerverschuldung enthält 

das Feld „GbR-Nummer“ (POS0055) die Kreditnehmer-Nummer der vom 

Kreditgeber angezeigten Quoten-GbR, wobei so viele Datensätze vorhan-

den sind, wie Quoten-GbRs angezeigt wurden. 

 

3.9.2 Interne Verschuldung (POS0021 IK-INTV)  

Dieser Indikator wird nur bei Kreditnehmereinheit-Verschuldungen angezeigt und hat den 

Wert "1", wenn die interne Verschuldung abgesetzt wurde, sonst den Wert "0". 
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Der Indikator mit dem Wert "1" bedeutet, dass in der Gesamtverschuldung der Kreditneh-

mereinheit jene Kredite nicht enthalten sind, die von Kreditgebern, die dieser Kreditneh-

mereinheit angehören, gewährt wurden. 

 

3.9.3 Rückbürgschaft (POS0022 IK-RUECK) 

Von der Gesamtverschuldung des Kreditnehmers werden die doppelt erfassten Beträge 

(mit BA6 / BA7 angezeigte Bürgschaften bzw. Rückbürgschaften etc.) abgesetzt. Die ef-

fektive Verschuldung wird in der Benachrichtigungsdatei mitgeteilt und ist mit dem Wert 

"1" gekennzeichnet. Der Indikator mit dem Wert "0" bedeutet, dass keine (Rück-) Bürg-

schaften vorliegen. 

 

3.9.4 Mehrfache Konzernbindung (POS0050 IK-MF)  

Wird ein Kreditnehmer mehreren Kreditnehmereinheiten zugeordnet, so ist die Kreditneh-

merverschuldung unter dem gemeldeten Konzern im Feld "IK-MF" mit "1" und derselbe 

Kreditnehmer unter allen weiteren Konzernen mit "2" bezeichnet. 

 

3.9.5 Quotale Haftungsbeschränkung/Haftungsausschluss eines persönlich 

haftenden Gesellschafters einer Personenhandelsgesellschaft (POS0040 

IK-NQH)  

 

 

Feldinhalt Bedeutung 

0 Der Datensatz enthält die Verschuldung der Kreditnehmereinheit eines per-

sönlich haftenden Gesellschafters einer Personenhandelsgesellschaft. Da-

bei wurde die Verschuldung der Personenhandelsgesellschaft in voller Höhe 

berücksichtigt, obwohl der persönlich haftende Gesellschafter aufgrund ei-

ner vertraglichen Vereinbarung dem Kreditgeber für die Verbindlichkeiten 

der Gesellschaft evtl. nur quotal beschränkt haftet oder die Haftung ausge-

schlossen hat. 

1 Dieser Datensatz enthält die Verschuldung der Kreditnehmereinheit des per-

sönlich haftenden Gesellschafters einer Personenhandelsgesellschaft unter 

Berücksichtigung einer evtl. quotal beschränkten Haftung oder eines evtl. 

Haftungsausschlusses durch den persönlich haftenden Gesellschafter bei 

bestimmten Personenhandelsgesellschaften. Auf die Berücksichtigung der 

Haftungsbeschränkung bzw. des Haftungsausschlusses bei der Ermittlung 

der Konzernverschuldung weist auch der „KURZTEXT“ „VERSCHULDUNG 

DER GRUPPE NACH QUOTALER BEREINIGUNG“ hin. 
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4 Hinweise zum Großkreditmeldewesen  

4.1 Anzeigendatei des Großkreditmeldewesens 

Die Anzeigendatei ist im XBRL-Format zu erstellen. Die entsprechende Taxonomie ist 

auf der Homepage der Deutschen Bundesbank unter der Adresse https://www.bundes-

bank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-finrep verfügbar. Sie umfasst die 

jeweils von der EBA vorgegebene Taxonomie ergänzt um einen nationalen Header. Unter 

dieser Adresse sind auch weitere Informationen zum Großkreditmeldewesen abgelegt, 

insbesondere die Aufstellung der national ergänzten Großkredit-Plausibilitätsprüfungen, 

die von den Einreichern vor Einreichung der Datei zu prüfen sind. Die Datei ist in gezipp-

ter Form einzureichen. Der Dateiname muss der Dateinamenskonvention entsprechen, 

die ebenfalls an dieser Stelle auf der Homepage veröffentlicht ist. 

 

4.2 Stammdatenrückmeldung des Großkreditmeldewesens 

Die Stammdatenrückmeldung ist die einzige Datei, die im Großkreditmeldewesen von der 

Bundesbank zur Verfügung gestellt wird. Sie enthält den aktuellen und den zukünftigen 

bei der Deutschen Bundesbank gespeicherten Stammdaten-Stand aller angezeigten 

Großkreditnehmer und Gruppen verbundener Kunden sowie sämtlicher Töchter aller mit 

Großkrediten kreditierten Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG und aller Partner 

aller mit Großkrediten kreditierten Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Im Anzeigenteil 

der Stammdatenrückmeldung werden die auf die eingereichten Meldeformate STA und 

STAK vergebenen Identifikationsnummern mitgeteilt. Die Datei wird fünf Arbeitstage vor 

dem jeweiligen Einreichungstermin der Anzeigendatei bereitgestellt. Sie ist insbesondere 

zur Verwendung der neu vergebenen Identifikationsnummern und der Informationen über 

Veränderungen in den Stammdaten in der Anzeigendatei zu nutzen. 

Sie wird im Format XBRL zur Verfügung gestellt. Je zurückgemeldeten Stammdatensatz 

wird eine Datei mit dem Namen STA.S.xxxxxxx.jhjjmmtt.hhmmss.yyyyyyy.xbrl erzeugt, 

wobei yyyyyyy für die Kreditnehmernummer steht. Diese Dateien werden je Kreditgeber 

in einem zip-Archiv mit dem Namen STA.S.xxxxxxx.jhjjmmtt.hhmmss.zip zusammenge-

fasst. Für IT-Dienstleister, die die Rückmeldedaten für mehrere Kreditgeber erhalten, 

werden diese zip-Archive in einem weiteren übergeordneten zip-Archiv zusammenge-

fasst ausgeliefert. 

 

Die Stammdatenrückmeldung ist die einzige Datei, die im Großkreditmeldewesen von der 

Bundesbank zur Verfügung gestellt wird. Im Großkreditmeldewesen enthält sie nur den 

Anzeigenteil, in dem die auf die eingereichten Meldeformate STA und STAK vergebenen 

Identifikationsnummern mitgeteilt werden. Die Datei wird fünf Arbeitstage vor dem jewei-

ligen Einreichungstermin der Anzeigendatei bereitgestellt. Sie ist zur Verwendung der 

neu vergebenen Identifikationsnummern in der Anzeigendatei zu nutzen. 

Sie wird im Format XBRL zur Verfügung gestellt. Der Anzeigenteil wird mit dem Namen 

STA.A.xxxxxxx.jhjjmmtt.hhmmss.xbrl erzeugt. Diese Datei wird je Kreditgeber in einem 

zip-Archiv mit dem Namen STA.S.xxxxxxx.jhjjmmtt.hhmmss.zip zusammengefasst. Für 

https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-finrep
https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht/corep-finrep
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IT-Dienstleister, die die Rückmeldedaten für mehrere Kreditgeber erhalten, werden diese 

zip-Archive in einem weiteren übergeordneten zip-Archiv zusammengefasst ausgeliefert. 

5 Formale Voraussetzungen der elektronischen Einreichung (Groß- und Mil-

lionenkreditverfahren) 

5.1 Registrierung im ExtraNet der Deutschen Bundesbank 

Die elektronische Einreichung und die Bereitstellung der Rückmeldedateien erfolgt aus-

schließlich als Dateitransfer im ExtraNet der Deutschen Bundesbank. Zur Teilnahme an 

diesem Service ist eine persönliche Benutzerregistrierung im ExtraNet erforderlich. 

Hierzu ist entweder eine Erstregistrierung unter der Adresse https://extranet oder - sofern 

eine bereits bestehende ExtraNet-Registrierung erweitert werden soll - eine Folgeregist-

rierung unter der Adresse https://extranet.bundesbank.de/bsvpriv/ auf der Homepage der 

Deutschen Bundesbank durchzuführen. 

 

Für die Abgabe der Meldungen zu den Groß- und Millionenkrediten ist eine Registrierung 

für die Fachverfahrensfunktion „Dateieinreichung bankaufsichtlicher Anzeigen und 

Meldungen“ erforderlich. 

Für den Erhalt der Rückmeldungen durch die Bundesbank werden die Fachverfahrens-

funktionen „Abholung der Rückmeldungen nach § 14 Abs. 2 und 3 KWG, Fehlerbe-

richte zur Dateieinreichung von Meldungen zu Großkrediten und Millionenkrediten“ 

und „Abholung der Korrekturbenachrichtigungen nach § 14 Abs. 2 und 3 KWG“ be-

nötigt. 

 

Sofern das Groß- und Millionenkreditmeldewesen über einen IT-Dienstleister mit der 

Deutschen Bundesbank abgewickelt wird, ist lediglich eine ExtraNet-Registrierung der 

zuständigen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Dienstleisters erforderlich. Die ange-

schlossenen Institute benötigen in diesem Zusammenhang keine ExtraNet-Registrierung. 

 

5.2 Einreichungserklärung 

Voraussetzung für die papierlose Einreichung der Groß- und Millionenkreditanzeigen 

nach Art. 394 CRR und §  14 KWG und dem daraus resultierenden Verzicht auf eine 

rechtsverbindliche Unterschrift ist jedoch, dass die anzeigepflichtigen Kreditgeber eine 

einmalige Erklärung zur papierlosen Einreichung (Einreichungserklärung) bei der jeweils 

zuständigen Hauptverwaltung der Deutschen Bundebank abgeben, wonach sie die elekt-

ronisch eingereichten Meldungen als für ihr Institut verbindlich anerkennen. Die Erklärung 

hat für alle Arbeitsgebiete des Meldebereichs Bankenaufsicht, die ein Institut papierlos 

abwickelt, Gültigkeit. Auch bei einem Wechsel der Einreichungsform der Groß- und Milli-

onenkredite von der Nutzung der Erfassungsplattform zum Datei-Upload über das Extra-

Net gilt die Erklärung ohne weiteres fort. Der Text der Erklärung zur papierlosen Einrei-

chung steht auf der Homepage der Deutschen Bundesbank unter der Adresse 

https://extranet.bundesbank.de/bsvpub
https://extranet.bundesbank.de/bsvpriv/
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https://www.bundesbank.de/re-

source/blob/611756/6e1fc0f768e9786a7bc38edf778c604a/mL/erklaerung-zur-papierlo-

sen-einreichung-von-meldungen-data.pdf zur Verfügung.  

 

Anzeigepflichtige Kreditgeber, die einem IT-Dienstleister angeschlossen sind, reichen die 

Erklärung über ihren IT-Dienstleister gesammelt bei der zuständigen Hauptverwaltung 

der Deutschen Bundesbank ein.  

 

5.3 Haftungsfreistellungserklärung 

Erfolgt die Rückmeldung nicht direkt an die anzeigenden Kreditgeber, sondern an einen 

IT-Dienstleister, so haben die anzeigepflichtigen Kreditgeber die Deutsche Bundesbank 

im Voraus durch eine einmalige Erklärung von allen Ansprüchen Dritter, insbesondere 

einer ihrer Kreditnehmer, freizustellen, die gegen sie geltend gemacht werden könnten, 

weil die Deutsche Bundesbank die im Rahmen des Benachrichtigungsverfahrens nach 

§ 14 Abs. 2 und 3 KWG den anzeigenden Kreditgebern zu übersendenden Rückmeldun-

gen auf deren Wunsch dem jeweiligen IT-Dienstleister zur Verfügung stellt. Der Text die-

ser „Haftungsfreistellungserklärung“ steht auf der Homepage der Deutschen Bundesbank 

unter der Adresse https://www.bundesbank.de/re-

source/blob/611752/51903fe46a222418fbe4a00c5ee74739/mL/erklaerungseinreichung-

meldebereich-bankenaufsicht-data.pdf zur Verfügung.  

 

Die betreffenden Kreditgeber reichen die Erklärung gemeinsam mit der Einreichungser-

klärung (siehe Ziffer 4.2) über ihren IT-Dienstleister gesammelt bei der zuständigen 

Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank ein.  

 

6 Schlussbemerkung 

Einzelheiten der elektronischen Einreichung müssen in jedem Falle mit der Zentrale der 

Deutschen Bundesbank geklärt werden. Entsprechende Anfragen zur Zulassung zur 

elektronischen Einreichung sind an die Evidenzzentrale der Deutschen Bundesbank in 

Frankfurt am Main unter der E-Mail-Adresse mio-dta@bundesbank.de zu richten. Vor der 

Zulassung zur elektronischen Einreichung der Groß- und Millionenkreditanzeigen ist ein 

Testverfahren zwischen dem meldepflichtigen Unternehmen und der Deutschen Bundes-

bank abzuwickeln. 
 

 

 

 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/611756/6e1fc0f768e9786a7bc38edf778c604a/mL/erklaerung-zur-papierlosen-einreichung-von-meldungen-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/611756/6e1fc0f768e9786a7bc38edf778c604a/mL/erklaerung-zur-papierlosen-einreichung-von-meldungen-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/611756/6e1fc0f768e9786a7bc38edf778c604a/mL/erklaerung-zur-papierlosen-einreichung-von-meldungen-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/611752/51903fe46a222418fbe4a00c5ee74739/mL/erklaerungseinreichung-meldebereich-bankenaufsicht-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/611752/51903fe46a222418fbe4a00c5ee74739/mL/erklaerungseinreichung-meldebereich-bankenaufsicht-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/611752/51903fe46a222418fbe4a00c5ee74739/mL/erklaerungseinreichung-meldebereich-bankenaufsicht-data.pdf
mailto:mio-dta@bundesbank.de
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Teil V Anlagen zu Teil I. bis IV.  

1 Meldeformate        

1.1 Einzelanzeige (EA, GbR, MKNE) 
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ECB-Confidential 
 

EA 
(nicht amtliches Dokument) 

Einzelmeldung Kreditnehmer für Millionenkreditanzeigen 
nach § 14 KWG 

An die 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung 
 

 Meldetermin 
 

 

Kreditgeber-/ Übergeordnetes Unternehmen – Name – ID 

 

 
        

Kreditgeber-/ Nachgeordnetes Unternehmen – Name – ID 

         

 wird durch die Bundesbank ausgefüllt 

   Kreditnehmereinheit – ID 

         

Kreditnehmer – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt) Kreditnehmer – ID 

                                                                                                                               

Postleitzahl1 

 
Sitz2 
 

Staat3 
 

ISO-Code (Staat)4  

 

Wirtschaftszweig 
– Code5 
 

Steuernummer6 
 

Registereintragung – Art und Num-
mer7 
 

Registereintragung – Ort7 
 

Bundesstaat8 
 

Geburtsdatum9 
 

Beruf9 
 

ISIN10 
 

LEI11 
 

Kreditnehmereinheit12 – Name / Firma 
 
 

– ID (falls bekannt)  
 

 

Kreditnehmerergänzungsschlüssel 
 

Begründung der Zuordnung – Code13 Referenzschuldner – Name14 – ID (falls bekannt) Referenzschuldner  – ID 

           

Kreditnehmereinheit – Begründung (z.B. Kapital- und Gesellschaftsverhältnisse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laufende Nummer15 

 

      

Betragsdatenidentifikation 

Melderelevanz – Code 
 

Position BA 10016  
 

Filiale 
 

Zusatzangaben 
 

Sachbearbeiter/-in 
 

Telefon 
 

E-Mail 
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1  Die Postleitzahl ist nur für inländische Kreditnehmer anzugeben. 
2  Als Sitz ist der juristische Sitz oder der Wohnsitz zu melden. 
3  Der Staat ist ausschließlich für ausländische Kreditnehmer anzuzeigen. 
4  Ein ISO-Code ist nur für ausländische Kreditnehmer anzugeben. Es ist die zweibuchstabige (ALPHA-

2) Codierung nach ISO 3166-1, herausgegeben von der International Organization for Standardization 
(ISO), zu verwenden. 

5  Es ist der Wirtschaftszweig gemäß Veröffentlichung „Bankenstatistik Kundensystematik“ der Deut-
schen Bundesbank zu verwenden. 

6  Dieses Feld kann bei ausländischen Kreditnehmern ohne Registernummer befüllt werden. 
7  Die Registereintragung ist für eingetragene Kreditnehmer im Inland und in bestimmten anderen Län-

dern stets anzugeben. 
8  Bei der Anzeige eines Kreditnehmers mit Sitz in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ist die An-

gabe des amerikanischen Bundesstaates erforderlich. 
9  Geburtsdatum und Beruf sind ausschließlich für natürliche Personen anzugeben. 
10  Bei der Anzeige eines Investmentfonds ist die ISIN zu melden. Dies gilt auch für andere Konstrukte, für 

die nur eine ISIN existiert. 
11  Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzuge-

ben. Vorläufer der LEI, sog. Pre-LEI‘s, sind ebenfalls zu berücksichtigen. 
12  Bei Erstanzeige oder Veränderung einer Kreditnehmereinheit ist eine Begründung erforderlich (ggf. auf 

gesondertem Blatt). 
13  Die Begründung der Zuordnung gibt den Zuordnungstatbestand nach § 19 Abs. 2 KWG an. Die ent-

sprechende Code-Tabelle ist in den technischen Durchführungsbestimmungen für Millionenkredite 
nach § 14 KWG definiert. 

14  Der Referenzschuldner ist der Kreditnehmer, der hierarchisch die nächsthöhere Ebene in dieser Kre-
ditnehmereinheit darstellt. 

15  Alle Vordrucke EA sind für einen bestimmten Meldetermin eindeutig zu nummerieren. 
16  Es ist der Betrag der Position BA 100 aus dem zugehörigen Betragsdatensatz anzugeben. 
 
Weitere Erläuterungen sind den technischen Durchführungsbestimmungen für Millionenkredite nach § 14 KWG 
zu entnehmen. 
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ECB-Confidential 
 

GbR 
(nicht amtliches Dokument) 

Anzeige über die Zusammensetzung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts o. a. 
für Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 

 

An die 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung 
 
 

 Meldetermin  

  

 
 

Kreditgeber-/ Übergeordnetes Unternehmen – Name – ID 
 

         
 

 

Kreditgeber-/ Nachgeordnetes Unternehmen – Name – ID 
 

         
 

 

  wird durch die Bundesbank ausgefüllt 

Kreditnehmereinheit – Name/Firma – ID (falls bekannt) Kreditnehmereinheit – ID 
 

         

 

Kreditnehmer – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt) Kreditnehmer – ID 
 

         

 

Postleitzahl1 Sitz2 Staat3 
ISO-Code (Staat)4 

 

 

Wirtschaftszweig 
– Code5 

 

   

   

Steuernummer6 Bundesstaat7 LEI8 Laufende Nummer9 
   

        
   
 

Gesellschafter-/Partnerzusammensetzung 
 

Gesellschafter/Partner – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt) Kreditnehmer – ID 
         
 
 

Postleitzahl1 Sitz2 Staat3 ISO-Code (Staat)4 
Wirtschaftszweig – 
Code5 

Steuernummer6 

      

      

Registereintragung – 
Art und Nummer 10 

Registereintragung 
– Ort 10 

Bundesstaat7 Geburtsdatum11 Beruf11 LEI8 

      

  
 

   

 Zurechnung für § 14 KWG 12 mit Quote in Prozent:   

 
 
 
 
 

Gesellschafter/Partner – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt) Kreditnehmer – ID 
         
 
 

Postleitzahl1 Sitz2 Staat3 ISO-Code (Staat)4 
Wirtschaftszweig – 
Code5 

Steuernummer6 

      

      

Registereintragung – 
Art und Nummer 10 

Registereintragung 
– Ort 10 

Bundesstaat7 Geburtsdatum11 Beruf11 LEI8 

      

  
 

   

 Zurechnung für § 14 KWG 12 mit Quote in Prozent:   
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1  Die Postleitzahl ist nur für inländische Kreditnehmer anzugeben. 
2  Als Sitz ist der juristische Sitz oder der Wohnsitz zu melden. 
3  Der Staat ist ausschließlich für ausländische Kreditnehmer anzuzeigen. 
4  Ein ISO-Code ist nur für ausländische Kreditnehmer anzugeben. Es ist die zweibuchstabige (ALPHA-

2) Codierung nach ISO 3166-1, herausgegeben von der International Organization for Standardization 
(ISO), zu verwenden. 

5  Es ist der Wirtschaftszweig gemäß Veröffentlichung „Bankenstatistik Kundensystematik“ der Deut-
schen Bundesbank zu verwenden. 

6  Dieses Feld kann bei ausländischen Kreditnehmern ohne Registernummer befüllt werden. 
7  Bei der Anzeige eines Kreditnehmers mit Sitz in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ist die An-

gabe des amerikanischen Bundesstaates erforderlich. 
8  Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzuge-

ben. Vorläufer der LEI, sog. Pre-LEI‘s, sind ebenfalls zu berücksichtigen. 
9  Es ist die laufende Nummer des zugehörigen Vordrucks EA/STA zu verwenden. 
10  Die Registereintragung ist für eingetragene Kreditnehmer im Inland und in bestimmten anderen Län-

dern stets anzugeben. 
11  Geburtsdatum und Beruf sind ausschließlich für natürliche Personen anzugeben. 
12  Anzukreuzen ist die Zurechnung der Verschuldung der GbR (o. a.) nach § 14 KWG zum jeweiligen 

Partner; bei der Anzeige einer Quoten-GbR (o. a.) ist zusätzlich die entsprechende Quote in Prozent 
anzugeben. 

 
 
Weitere Erläuterungen sind den technischen Durchführungsbestimmungen für Millionenkredite nach § 14 KWG 
zu entnehmen. 
   



 

 91 

ECB-Confidential 
 

MKNE 
(nicht amtliches Dokument) 

Anzeige über die Zugehörigkeit eines Kreditnehmers zu mehreren Kreditnehmereinheiten 
für Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 

 

An die 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung 
 
 

 Meldetermin  

  

 
 

Kreditgeber-/ Übergeordnetes Unternehmen – Name – ID 
 

         
 

 

Kreditgeber-/ Nachgeordnetes Unternehmen – Name – ID 
 

         
 

 

  wird durch die Bundesbank ausgefüllt 

   Kreditnehmereinheit – ID 
         

 

 

Kreditnehmer – Name/Firma (lt. Registereintragung) 6 – ID (falls bekannt) Kreditnehmer – ID 
 

         

 

Postleitzahl1 Sitz2 Staat3 ISO-Code (Staat)4 
Wirtschaftszweig – 
Code5 

     
     
     

Steuernummer6 
Registereintragung – Art und Num-
mer7 

Registereintragung – Ort7 Bundesstaat8 Geburtsdatum9 

     
     
     

Beruf9 ISIN10 LEI11 Laufende Nummer12 
   

         
   

 

Zugehörigkeit zu folgenden Kreditnehmereinheiten 
 

Kreditnehmereinheit – Name/Firma – ID (falls bekannt) Kreditnehmereinheit – ID 
         

 

 

Postleitzahl1 Sitz2 Staat3 ISO-Code (Staat)4 Bundesstaat8 
     

     

Begründung der Zuordnung – Code13 

 
 
 

Referenzschuldner – Name14          – ID (falls bekannt) 
 
 
 

Referenzschuldner  – ID 

        

 Zurechnung für § 14 KWG 15 mit Quote in Prozent: 
 

 

Kreditnehmereinheit – Name/Firma – ID (falls bekannt) Kreditnehmereinheit – ID 
         

 

 

Postleitzahl1 Sitz2 Staat3 ISO-Code (Staat)4 Bundesstaat8 
     

     

Begründung der Zuordnung – Code13 

 
 
 

Referenzschuldner – Name14          – ID (falls bekannt) 
 
 
 

Referenzschuldner  – ID 

        

 Zurechnung für § 14 KWG 15 mit Quote in Prozent: 
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1  Die Postleitzahl ist nur für inländische Kreditnehmer anzugeben. 
2  Als Sitz ist der juristische Sitz oder der Wohnsitz zu melden. 
3  Der Staat ist ausschließlich für ausländische Kreditnehmer anzuzeigen. 
4  Ein ISO-Code ist nur für ausländische Kreditnehmer anzugeben. Es ist die zweibuchstabige (ALPHA-

2) Codierung nach ISO 3166-1, herausgegeben von der International Organization for Standardization 
(ISO), zu verwenden. 

5 Es ist der Wirtschaftszweig gemäß Veröffentlichung „Bankenstatistik Kundensystematik“ der Deut-
schen Bundesbank zu verwenden. 

6 Dieses Feld kann bei ausländischen Kreditnehmern ohne Registernummer befüllt werden. 
7 Die Registereintragung ist für eingetragene Kreditnehmer im Inland und in bestimmten anderen Län-

dern stets anzugeben. 
8  Bei der Anzeige eines Kreditnehmers mit Sitz in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ist die An-

gabe des amerikanischen Bundesstaates erforderlich. 
9  Geburtsdatum und Beruf sind ausschließlich für natürliche Personen anzugeben. 
10 Bei der Anzeige eines Investmentfonds ist die ISIN zu melden. Das gilt auch für andere Konstrukte, für 

die nur eine ISIN existiert. 
11 Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzuge-

ben. Vorläufer der LEI, sog. Pre-LEI‘s, sind ebenfalls zu berücksichtigen. 
12  Es ist die laufende Nummer des zugehörigen Vordrucks EA/STA zu verwenden. 
13 Die Begründung der Zuordnung gibt den Zuordnungstatbestand nach § 19 Abs. 2 KWG an. Die ent-

sprechende Code-Tabelle ist in den technischen Durchführungsbestimmungen für Millionenkredite 
nach § 14 KWG definiert. 

14  Der Referenzschuldner ist der Kreditnehmer, der hierarchisch die nächsthöhere Ebene in dieser Kre-
ditnehmereinheit darstellt. 

15  Anzukreuzen ist die Zurechnung der Verschuldung des Kreditnehmers nach § 14 KWG zur jeweiligen 
Kreditnehmereinheit; bei der Anzeige einer Personenhandelsgesellschaft mit quotaler Haftung der Ge-
sellschafter ist zusätzlich die entsprechende Quote in Prozent anzugeben. 

 
 
Weitere Erläuterungen sind den technischen Durchführungsbestimmungen für Millionenkredite nach § 14 KWG 
zu entnehmen. 
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1.2 Einzelanzeige (STA) 

ECB-Confidential 
 

Meldeformular STA 
(nicht amtliches Dokument) 

Vorgezogene Stammdatenmeldung Kreditnehmer für Groß- und Millionenkreditanzeigen 
nach Art. 394 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie § 14 KWG 

 

An die 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung 
 
 
 

 Tag der Abgabe/Einreichung 
 
 
 

 

 
 

Meldetermin 
 
 

 

Kreditgeber-/ Übergeordnetes Unternehmen – Name – ID 
 

         
 

 

Kreditgeber-/ Nachgeordnetes Unternehmen – Name – ID 
 

         
 

 
 

 

Meldepflicht nach:  wird durch die Bundesbank ausgefüllt 

 Art. 394 der Verordnung (EU)  Art. 394 der Verordnung (EU)  § 14 KWG Kreditnehmereinheit – ID 

     Nr. 575/2013 – Einzelinstitut           Nr. 575/2013 - Konsolidiert  
        

 

Kreditnehmer – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt) Kreditnehmer – ID 
 

         

 

Postleitzahl1 Sitz2 Staat3 
ISO-Code (Staat)4 

 

 

Wirtschaftszweig 
– Code5 

 

   

   

Steuernummer6 Registereintragung – Art und Nummer 7 Registereintragung – Ort 7 Bundesstaat8 
    
    
    

Geburtsdatum9 Beruf9 ISIN10 LEI11 

    

    

    
 

Kreditnehmereinheit/ 
Gruppe verbundener Kunden12 

– Name/Firma 
 
 
– ID (falls bekannt) 
 
 

Kreditnehmerergänzungsschlüssel 

Begründung der Zuordnung – Code13 Referenzschuldner – Name14 – ID (falls bekannt) Referenzschuldner - ID 
           

   

   
 

Kreditnehmereinheit – Begründung (z.B. Kapital- und Gesellschaftsverhältnisse)15 

 
 
 
 
 
 

 

 Laufende Nummer16 

 
     

 

Zusatzangaben 
 

 

Sachbearbeiter/-in Telefon E-Mail 
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1 Die Postleitzahl ist nur für inländische Kreditnehmer anzugeben. 
2  Als Sitz ist der juristische Sitz oder der Wohnsitz zu melden. 
3  Der Staat ist ausschließlich für ausländische Kreditnehmer anzuzeigen. 
4  Ein ISO-Code ist nur für ausländische Kreditnehmer anzugeben. Es ist die zweibuchstabige (ALPHA-

2) Codierung nach ISO 3166-1, herausgegeben von der International Organization for Standardization 
(ISO), zu verwenden. 

5  Es ist der Wirtschaftszweig gemäß Veröffentlichung „Bankenstatistik Kundensystematik“ der Deut-
schen Bundesbank zu verwenden. 

6  Dieses Feld kann bei ausländischen Kreditnehmern ohne Registernummer befüllt werden. 
7  Die Registereintragung ist für eingetragene Kreditnehmer im Inland und in bestimmten anderen Län-

dern stets anzugeben.  
8  Bei der Anzeige eines Kreditnehmers mit Sitz in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ist die An-

gabe des amerikanischen Bundesstaates erforderlich. 
9  Geburtsdatum und Beruf sind ausschließlich für natürliche Personen anzugeben. 
10  Bei der Anzeige eines Investmentfonds ist die ISIN zu melden. Das gilt auch für andere Konstrukte, für 

die nur eine ISIN existiert. 
11  Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzuge-

ben. Vorläufer der LEI, sog. Pre-LEI‘s sind ebenfalls zu berücksichtigen. 
12  Bei Erstanzeige oder Veränderung einer Kreditnehmereinheit ist eine Begründung erforderlich (ggf. auf 

gesondertem Blatt). Angaben sind nur bei Meldepflicht nach § 14 KWG erforderlich. 
13  Die Begründung der Zuordnung gibt den Zuordnungstatbestand nach § 19 Abs. 2 KWG an. Die ent-

sprechende Code-Tabelle ist in den technischen Durchführungsbestimmungen für Millionenkredite 
nach § 14 KWG definiert. Angaben sind nur bei Meldepflicht nach § 14 KWG erforderlich. 

14  Der Referenzschuldner ist der Kreditnehmer, der hierarchisch die nächsthöhere Ebene in dieser Kre-
ditnehmereinheit darstellt. Angaben sind nur bei Meldepflicht nach § 14 KWG erforderlich. 

15  Angaben sind nur bei Meldepflicht nach § 14 KWG erforderlich. 
16  Alle Vordrucke STA/STAK sind für einen bestimmten Meldetermin eindeutig zu nummerieren. 
 
 
Weitere Erläuterungen sind den technischen Durchführungsbestimmungen für Großkredite nach Art. 394 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (nur Stammdaten) und für Millionenkredite nach § 14 KWG zu entnehmen. 
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1.3 Einzelanzeige (STAK) 

ECB-Confidential 
 

Meldeformular STAK 
(nicht amtliches Dokument) 

Vorgezogene Stammdatenmeldung Gruppe verbundener Kunden für Großkreditanzeigen 
nach Art. 394 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

 

An die 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung 
 
 
 

 Tag der Abgabe/Einreichung 
 
 
 

 

 
 

Meldetermin 
 
 

 

Kreditgeber – Name – ID 
 

         
 

 

Meldepflicht nach:    

 Art. 394 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 – Einzelinstitut  

 Art. 394 der Verordnung (EU)         
Nr. 575/2013 - Konsolidiert 

         

 
 
 

  wird durch die Bundesbank ausgefüllt 

Gruppe verbundener Kunden – Name/Firma  – ID (falls bekannt) Gruppe verbundener Kunden – ID 
 

         

 

         

Postleitzahl1 Sitz2 Staat3 ISO-Code (Staat)4 

 

 

 

Bundesstaat5 

 

 

 

   

   

 

 

Erläuterungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Laufende Nummer6 

 
     

 

Zusatzangaben 
 
 

 

Sachbearbeiter/-in Telefon E-Mail 
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1  Die Postleitzahl ist nur für inländische Kreditnehmer anzugeben. 
2  Als Sitz ist der juristische Sitz oder der Wohnsitz zu melden. 
3  Der Staat ist ausschließlich für ausländische Kreditnehmer anzuzeigen. 
4  Ein ISO-Code ist nur für ausländische Kreditnehmer anzugeben. Es ist die zweibuchstabige (ALPHA-

2) Codierung nach ISO 3166-1, herausgegeben von der International Organization for Standardization 
(ISO), zu verwenden. 

5  Bei der Anzeige eines Kreditnehmers mit Sitz in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ist die An-
gabe des amerikanischen Bundesstaates erforderlich. 

6  Alle Vordrucke STA/STAK sind für einen Meldetermin eindeutig zu nummerieren. 
 
 
Weitere Erläuterungen sind den technischen Durchführungsbestimmungen für Großkredite nach Art. 394 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (nur Stammdaten) zu entnehmen. 
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1.4 BA, BAS, BA6, BAS6, BA7, BAS7 

 

ECB-Confidential 
 

Meldeformate BA, BAS, BA6, BAS, BA7, BAS7 
 

BA 
(nicht amtliches Dokument) 

Betragsdatenanzeige Kreditnehmer Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 
 

 

Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG 

Berichtszeitraum  010  __________________ 
Vordruck 015  __________________ 
Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen -ID 030  __________________ 
Kreditnehmereinheit – ID 040  __________________ 
Kreditnehmer – ID 050  __________________ 
LEI des Kreditnehmers 051  __________________ 
Laufende Nummer der EA 060  __________________ 
Filiale 070  __________________ 
Zusatzangaben 071  __________________ 
Verwendeter Ansatz 090  __________________ 
Ausfallkennzeichen 091  __________________ 
Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) 
Risikogewicht 

092 
093 

 __________________ 
__________________ 

Durchschnittliche Verlustquote (LGD)  094   
 

Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG (in Tsd. Euro) 

Gesamtposition Millionenkredite 100  __________________ 
darunter Realkredite  101  __________________ 

darunter wohnwirtschaftliche Realkredite  
  

102 
 

 __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite – Notleidende Kreditforderungen (NPL) 104  __________________ 
Gesamtposition Millionenkredite – Erwarteter Verlust (EL) 105  __________________ 
Gesamtposition Millionenkredite – Risikoposition bei Ausfall (EaD) 106  __________________ 
Gesamtposition Millionenkredite – Einzelwertberichtigungen (EWB) 107  __________________ 
Gesamtposition Millionenkredite – Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA) 108  __________________ 
 

davon (Bezug 100) Bilanzielle Kreditforderungen  
 

110 
  

__________________ 
   darunter Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Wertpapiere  
          darunter Handelsbuch     
   darunter Aktien, Beteiligungen, Anteile an Unternehmen  
          darunter Handelsbuch     
   darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensnehmer  
   darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensgeber  
 

111 
112 
113 
114 
115 
116 

 __________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

davon (Bezug 100) Andere außerbilanzielle Geschäfte 120  __________________ 
darunter Bürgschaften, Garantien u.a.  
darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen 
darunter offene widerrufliche Kreditzusagen 

121 
122 
123 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 

 

   
davon (Bezug 100) Derivate 
    darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer 
    darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber  

130 
131 
132 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 

    
nachrichtlich    
Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer  140  __________________ 
Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber  150  __________________ 
Summe der bewerteten Sicherheiten (nach banküblichen Maßstäben) 160  __________________ 
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BAS 
(nicht amtliches Dokument) 

Betragsdatensummenanzeige Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 
 

Angaben zu allen Krediten nach § 14 KWG 

Berichtszeitraum  010  __________________ 
Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen -ID 030  __________________ 
Sachbearbeiter / -in 072  __________________ 
Telefon 
E-Mail 

073 
074 

 __________________ 
 

Angaben zu allen Krediten nach § 14 KWG (in Tsd. Euro) 

Gesamtposition Millionenkredite 100  __________________ 
darunter Realkredite  101  __________________ 

darunter wohnwirtschaftliche Realkredite  
  

102 
 

 __________________ 

Gesamtposition Millionenkredite – Notleidende Kreditforderungen (NPL) 104  __________________ 
Gesamtposition Millionenkredite – Erwarteter Verlust (EL) 105  __________________ 
Gesamtposition Millionenkredite –Risikoposition bei Ausfall (EaD) 106  __________________ 
Gesamtposition Millionenkredite – Einzelwertberichtigungen (EWB) 107  __________________ 
Gesamtposition Millionenkredite – Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA) 108  __________________ 
 

davon (Bezug 100) Bilanzielle Kreditforderungen  
 

110 
  

__________________ 
   darunter Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Wertpapiere  
          darunter Handelsbuch     
   darunter Aktien, Beteiligungen, Anteile an Unternehmen  
          darunter Handelsbuch     
   darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensnehmer  
   darunter Wertpapierpensions/-darlehensgeschäfte als Pensions-/Darlehensgeber  
 

111 
112 
113 
114 
115 
116 

 __________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

davon (Bezug 100) Andere außerbilanzielle Geschäfte 120  __________________ 
darunter Bürgschaften, Garantien u.a.  
darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen 
darunter offene widerrufliche Kreditzusagen 

121 
122 
123 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 

 

   
davon (Bezug 100) Derivate 
    darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer 
    darunter Kontrahentenrisiko aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber  

130 
131 
132 

 __________________ 
__________________ 
__________________ 

    
nachrichtlich    
Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsnehmer  140  __________________ 
Risikoposition aus Kreditderivaten als Sicherungsgeber  150  __________________ 
Summe der bewerteten Sicherheiten (nach banküblichen Maßstäben) 160  __________________ 
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BA6 
(nicht amtliches Dokument) 

Betragsdatenanzeige Kreditnehmer Bürgschaftsverhältnisse Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 
 

Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG 

Berichtszeitraum  010  ___________________ 
Vordruck 015  ___________________ 
Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen -ID 030  ___________________ 
Kreditnehmereinheit – ID 040  ___________________ 
Kreditnehmer – ID 050  ___________________ 
Laufende Nummer der EA 060  ___________________ 
Filiale 070  ___________________ 
Zusatzangaben 071   

    
Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) 

- Bürgschaft /Garantie / Gewährleistung gegenüber  
- (Aval-) Konsortialführung hat Kreditgeber -ID 

 
080 

  
___________________ 

   Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u.a.“ 
   Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ 
   Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ 

121 
122 
123 

 ___________________ 
___________________ 

 
 

 
BAS6 

(nicht amtliches Dokument) 

Summenanzeige Kreditnehmer Bürgschaftsverhältnisse Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 
 

Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG 

Berichtszeitraum  010  ___________________ 
Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen -ID 030   
Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) 

   Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u.a.“ 
   Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ 
   Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ 

121 
122 
123 

 ___________________ 
___________________ 
 

 
 

 
BA7 

(nicht amtliches Dokument) 

Betragsdatenanzeige Kreditnehmer Bürgschaftsverhältnisse Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 
 

Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG 

Berichtszeitraum  010  ___________________ 
Vordruck 015  ___________________ 
Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen -ID 030  ___________________ 
Kreditnehmereinheit – ID 040  ___________________ 
Kreditnehmer – ID 050  ___________________ 
Laufende Nummer der EA 060  ___________________ 
Filiale 070  ___________________ 
Zusatzangaben 071   
Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) 

- gesichert durch Bürgschaft /Garantie / Gewährleistung u.a. von  
- (Aval-) Gemeinschaftskredit mit Kreditgeber -ID 

 
080 

  
___________________ 

   Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u.a.“ 
   Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“   
   Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ 

121 
122 
123 

 ___________________ 
___________________ 
 

 

 
BAS7 

(nicht amtliches Dokument) 

Summenanzeige Kreditnehmer Bürgschaftsverhältnisse Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG 
 

Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG 

Berichtszeitraum  010  ___________________ 
Kreditgeber / nachgeordnetes Unternehmen -ID 030   
Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) 

   Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u.a.“ 
   Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ 
   Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ 

121 
122 
123 

 ___________________ 
___________________ 
 

 
 
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen für die Zwecke der Millionenkreditanzeigen sind der Meldetechnischen 
Durchführungsbestimmung für die Abgabe der Großkreditanzeigen nach Art. 394 CRR und der Millionenkreditanzei-
gen nach § 14 KWG zu entnehmen. 
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2 Vorab-Anfrage 

Vorab-Anfrage 
zur Verschuldung eines Kreditnehmers 

nach § 14 Abs. 2 S. 4 und 5 KWG 
 
An die 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung       
 

 
Kreditgeber 
 

 
Unter Bezugnahme auf § 14 Abs. 2 S. 4 und 5 KWG bitten wir um Mitteilung der Millionenkreditverschul-
dung nach § 14 KWG, die in der Evidenzzentrale der Deutschen Bundesbank für den nachstehend ge-

nannten Kreditnehmer bzw. voraussichtlichen Kreditnehmer gespeichert ist.  
 
Name/Firma des Kreditnehmers (lt. Registereintragung) 

 
 

BBK-Identnummer (falls bekannt) 

Postleitzahl 

 
 

Wohnsitz / juristischer Sitz 

Geburtsdatum 

 
 

Beruf / Geschäftszweig 

 
*)   Falls der o. g. Kreditnehmer einer Kreditnehmereinheit angehört, werden Angaben zur Verschul-

dung dieser Kreditnehmereinheit ebenfalls gewünscht. 
  

*)  Dem o.g. Kreditnehmer haben wir bereits einen Kredit gewährt. 
  

*)  Wir beabsichtigen, dem o.g. voraussichtlichen Kreditnehmer einen Kredit zu gewähren. Auf Verlan-
gen der Deutschen Bundesbank sind wir bereit, dessen Einwilligungserklärung zu dieser Vorab-Anfrage 
vorzulegen und die Höhe der beabsichtigten Kreditgewährung mitzuteilen. 
 
Die Antwort zu dieser Vorab-Anfrage erbitten wir 
 

*)   per Post an die unten genannte Adresse 
*)   per Telefax an die folgende Telefax-Nummer  

 
zu senden. 

 
       Firma/Adresse/Unterschrift 

 
 
 
Ort, Datum 

 
Sachbearbeiter/-in  Telefon 
 
*) Zutreffendes bitte ankreuzen 
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3 Beispiele 

Großkreditmeldetechnik: Gesellschaften bürgerlichen Rechts oder vergleichbare 

Konten- und Erbengemeinschaften 

Da Art und Umfang der einzureichenden Großkreditbetragsdatenanzeigen auch maßgeb-

lich für die notwendigen Stammdatenanzeigen ist, wurden diese Beispiele aufgenommen.  

 

1)  

1.1 Annahme: Großkreditmeldegrenze liegt bei 10 Mio. Euro (die anderen Grenzen wer-

den hier nicht betrachtet). 

 

Kreditnehmer „V“ ist mit 5 Mio. Euro, Kreditnehmer „Z“ mit 6 Mio. Euro und die „GbR V 

und Z“ (gesamtschuldnerische Haftung) mit 12 Mio. Euro kreditiert. Die GbR-Verschul-

dung ist auf beide Partner gem. ITS voll durchzurechnen. 

LE 2: V mit 17, Z mit 18 und die GbR mit 12 Mio. Euro. 

 

1.2 Annahme: Großkreditmeldegrenze liegt bei 10 Mio. Euro (die anderen Grenzen wer-

den hier nicht betrachtet). 

 

Kreditnehmer „V“ ist mit 5 Mio. Euro, Kreditnehmer „Z“ mit 6 Mio. Euro und die „GbR V 

und Z“ (gesamtschuldnerische Haftung) mit 8 Mio. Euro kreditiert. Die GbR-Verschuldung 

ist auf beide Partner gem. ITS voll durchzurechnen. 

LE 2: V mit 13 und Z mit 14 Mio. Euro – die GbR ist selbst nicht anzuzeigen, da sie unter 

der Meldegrenze liegt. 

 

2)  

2.1 Annahme: Großkreditmeldegrenze liegt bei 10 Mio. Euro (die anderen Grenzen wer-

den hier nicht betrachtet); die Prüfung durch das Institut ergibt, dass die Kreditnehmer 

„A“, „A-GmbH“ und die „GbR A und A-GmbH“ eine Gruppe verbundener Kunden bilden. 

 

Kreditnehmer „A“ ist mit 5 Mio. Euro, Kreditnehmer „A-GmbH“ mit 6 Mio. Euro und die 

„GbR A und A-GmbH“ (gesamtschuldnerische Haftung) mit 3 Mio. Euro kreditiert. Die 

GbR-Verschuldung ist auf beide Partner gem. ITS voll durchzurechnen. 

LE 2: GvK „GK A Gruppe“ mit 14 Mio. Euro 

LE 3: A mit 8, A-GmbH mit 9 und GbR A und A-GmbH mit 3 Mio. Euro 

Die Summe des LE 3 ist größer als die im LE 2; das Institut hat dafür Sorge zu tragen, 

dass die Gruppenverschuldung nicht überzeichnet wird. 

 

2.2 Annahme: Großkreditmeldegrenze liegt bei 10 Mio. Euro (die anderen Grenzen wer-

den hier nicht betrachtet); die Prüfung durch das Institut ergibt, dass die Kreditnehmer 

„A“, „A-GmbH“ und die „GbR A und A-GmbH“ eine Gruppe verbundener Kunden bilden. 

Kreditnehmer „A“ ist mit 5 Mio. Euro, Kreditnehmer „A-GmbH“ mit 6 Mio. Euro und die 

„GbR A und A-GmbH“ (gesamtschuldnerische Haftung) mit 11 Mio. Euro kreditiert. Die 

GbR-Verschuldung ist auf beide Partner gem. ITS voll durchzurechnen. 
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LE 2: GvK „GK A Gruppe“ mit 22 Mio. Euro. 

LE 3: A mit 16, A-GmbH mit 17 und GbR A und A-GmbH mit 11 Mio. Euro. 

Die Summe des LE 3 ist größer als die im LE 2; das Institut hat dafür Sorge zu tragen, 

dass die Gruppenverschuldung nicht überzeichnet wird. 

 

3)  

3.1 Annahme: Großkreditmeldegrenze liegt bei 10 Mio. Euro (die anderen Grenzen wer-

den hier nicht betrachtet); die Prüfung durch das Institut ergibt, dass die Kreditnehmer 

„A“ und „A-GmbH“ eine Gruppe verbundener Kunden bilden (die GbR ist nicht Teil der 

Gruppe). 

 

Kreditnehmer „A“ ist mit 5 Mio. Euro, Kreditnehmer „A-GmbH“ mit 6 Mio. Euro und die 

„GbR A und X“ (gesamtschuldnerische Haftung) mit 3 Mio. Euro kreditiert. Die GbR-Ver-

schuldung ist auf beide Partner gem. ITS voll durchzurechnen. 

LE 2: GvK „GK A Gruppe“ mit 14 Mio. Euro. 

LE 3: A mit 8, A-GmbH mit 6 Mio. Euro. 

 

3.2 Annahme: Großkreditmeldegrenze liegt bei 10 Mio. Euro (die anderen Grenzen wer-

den hier nicht betrachtet); die Prüfung durch das Institut ergibt, dass die Kreditnehmer 

„A“ und „A-GmbH“ eine Gruppe verbundener Kunden bilden (die GbR ist nicht Teil der 

Gruppe). 

 

Kreditnehmer „A“ ist mit 5 Mio. Euro, Kreditnehmer „A-GmbH“ mit 6 Mio. Euro und die 

„GbR A und X“ (gesamtschuldnerische Haftung) mit 11 Mio. Euro kreditiert. Die GbR-

Verschuldung ist auf beide Partner gem. ITS voll durchzurechnen. 

LE 2: GvK „GK A Gruppe“ mit 22, X mit 11 und GbR A und X mit 11 Mio. Euro. 

LE 3: A mit 16, A-GmbH mit 6 Mio. Euro. 

 

 
Großkreditmeldetechnik: Gruppen verbundener Kunden  

 

Allgemeiner Hinweis 

Die gewählten Beispiele dienen allein der Illustration der Meldesystematik und nicht der 

materiellen Bewertung der Kreditnehmerzusammenfassung nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 

CRR i.V.m. den EBA-Leitlinien zu verbundenen Kunden und nach § 19 Abs. 2 KWG; 

diese wird für die Anwendung von Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR im BaFin-Rundschreiben 

14/2018 zur Umsetzung der EBA-Leitlinien zu verbundenen Kunden vorgenommen. 

 

1) 

Es gilt unverändert der Grundsatz, dass das Stammdatum der Kreditnehmereinheit 

(KNE) auch für Großkreditzwecke verwendet werden kann (Meldung unter der Identifika-

tionsnummer der KNE (KNE-ID)), sofern die Spitze der KNE (Beherrschung) und der 

GvK (Kontrolle) identisch sind. Auf mögliche Unterschiede in der Zusammensetzung 

kommt es hinsichtlich der Bezeichnung des Stammdatums nicht an.  
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Für die Großkreditmeldung der zu meldenden GvK kontrolliert durch A kann die KNE(-

ID) nach § 19 Abs. 2 KWG verwendet werden. Dabei ist es unbeachtlich, dass C2 auf-

grund der fehlenden Kontrolle nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR nur nach § 19 Abs. 2 KWG 

in die Gruppe einzubeziehen ist. Die Gruppenbezeichnung lautet „A + Sitz Gruppe“. 

 

2) 

Unverändert werden alle GvK, die aufgrund von Kontrolle für Großkreditzwecke gebildet 

werden müssen, als separater Datensatz angelegt und mit dem Zusatz „GK“ gekenn-

zeichnet, sofern der Datensatz für die Kreditnehmereinheit nicht verwendet werden kann.  

Neu hinzu kommt die Einbeziehung von wirtschaftlich abhängigen natürlichen oder juris-

tischen Personen oder von Personenhandelsgesellschaften in diese Gruppen, sofern die 

Gruppenspitze oder ein von ihm unmittelbar oder mittelbar kontrolliertes Unternehmen 

Risikotreiber (derjenige, von dem die wirtschaftliche Abhängigkeit besteht) ist; dies gilt 

sinngemäß auch für die Verwendung der KNE-ID. Die Gruppenspitze ist Namensgeber 

für die Bezeichnung des Datensatzes (plus Präfix GK). Der Präfix „GK“ ist als Synonym 

für die Gruppenbildung für Großkreditzwecke unter dem Kontrollierenden zu verstehen. 

 

2a) 

 
 

In diesem Fall kann die KNE „A“ nicht für Großkreditzwecke verwendet werden, da A 

beide Unternehmen „B und C“ nach Maßgabe von Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR nicht kontrol-

liert. Es wären zwei GvK zu bilden, die nach § 19 Abs. 2 KWG nicht erforderlich sind. 

Dies sind die GvK „GK B + Sitz Gruppe“ (mit B und B1) und „GK C + Sitz Gruppe“ (mit C, 

C1 und C2). 
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2b) 

 
 

Der Kreditnehmer D kann unter der GvK „GK C + Sitz Gruppe“ gemeldet werden, ohne 

dass eine zusätzliche Kennzeichnung oder eine neue Gruppe erforderlich wird. 

 

2c) 

 
 

Der KN D kann unter der KNE „A + Sitz Gruppe“ gemeldet werden. 

 

2d) 

 
 

Nach Sachverhaltsprüfung kommt der Kreditgeber zu dem Ergebnis, dass die komplette 

D-Gruppe in die A-Gruppe (KNE A) einzubeziehen ist. Die Ansteckungskette ist hier ge-

geben. Die Meldung der D-Gruppe als separate Großkreditgruppe erfolgt nicht. 

 

3) 
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Analog zur GK-Gruppe (bei Kontrolle) erfolgt hier bei wirtschaftlicher Abhängigkeit von 

der Spitze der GvK die Bildung und Bezeichnung der GvK nach dem Risikotreiber. Dies 

bedeutet allerdings auch, dass ggf. Kontrollgruppen(teile) einzubeziehen sind, sollten 

diese von einer wirtschaftlich abhängigen Person kontrolliert und eine Ansteckungskette 

für die betreffenden Personen oder Personenhandelsgesellschaften gesehen werden. 

Der Risikotreiber ist Namensgeber für die Bezeichnung des Datensatzes (plus Präfix 

„GW“).  

 

3a) 

 
 

Die GvK lautet auf A als Risikotreiber „GW A + Sitz Gruppe“. 

 

3b) 

 
 

Besteht innerhalb einer GvK (Kontrolle) eine Ansteckungskette über Teile der GvK (hier 

im Beispiel u. a. eine abwärts gerichtete Ansteckung) ist eine weitere GvK für die Groß-

kreditmeldung relevant, die GvK „GW D + Sitz Gruppe“ (mit D, C, C1 und C2). Die GvK 

(Kontrolle) ist in unveränderter Zusammensetzung zu melden (vgl. Beispiel 1); in diesem 

Fall kann die KNE-ID genutzt werden.). 

 

4) 

Im Falle von wechselseitigen Abhängigkeiten lautet die Bezeichnung des Stammdatums 

auf beide Personen (plus Präfix „GW“). 

 

 
 

Die GvK lautet „GW A + Sitz und D + Sitz Gruppe“. 

 

5) 

Im Zusammenhang mit der Nutzung des alternativen Ansatzes bei u.a. Zentralstaaten 

ergeben sich keine Änderungen. Eine solche gesonderte GvK (inoffiziell Silo) lautet auf 

die jeweilige Gebietskörperschaft und das unmittelbar von ihr kontrollierte (1) bzw.  un-

mittelbar abhängige (2) Unternehmen (plus den Zusatz (1) „GK“ bzw. (2) „GW“). 
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Analog zur Behandlung anderer Kontrollgruppen wird die KNE(-ID) auch hierbei für Groß-

kreditzwecke verwendet. Im Falle der Nutzung des alternativen Ansatzes werden alle 

Kreditnehmer, die nicht in einem separaten Silo abgebildet werden, im Rahmen der Groß-

kreditmeldung weiterhin unter der KNE(-ID) gemeldet. Sollte bspw. nur das Silo mit B 

(Staat A + B + B1) gebildet werden, sind C, C1 und D mit Staat A unter der KNE Staat A 

zu melden. Das Silo lautet auf „GK Staat A + Sitz und B + Sitz Gruppe“. 

 

Kreditnehmer mit wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu Unternehmen unterhalb der Ebene 

des Zentralstaates sind, wie zuvor beschrieben, einzugliedern. 

 

Beispiele zu den Formularen BA6 / BA7, BAS6, BAS7 

Die folgenden Beispiele sind schematisch dargestellt und beschreiben jeweils die Kredit-

vergaben von Bank A und Bank B. Die jeweiligen Meldepflichten der beiden Kreditgeber 

sind in den Tabellen darunter abgebildet. 

 

1) Bürgschaft komplett ausgereicht 
 
 

 

 

Kreditgeber Bank B Kreditgeber Bank A 

Kreditnehmer C 

1,5 Mio EUR 

Kredit 

Bürge 

1,5 Mio EUR (BÜ) 
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POS-Aufteilung in BA 6 / 7 zeigen Zustand des Kreditverhältnisses bei Bank B (Inan-

spruchnahme oder nicht) und nicht des Grundgeschäfts bei Bank A. 

 

2) Bürgschaft teilweise ausgereicht mit unwiderruflicher Zusage 

Kreditgeber B verbürgt sich für den KN C des Kreditgebers A über 1.000 T€. Darüber 

hinaus stellt B gegenüber A eine unwiderrufliche Bürgschaftszusage über die restliche 

Kredithöhe i.H.v. 500 T€.  

 

 

 

 

3) Bürgschaft komplett ausgereicht mit unwiderruflicher Zusage 

 

 

Kreditgeber Bank B Kreditgeber Bank A 

Kreditnehmer C 

1,5 Mio EUR 

Kredit 

Bürge 

1,0 Mio EUR (BÜ) 

(0,5 unw. Zusage) 

Kreditgeber Bank B Kreditgeber Bank A 

Kreditnehmer C 

2,0 Mio EUR Kredit 

1,0 Mio EUR unwiderrufliche Zusage 

Kredit  + Zusage 

Bürge 

2,5 Mio EUR (BÜ) 
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4) Konsortialkredit 

Nur der Konsortialführer stellt den Kredit dem Kunden zur Verfügung; der Konsorte be-

teiligt sich mit 50% an KK 4.000 T€ davon 3.000 T€ ausgezahlt und 1.000 T€ unwiderruf-

liche Zusage; Bürgschaft voll ausgereicht. 

 

 

 

4 Plausibilitätsprüfungen für Art. 394 CRR und § 14 KWG 

Die jeweils aktuellen Plausibilitätsprüfungen für die Groß- und Millionenkreditanzeigen 

nach Art. 394 CRR und § 14 KWG sind auf der Homepage der Deutschen Bundesbank 

veröffentlicht. Die national ergänzten Plausibilitäten für das Großkreditmeldewesen unter 

https://www.bundesbank.de/re-

source/blob/611622/ce04433062828147b35eb7cdad962a00/mL/plausibilitaetsliste-

grosskredit-1-data.pdf 

Kreditgeber Bank =  

Konsorte B 

Kreditgeber Bank =  

Konsortialführer A 

Kreditnehmer C 

4 Mio EUR 

Kredit 

Bürgschaft 

2,0 Mio EUR 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/611622/ce04433062828147b35eb7cdad962a00/mL/plausibilitaetsliste-grosskredit-1-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/611622/ce04433062828147b35eb7cdad962a00/mL/plausibilitaetsliste-grosskredit-1-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/611622/ce04433062828147b35eb7cdad962a00/mL/plausibilitaetsliste-grosskredit-1-data.pdf
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und die Plausibilitäten für das Millionenkreditmeldewesen unter https://www.bundes-

bank.de/resource/blob/742686/b0c5f88a1cb7f37cf3884269de4fcf13/mL/plausibilitaet-

spruefungen-merkblatt-2019-data.pdf. 

 

5 Prüfziffernberechnung 

Die Prüfziffer für die Identifizierungs-Nummern (einschließlich Kreditgeber-Nr.) errechnet 

sich nach dem Verfahren MOD 10 mit der Gewichtung 2, 1, 2, 1 mit Zwischensummie-

rung: 

 

1. Produkt je Ziffer alternierend mit den Zahlen 2 und 1 - beginnend mit der Einerstelle. 

2. Quersummenbildung je Produkt (=Zwischensummierung). 

3. Summe der Quersummen. 

4. Subtraktion der Summe von einer größeren durch 10 teilbaren Zahl. 

5. Prüfziffer = Einerstelle der Differenz. 

 
 Beispiel:         

            
  2 5 0 8 5 1 9    
            
          

x 2 = 18 = 1 + 8 = 9 

          
x 1 =                    1 

          
x 2 = 10 = 1 + 0 = 1 

          
x 1 =                    8 

          
x 2 =                    0 

          
x 1 =                    5  

          
x 2 =                    4 

            

         30 -      28    =    2 

             
        

nächster Zehner  

            
   Grundnummer mit Prüfziffer :    

2508519 - 2 
    

 

 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/742686/b0c5f88a1cb7f37cf3884269de4fcf13/mL/plausibilitaetspruefungen-merkblatt-2019-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/742686/b0c5f88a1cb7f37cf3884269de4fcf13/mL/plausibilitaetspruefungen-merkblatt-2019-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/742686/b0c5f88a1cb7f37cf3884269de4fcf13/mL/plausibilitaetspruefungen-merkblatt-2019-data.pdf
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Abkürzungsverzeichnis 

 

ABS Asset Backed Securities 
AIF Alternative Investmentfonds 
Arge. Arbeitsgemeinschaft 
BBk-Extranet Extranetanwendungen der deutschen Bundesbank 
BP Basispreis 
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
BMF Bundesministerium für Finanzen 
CCF Kreditumrechnungsfaktor; Credit Conversion Factor 
CLN 
CRD IV 
CRR 

Credit Linked Note 
Capital Requirements Directive IV 
Capital Requirements Regulation 

EA Einzelanzeige 
EaD Risikoposition bei Ausfall; Exposure at Default 
EL Erwartetet Verlust; Expected Loss 
Euro-Evidenz Grenzüberschreitender Informationsaustausch zwi-

schen Kreditregistern in Europa 
EWB Einzelwertberichtigung 
EWR Europäischer Wirtschaftsraum 
GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
GbR mbH Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit Haftungsbe-

schränkung auf das Gesellschaftsvermögen im Kredit-
vertrag  

GK Großkredit-Kontrolle 
Gkto. Gemeinschaftskonto 
GroMiKV Großkredit- und Millionenkreditverordnung 
GvK Gruppe verbundener Kunden 
GW Großkredit-wirtschaftliche Abhängigkeit 
HGB Handelsgesetzbuch 
i. w. S. im weitem Sinne 
ID Identifikationsnummer 
IRBA Internal Ratings Based Approach 
ISIN International Securities 
ISO International Organization for Standardization  
IT Informationstechnologie 
iTraxx Indexfamilie auf Credit Default Swaps 
ITS Implementing Technical Standards 
KAGB Kapitalanlagegesetzbuch 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 
KNE Kreditnehmereinheit 
KSA Kreditrisikostandardansatz 
KVG Kapitalverwaltungsgesellschaft 
KWG Kreditwesengesetz 
NPL Notleidende Kreditforderungen; Non-Performing Loans 
LGD Durchschnittliche Verlustquote bei Ausfall; Loss Given 

Default 
MBS Mortgage Backed Securities 
o. g. oben genannt 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung 
PD Ausfallwahrscheinlichkeit; Probability of Default 
PrüfbV Prüfungsberichtsverordnung 
Quoten-GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit quotalen Haf-

tungsbeschränkungen 
RWA Risikogewichtete Aktiva; Risk-Weighted Assets 
SA Sammelanzeige 
SDSM Stammdatensuchmaschine 
SolvV Solvabilitätsverordnung 
SON Sonderdatenkatalog 
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SV Sondervermögen 
Tsd. Tausend 
USD US-Dollar 
v. H. von Hundert 
Vgl. vergleiche 
XBRL Extensible Business Reporting Language 
XML Extensible Markup Language 
  


